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Für die Zwecke dieses Vertrages gelten folgende Begriffsbestimmungen und 

Abkürzungen: 

 

A aB Betriebsdämpfung 

 AG Aufteilungsgestell 

 AIS Alarm Indication Signal 

 AKNN Arbeitskreis für technische und betriebliche Fragen der 

Nummerierung und der Netzzusammenschaltung 

 Anschalteeinrichtung Abschluss der Teilnehmeranschlussleitung in den Räum-

lichkeiten des Endkunden; soweit die Anschalteeinrich-

tung durch die Telekom installiert wird, kommt eine TAE 

gemäß TAL-Vertrag, Anlage 2a, Punkt 2.2 zum Einsatz; 

bei Ausführung der Anschalteeinrichtung durch Andere 

(z.B. Haus- oder Wohnungseigentümer oder deren Beauf-

tragte) können auch andere Einrichtungen wie z.B. RJ45 

oder Patchfelder zum Einsatz kommen 

 Anschlussart die dem Anschluss des Kunden der Telekom zugrundelie-

gende Realisierung des bestehenden Anschlusses vor dem 

Wechsel des Teilnehmernetzbetreibers 

 APL Abschlusspunkt Linientechnik 

 ar Restdämpfung 

 AsB Anschlussbereich 

geographischer Bereich innerhalb eines Ortsnetzes, aus 

dem Anschlüsse des Telekommunikationsnetzes an einen 

Netzknoten angeschlossen sind 

B b Bandbreite 

 BaAs Basisanschluss 

standardisierter ISDN-Anschluss mit zwei Basiskanä-

len(B) mit je 64 kbit/s und einem Steuerungskanal(D) mit 

16 kbit/s 

 Beschaltungsgrad Verhältnis von beschalteten zu vorhandenen Kupferdop-

peladern; bei der Ermittlung des Beschaltungsgrades wird 

die Betriebsreserve als beschaltete Kupferdoppeladern be-

rücksichtigt. 

 Betriebsreserve Kupferdoppeladern, die zur kurzfristigen Ersatzschaltung 

von gestörten Doppeladern/Fasern sowie zur kurzfristigen, 

temporären Nutzung bei unterbrechungsarmer Kapazitäts-

erweiterung eines Kabels (Aufschaltung von Teilnehmer-

multiplexsystemen) als Reserve bereitgehalten werden 

müssen; die Betriebsreserve ist nicht auf die Endleitung 

bezogen. 
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 BNetzA Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-

tion, Post und Eisenbahnen 

C Carrier Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für die 

Öffentlichkeit, welche einen Anspruch auf Zugang zur 

Teilnehmeranschlussleitung haben 

 CCA Carrier Customer Access 

von der Telekom an KUNDE für Zwecke des KUNDE-

Netzes überlassener Übertragungsweg einschließlich der 

Abschlusseinrichtungen zwischen dem Endkunden des 

Carriers und dem Übergabepunkt an den Carrier 

 CCA-A Carrier Customer Access - Analog 

analoge Anschlussleitung 

 CCA-B Carrier Customer Access - Basic 

ISDN-Basis-Anschlussleitung (digital 144 kbit/s) 

 CCA-P Carrier Customer Access - Primary 

ISDN-Primärmultiplex-Anschlussleitung (2 Mbit/s struk-

turiert) 

 CCITT Comité Consultativ International Télégraphique et Télé-

phonique 

 CFV-Vertrag Rahmen- bzw. Standard-Vertrag zur Bereitstellung und 

Überlassung von Carrier-Festverbindungen 

 CuDA (2-Dr, 4-Dr) Kupferdoppelader 2-Draht, 4-Draht 

D dBm0 absoluter Leistungspegel bezogen auf den 0-dBr-Punkt 

 dBm0p bewerteter Störpegel (Psophometer) bezogen auf den 

0-dBr-Punkt 

 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

 DS Digital Section 
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E EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

 Endkundenanschrift Adresse, zu der die Teilnehmeranschlussleitung geschaltet 

werden soll 

 Endleitung Teilstück der Teilnehmeranschlussleitung vom APL bis 

zur jeweiligen zugeordneten Anschalteeinrichtung der 

TAL (z.B. 1.TAE) bei einem Endkunden bzw. bis zum je-

weiligen zugeordneten NT (Inhouse-Infrastruktur) 

 Entbündelter Zugang Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung ohne vorgeschal-

tete, aber mit ggf. zwischengeschalteter Übertragungs- 

bzw. sonstiger passiver Technik 

 Erweiterungsmaßnahme Eine Erweiterungsmaßnahme liegt vor, wenn KUNDE für 

einen bereits vorhandenen Kollokationsstandort die 

Telekom zu einer Angebotsabgabe auffordert. 

 ET Exchange Termination 

 ETS European Telecommunications Standard 

 ETSI European Telecommunications Standards Institute 

F FE Function Element 

 Fernkollokation Realisierung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung 

durch Anbindung einer carriereigenen Kabellinie ("Ver-

längerung") an die Teilnehmeranschlussleitung vom HVt 

der Telekom zu einem Standort des Carriers außerhalb des 

Betriebsgeländes und der Anlagen der Telekom 

G Gebündelter Zugang Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit vorgeschalte-

ter Übertragungstechnik 

H Höherbitratiges System Übertragungstechnisches System mit einer Bitrate 

> 144 kbit/s 

 HVt Hauptverteiler 

 HVt-TAL Teilnehmeranschlussleitung vom HVt bis zur Anschalte-

einrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) bei einem Endkunden 

I IAE ISDN-Anschluss-Einheit 

 IMDAS-Nr. Immobilien-Datensystem Objektnummer 
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 Induktivitätsbelag Der Induktivitätsbelag ist die auf die Längeneinheit bezo-

gene Induktivität einer Leitung. Dieser Parameter ist nur 

angegeben, um auf die frequenzabhängigen Eigenschaften 

der Kabel hinzuweisen. Die angegebenen Werte sind le-

diglich Orientierungswerte. 

 Inhouse-Fernkollokation Realisierung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung 

durch Anbindung einer carriereigenen Kabellinie ("Ver-

längerung") an die Teilnehmeranschlussleitung vom HVt 

der Telekom zu einem Standort des Carriers im selben Ge-

bäude, in dem die Anlagen der Telekom untergebracht 

sind 

 ISDN Integrated Services Digital Network 

diensteintegrierendes digitales Netz 

 ISIS Integriertes System zur Bereitstellung von Infrastruktur 

auf Glasfaser 

 ITU International Telekommunication Union 

 ITU-T International Telecommunication Union - 

Telecommunication Sector 

K Kalenderwoche die am Montag beginnende und bis zu dem darauf folgen-

den Sonntag laufende Woche 

 Kapazitätsbelag Der Kapazitätsbelag ist die auf die Längeneinheit bezoge-

ne Kapazität einer Leitung. Dieser Parameter ist nur ange-

geben, um auf die frequenzabhängigen Eigenschaften der 

Kabel hinzuweisen. Die angegebenen Werte sind lediglich 

Orientierungswerte. 

 KVz Kabelverzweiger 

 KVz-TAL Teilnehmeranschlussleitung vom KVz bis zur Anschalte-

einrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) bei einem Endkunden 

(nur entbündelter Zugang) 

L Leitungsbezeichnung eindeutige, von der Telekom vergebene Bezeichnung der 

Teilnehmeranschlussleitung 

 LFA Loss of Frame Alignment 

 LOS Loss of Signal 

 LT Line Termination 

N Nahkollokation physische oder virtuelle Kollokation am Standort eines 

HVt auf dem Betriebsgelände der Telekom 

 Neubaumaßnahme Eine Neubaumaßnahme liegt vor, wenn die Telekom für 

den Carrier an einem HVt-Standort erstmals eine Leistung 

erbringt. 
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 Neuschaltung Eine Neuschaltung ist eine Bereitstellung im Sinne von 

Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kündigung, 

Punkt 4.2. Sie liegt grundsätzlich vor, wenn keine Beauf-

tragung auf Grund eines von der Telekom koordinierten 

Anbieterwechsels des Endkunden von der Telekom zu 

KUNDE oder von einem anderen Anbieter zu KUNDE 

vorliegt. Bezüglich der Entgelte für diese Leistung gelten 

ausschließlich die Begriffsbestimmungen in Anlage 6 – 

Preise und Schadensersatzpauschalen, Punkt 1.1, 

Buchstabe a) bis c). 

 NK Netzknoten 

 NT Network Termination 

 NTA Network Termination, analog 

 NTBA Network Termination Basisanschluss 

 NTPM Network Termination Primärmultiplexanschluss 

 Nutzer Carrier, der Kollokationsräume/-flächen der Telekom 

nutzt 

O OPAL Optische Anschlussleitung 

P Physische Kollokation Mitbenutzung der Räumlichkeiten der Telekom als Tech-

nikraum für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 

 PMxAs Primärmultiplexanschluss 

ein ISDN-Anschluss mit der Schnittstellenstruktur 

30 B-Kanäle (je 64 kbit/s) + 1 D-Kanal (mit 64 kbit/s) 

 PrA relativer Pegel am Ausgang 

 PrE relativer Pegel am Eingang 

 ps Sendepegel 

Q QVE Quantisierungsverzerrungseinheit 

R Region geographischer Bereich innerhalb einer Niederlassung der 

Telekom, dem die Kollokationsstandorte zugeordnet sind; 

entspricht derzeit dem Zuständigkeitsbereich eines Auf-

tragsmanagements 

 Restkapazität Differenz zwischen der nutzbaren und der genutzten Kapa-

zität einer Kupferdoppelader / eines Teilnehmermultiplex-

systems 
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T TAE Telekommunikations-Anschluss-Einheit 

 TE Terminal Equipment 

 Teilnehmeranschluss-

leitung 

HVt-TAL und KVz-TAL 

 TelAs Telefonanschluss 

 TR Technische Richtlinie 

 TVSt Standort einer Vermittlungsstelle, an der die V5.1-Schnitt-

stelle von der Telekom übergeben werden kann 

U Übernahme Eine Übernahme ist eine Bereitstellung im Sinne von 

Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kündigung, 

Punkt 4.2. Sie liegt vor, wenn entweder eine Beauftragung 

auf Grund eines von der Telekom koordinierten Anbieter-

wechsels des Endkunden von der Telekom zu KUNDE 

oder von einem anderen Anbieter zu KUNDE vorliegt und 

die Telekom anhand der vorliegenden Informationen 

(Endkundenstandort, Name des Endkunden etc.) eine 

durchgängige Leitungsführung bis zum APL finden kann, 

die am HVt (für HVt-TAL) bzw. KVz (für KVz-TAL) 

noch nicht aufgehoben wurde, oder wenn keine Beauftra-

gung auf Grund eines von der Telekom koordinierten An-

bieterwechsels vorliegt, aber die Telekom die Leitung 

buchen und daher nur mit Arbeiten an einem Schaltpunkt 

(HVt für HVt-TAL bzw. KVz für KVz-TAL) bereitstellen 

kann, weil sie anhand der mit dem Auftrag vorliegenden 

Vormieterdaten und der Rufnummer etc. oder anhand ei-

ner TAE-Recherche eine Leitung eines Telekom-Kunden, 

bei der die Kündigung vollzogen ist, in ihrem Bestands-

system findet, welche den gewünschten Endkundenstand-

ort vormals versorgt hat. Bezüglich der Entgelte für diese 

Leistung gelten ausschließlich die Begriffsbestimmungen 

in Anlage 6 – Preise und Schadensersatzpauschalen, 

Punkt 1.1, Buchstabe d). 

 ÜVt Übergabeverteiler 

Im Übergabeverteiler erfolgt die Übergabe der Teilneh-

meranschlussleitung an KUNDE. 

 Üw Übertragungsweg 

 UI Unit Interval 
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V VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 

 Vertragsnummer eine von der Telekom ausschließlich einer Teilnehmeran-

schlussleitung zugeordnete Nummer 

 Virtuelle Kollokation Realisierung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung 

auf den zu einem HVt-Betriebsstellengebäude gehörenden 

Außenflächen der Telekom, jedoch unter gleichwertigen 

wirtschaftlichen, technischen und betrieblichen Bedingun-

gen 

 vorgeschaltete Übertra-

gungstechnik 

Übertragungstechnik, welche sich vor dem HVt und ggf. 

hinter der Anschalteeinrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) bei 

einem Endkunden befindet 

W Werktag Im Rahmen dieses Vertrages gilt der Samstag nicht als 

Werktag. 

Z zwischengeschaltete 

Übertragungstechnik 

Übertragungstechnik, welche sich zwischen HVt und der 

Anschalteeinrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) bei einem 

Endkunden befindet, d.h. sie ist Bestandteil des An-

schlussleitungsnetzes. 

 Zugang zum KVz Realisierung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung 

(KVz-TAL) am Standort eines KVz 

 ZWR Zwischenregenerator 
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1 Produktvarianten 

Die Telekom bietet KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen, betrieblichen und 

rechtlichen Möglichkeiten vorrangig den entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschluss-

leitung in den in Anlage 2a -Produktvariante: Kupferdoppelader 2/4Dr (ohne ZWR) für 

HVt-TAL, Anlage 2b -Produktvariante: Kupferdoppelader 2/4Dr (mit ZWR) für HVt-TAL 

bis Anlage 2c -Produktvariante: Kupferdoppelader 2/4Dr (ohne ZWR) für KVz-TAL be-

schriebenen Produktvarianten an. Die nachfolgend aufgeführten Qualitätsparameter wer-

den ausschließlich für den Bereich Schnittstelle KUNDE bis zur Schnittstelle Endkunde 

zugesichert. 

2 Preise 

Für die Bereitstellung und Überlassung des entbündelten Zugangs zur Teilnehmeran-

schlussleitung wird von der Telekom ein einmaliges Bereitstellungsentgelt und ein monat-

liches Überlassungsentgelt gem. der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der 

genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung gestellt. 
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Produktvariante: 

 

Kupferdoppelader 2/4Dr (ohne ZWR) für HVt-TAL 
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1 Leistungsbeschreibung 

Die Telekom überlässt KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 

Möglichkeiten nachfolgende Varianten von CuDA mit einer durchschnittlichen Verfügbar-

keit, bezogen auf eine Typklasse von CuDA, von 98,5 % im Jahresdurchschnitt 

- CuDA 2 Draht, 

- CuDA 2 Draht hochbitratig, 

- CuDA 4 Draht hochbitratig. 

 

Die für diese Varianten von CuDA jeweils zugelassenen Übertragungsverfahren können 

der Anlage 7 - Übertragungsverfahren und Netzverträglichkeit, Punkt 1.2 bzw. der dort in 

Bezug genommenen Liste entnommen werden. 

 

Bei den Kupferdoppeladern für hochbitratige Nutzung kann in der Praxis von besseren 

Werten, als den im Folgenden beschriebenen, ausgegangen werden. In Grenzfällen sind al-

lerdings Messungen durch KUNDE unumgänglich. Die Festlegung anderer Doppeladern 

kann von der Telekom auf Wunsch von KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen 

und betrieblichen Möglichkeiten vorgenommen werden. Dieser Aufwand wird KUNDE in 

Rechnung gestellt. 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Allgemeine Angaben 

Die Eigenschaften der CuDA, Abschnitt HVt bis APL, werden durch die nachfolgenden 

Parameter beschrieben: 

- maximaler Schleifenwiderstand 

Der maximale Schleifenwiderstand zwischen HVt und APL kann 0 bis 1200  betra-

gen (in Ausnahmefällen auch > 1200 ). 

Der typische Schleifenwiderstand der eingesetzten Kabel ist der Tabelle zu entneh-

men: 

395,0 /km 0,35 mm ∅ 

296,0 /km 0,40 mm ∅ 

192,0 /km 0,50 mm ∅ 

130,0 /km 0,60 mm ∅ 

73,2 /km 0,80 mm ∅ 

56,6 /km 0,90 mm ∅ 

31,8/km 1,20 mm ∅ 

21,0 /km 1,40 mm ∅ 
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(Diese Werte sind keine Mittelwerte und dürfen nicht zur Fehlerortbestimmung heran-

gezogen werden.) 

- Isolationswiderstand 

Aderisolierung Papier oder PE/ 

Papier gemischt Kabeltyp A (mit 

Petrolat), Kabeltyp B (ohne Petrolat) 

> 300 M 

(bei einem Wert von < 10 M ist der 

Fehler einzumessen) 

Aderisolierung PE Kabeltyp A (mit 

Petrolat) 
> 300 M 

(bei einem Wert von < 20 M ist der 

Fehler einzumessen) 

Aderisolierung PE Kabeltyp B (ohne 

Petrolat) 
> 1000 M 

(bei einem Wert von < 20 M ist der 

Fehler einzumessen) 

- Nebensprechdämpfung 

(hier minimales NEXT) bei 

f = 1 MHz 

> 40 dB (PE-Kabel) 

> 37 dB (kombinierte PE/PA-

Kabellinie) 

(Abweichungen bis zu einem unteren Wert von 37 dB sind noch akzeptabel.) 

- Unsymmetriedämpfung 

Unsymmetriedämpfung bei 

f = 1 MHz 

> 40 dB 

- maximale Betriebskapazität bei 800 Hz bzw. 1,0 kHz 

48 nF/km, nur Kabeltyp A (mit Petrolat) 0,35 mm ∅ 

44 nF/km, nur Kabeltyp B (ohne Petrolat) 0,35 mm ∅ 

49 nF/km 0,40 mm ∅ 

41 nF/km 0,50 mm ∅ 

41 nF/km 0,60 mm ∅ 

40 nF/km, nur Luftkabel 0,60 mm ∅ 

41 nF/km 0,80 mm ∅ 

38 nF/km 0,90 mm ∅ 
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- Widerstandsunterschied WU 

Der maximal zulässige WU hängt von 

Länge und Durchmesser der Kabelader 

ab. 

RWUmax = 0,5* √(Rs/30) 

Wird der maximal zulässige WU 

überschritten, ist die Ursache des WU 

zu beseitigen oder die Leitung 

umzuschalten. 

 

Bei einem WU < 2  sind keine 

Störungen zu erwarten. 

- Kapazitive Unsymmetrie 

maximal 1,0 % der gemessenen 

Kapazitäten 

Unterschied zwischen Kapazität a/E 

und b/E; Mangel beheben 

HINWEIS: entspricht einem 

M-Wert (lx/l) von 990 - 1010 

- Kapazitätsbelag 30...55 nF/km (Orientierungswert, der für hintereinander geschaltete 

Verseilelemente mehrerer Kabel insgesamt gilt), 

- Durchmesser je Ader 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,2 mm in 

unterschiedlicher Länge (Stückelung), 

- Verseilungsarten: Lagen- oder Bündelverseilung. 

2.2 Schnittstelle Endkunde 

Als Netzabschluss bei CuDA 2Dr wird eine Anschalteeinrichtung, in der Regel eine 6-po-

lige TAE-Buchse nach DIN 41715 mit einer Kontaktzuordnung nach Tabelle 1, ggf. aber 

auch eine andere Anschalteeinrichtung verwendet. 

 

Kontakt Netzschnittstelle 

1 

2 

3 bis 6 

Ader a 

Ader b 

nicht belegt 

Tabelle 1: Kontaktzuordnung 

 

Als Netzabschluss bei CuDA 4Dr hochbitratig werden in der Regel zwei 6-polige TAE-

Buchsen nach DIN 41715 verwendet. Die Adern a1 und b1 werden auf die erste TAE und 

die Adern a2 und b2 werden auf die zweite TAE entsprechend Tabelle 1 geschaltet. 

 

KUNDE darf an die Kontakte 5 und 6 der 1.TAE eine weitere Anschalteeinrichtung an-

schalten. 
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2.3 Schnittstelle KUNDE 

Als Netzabschluss wird ein ÜVt verwendet. Die Kontaktbelegung ergibt sich aus den Be-

schaltungsunterlagen. 

Bei Fernkollokation (auch bei Inhouse-Fernkollokation) ist der Netzabschluss der CuDA 

das Abschlusselement des Fernkollokationskabels am HVt. 

2.4 Nutzung der Verbindung 

Die Telekom stellt die galvanische Durchschaltung von CuDA sicher. 

2.4.1 Analoge Nutzung CuDA 

Bei der analogen Nutzung darf das Frequenzband von 0 bis 15 kHz mit einem maximalen 

Leistungspegel von 3 dBm genutzt werden. 

2.4.2 Nutzung CuDA 2Dr 

Für die Nutzung werden ausschließlich Übertragungsverfahren nach Anlage 7 - Übertra-

gungsverfahren und Netzverträglichkeitsprüfung zugelassen. 

Bei Verwendung anderer Übertragungsverfahren (Leitungscode) ist in einer Prüfung durch 

die Telekom die Netzverträglichkeit nachzuweisen. 

2.4.3 Nutzung CuDA 4Dr hochbitratig 

Für die Nutzung werden ausschließlich Übertragungsverfahren nach Anlage 7 – Übertra-

gungsverfahren und Netzverträglichkeitsprüfung zugelassen. 

Bei Verwendung anderer Übertragungsverfahren (Leitungscode) ist in einer Prüfung durch 

die Telekom die Netzverträglichkeit nachzuweisen. 

Diese Variante darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Nutzung eine vierdräh-

tige Leitung erfordert. 

2.4.4 Spannungen und Ströme auf CuDA 

Werden über CuDA 2Dr Rufwechselspannungen übertragen, dann ist die Frequenz 23 bis 

28 Hz und die Rufspannung auf Ueff  75 V festgelegt. Der Klirrfaktor der sinusförmigen 

Rufspannung darf 15 % nicht überschreiten. Die Übertragung von Tarifeinheitenimpulsen 

über CuDA 2Dr erfolgt mit einer Frequenz von 16 kHz  80 Hz und mit einem maximalen 

Pegel von +17 dB (950 mV). 

Die Speisegleichspannung am Eingang der CuDA 2/4Dr (ÜVt) ist auf nominal 60 V (97 V 

2 V bei ISDN) und der Strom auf maximal 60 mA festgelegt. 
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Werden höhere Spannungen benutzt, dann ist dies der Telekom anzuzeigen, damit zum 

Schutz des Personals entsprechende Schutzmaßnahmen der CuDA vorgenommen werden 

können. Des Weiteren sind die maximalen Stromwerte und minimalen Abschaltzeiten ent-

sprechend den einschlägigen DIN/VDE-Vorschriften und der EN 60950 einzuhalten. 

2.5 Längs- und Querspannungen 

Auf CuDA können durch Beeinflussung von Energieanlagen (z.B. Hochspannungsleitun-

gen, Bahnfahrleitungen) Fremdspannungen gegen Erde auftreten, siehe DIN VDE 0228. 

Nach der „Technischen Empfehlung Nr. 3“ (TE 3) der Schiedsstelle für Beeinflussungs-

fragen (SfB) sind folgende Höchstwerte im Bereich von 16,7 bis 60 Hz zugelassen. 

Längsspannungen: 

- Ueff =   60 V bei Normalbetrieb der Energieanlage und 

- Ueff = 650 V im Fehlerfall der Energieanlagen 

Querspannungen: 

- max. 600 mV 

2.6 Atmosphärische Entladungen 

Auf CuDA können infolge atmosphärischer Entladungen (Blitz) Stoßspannungen auftreten, 

gegen die im Regelfall keine Schutzmaßnahmen installiert werden. 

In besonderen Fällen, z.B. in blitzgefährdeten Gebieten, werden Schutzmaßnahmen (Über-

spannungsableiter) eingesetzt. 

Beim Zünden von Überspannungsableitern können Funktionsstörungen im Netz auftreten. 

Schutzmaßnahmen der Endstellen benötigen gem. DIN VDE 0800 Teil 2 einen Potential-

ausgleich. Der Potentialausgleich wird nicht von der Telekom bereitgestellt. 

Durch die Gestaltung des Liniennetzes im Anschlussbereich ist das Risiko verringert, dass 

Spannungen, deren Scheitelwert 1,5 kV ( 1 ms) überschreiten, am Ende von CuDA auf-

treten (ITU-T-Empfehlung K.11; DIN VDE 0804-100). 

 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 2b- Produktvariante: Stand: 21.07.2020 Seite 1 

 Kupferdoppelader 2/4Dr (mit ZWR)  TAL_Anlagen_39.doc 

 für HVt-TAL 

 

 

 

 

 

Anlage 2b 

 

Produktvariante: 

 

Kupferdoppelader 2/4Dr (mit ZWR) für HVt-TAL 
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1 Leistungsbeschreibung 

Die Telekom überlässt KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 

Möglichkeiten nachfolgende Varianten von CuDA mit einer durchschnittlichen Verfüg-

barkeit, bezogen auf eine Typklasse von CuDA, von 98,5 % im Jahresdurchschnitt 

- CuDA 2 Draht mit ZWR, 

- CuDA 4 Draht mit ZWR, 

 

sofern die Bestückung des zu kündigenden Anschlusses des Endkunden mit Zwischenrege-

neratoren zum Zeitpunkt der Nachfrage von KUNDE bereits vorhanden ist. 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Allgemeine Angaben 

Die Eigenschaften der CuDA, Abschnitt HVt bis APL, werden durch die nachfolgenden 

Parameter beschrieben: 

- Schleifenwiderstand 0...1400 , 

- Isolationswiderstand > 10 M 

- Nebensprechdämpfung bei f= 1 MHz;  37 dB je nach beeinflusster Doppelader, 

- Unsymmetriedämpfung f = 1 MHz;  40 dB, 

- Durchmesser je Ader 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,2 mm in 

unterschiedlicher Länge (Stückelung), 

- Verseilungsarten: Lagen- oder Bündelverseilung. 

2.2 Schnittstelle Endkunde 

Als Netzabschluss bei CuDA 2Dr mit ZWR wird eine Anschalteeinrichtung, in der Regel 

eine 6-polige TAE-Buchse nach DIN 41715 mit einer Kontaktzuordnung nach Tabelle 1, 

ggf. aber auch eine andere Anschalteeinrichtung verwendet. 

 

Kontakt Netzschnittstelle 

1 

2 

3 bis 6 

Ader a 

Ader b 

nicht belegt 

Tabelle 1: Kontaktzuordnung 
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Als Netzabschluss bei CuDA 4Dr hochbitratig mit ZWR werden in der Regel zwei 6-po-

lige TAE-Buchsen nach DIN 41715 verwendet. Die Adern a1 und b1 werden auf die erste 

TAE und die Adern a2 und b2 werden auf die zweite TAE entsprechend Tabelle 1 ge-

schaltet. 

 

KUNDE darf an die Kontakte 5 und 6 der 1.TAE eine weitere Anschalteeinrichtung an-

schalten. 

2.3 Schnittstelle KUNDE 

Als Netzabschluss wird ein ÜVt verwendet. Die Kontaktbelegung ergibt sich aus den Be-

schaltungsunterlagen. 

Bei Fernkollokation (auch bei Inhouse-Fernkollokation) ist der Netzabschluss der CuDA 

das Abschlusselement des Fernkollokationskabels am HVt. 

2.4 Nutzung der Verbindung 

2.4.1 Nutzung 0...144 kbit/s Nettobitrate (= CuDA 2Dr mit ZWR) 

Für die Nutzung muss das Übertragungsverfahren nach ETSI TS 102 080 Annex B bzw. 

der Technischen Richtlinie 1 TR 220 der Telekom (siehe Anhang 2 - Technische Richtlinie 

1 TR 220 der Telekom) verwendet werden. 

Für die Stromversorgung des ZWR sind Versorgungsspannungen entsprechend der Techni-

schen Richtlinie 1 TR 216 der Telekom (siehe Anhang 1 - Technische Richtlinie 1 TR 216 

der Telekom) zu verwenden. 

2.4.2 Nutzung 0...2,0 Mbit/s (=CuDA 2Dr hochbitratig mit ZWR und CuDA 4Dr 

hochbitratig mit ZWR) 

In den Leitungen können Zwischenregeneratoren mit HDSL- oder SDSL-Technik vorhan-

den sein. Eine Interoperabilität wurde nur mit den im Extranet unter 

www.telekom.de/wholesale aufgeführten Systemkomponenten nachgewiesen. Eine stö-

rungsfreie Funktion des ZWR bei Anschaltung anderer Systemkomponenten ist nicht ge-

währleistet. 

 

Zum Schutz des Personals und der technischen Einrichtungen sind die maximalen Strom-

werte und minimalen Abschaltzeiten entsprechend den einschlägigen DIN/VDE-Vorschrif-

ten und der EN 60950 einzuhalten. 

http://www.telekom.de/wholesale
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Fernspeisung für HDSL-ZWR (4Dr) (Kennung H03) 

Die nominelle Fernspeisespannung beträgt 112 V  3 V. Der Fernspeisestrom ist im Kurz-

schlussfall auf 79 mA  5 % pro Doppelader zu begrenzen. Im Normalbetrieb muss ein 

Fernspeisestrom von bis zu 60 mA geliefert werden. Übersteigt die Fernspeisespannung 

den Wert von 115 V, so ist die Fernspeisespannung innerhalb von 200 ms abzuschalten. 

 

Die Stromversorgung der ZWR ist mit einer Fernspeisung von KUNDE zu realisieren. Die 

Fernspeisespannung wird symmetrisch im LT2M bzw. NT2M eingekoppelt. 

 

Fernspeisung für SDSL-ZWR (2Dr) (Kennung H11) 

Die nominelle Fernspeisespannung beträgt 112 V  3 V. Der Fernspeisestrom ist im Kurz-

schlussfall auf 66 mA  10 % pro Doppelader zu begrenzen. Im Normalbetrieb muss ein 

Fernspeisestrom von bis zu 60 mA geliefert werden. Übersteigt die Fernspeisespannung 

den Wert von 115 V, so ist die Fernspeisespannung innerhalb von 200 ms abzuschalten. 

 

Die Stromversorgung der ZWR ist mit einer Fernspeisung von KUNDE zu realisieren. Die 

Fernspeisespannung wird symmetrisch im LT2M bzw. NT2M eingekoppelt. 

2.5 Längs- und Querspannungen 

Auf CuDA können durch Beeinflussung von Energieanlagen (z.B. Hochspannungsleitun-

gen, Bahnfahrleitungen) Fremdspannungen gegen Erde auftreten (siehe DIN VDE 0228). 

Nach der „Technischen Empfehlung Nr. 3“ (TE 3) der Schiedsstelle für Beeinflussungsfra-

gen (SfB) sind folgende Höchstwerte im Bereich von 16,7 bis 60 Hz zugelassen: 

Längsspannungen: 

- Ueff =   60 V bei Normalbetrieb der Energieanlage und 

- Ueff = 650 V im Fehlerfall der Energieanlagen 

Querspannungen: 

- max. 600 mV 

2.6 Atmosphärische Entladungen 

Auf CuDA können infolge atmosphärischer Entladungen (Blitz) Stoßspannungen auftreten, 

gegen die im Regelfall keine Schutzmaßnahmen installiert werden. 

In besonderen Fällen, z.B. in blitzgefährdeten Gebieten, werden Schutzmaßnahmen (Über-

spannungsableiter) eingesetzt. 

Beim Zünden von Überspannungsableitern können Funktionsstörungen im Netz auftreten. 

Schutzmaßnahmen der Endstellen benötigen gem. DIN VDE 0800-2-310(EN50310) Teil 2 

einen Potentialausgleich. Der Potentialausgleich wird nicht von der Telekom bereitgestellt. 
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Durch die Gestaltung des Liniennetzes im Anschlussbereich ist das Risiko verringert, dass 

Spannungen, deren Scheitelwert 1,5 kV ( 1 ms) überschreiten, am Ende von CuDA auf-

treten (ITU-T-Empfehlung K.11; DIN EN 41003(VDE 0804-100)). 
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1 Leistungsbeschreibung 

Die Telekom überlässt KUNDE beim Zugang zum KVz im Rahmen der technischen und 

betrieblichen Möglichkeiten nachfolgende Varianten von CuDA mit einer durchschnittli-

chen Verfügbarkeit, bezogen auf eine Typklasse von CuDA, von 98,5 % im Jahresdurch-

schnitt 

- CuDA 2Dr, 

- CuDA 2Dr hochbitratig, 

- CuDA 4Dr hochbitratig. 

 

Die für diese Varianten von CuDA jeweils zugelassenen Übertragungsverfahren können 

der Anlage 7 - Übertragungsverfahren und Netzverträglichkeit, Punkt 1.2 bzw. der dort in 

Bezug genommenen Liste entnommen werden. 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Allgemeine Angaben 

Die Eigenschaften der CuDA, Abschnitt KVz bis APL, werden durch die nachfolgenden 

Parameter beschrieben: 

- Schleifenwiderstand 0...1200 , 

- Isolationswiderstand > 10 M 

- Nebensprechdämpfung bei f = 1 MHz;  37 dB, 

- Kapazitätsbelag 30...55 nF/km 

- Durchmesser je Ader 0,35 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1,2 mm in 

unterschiedlicher Länge (Stückelung), 

- Verseilungsarten: Lagen- oder Bündelverseilung. 

2.2 Schnittstelle Endkunde 

Als Netzabschluss bei CuDA 2Dr bzw. CuDA 2Dr hochbitratig wird eine Anschalteein-

richtung, in der Regel eine 6-polige TAE-Buchse nach DIN 41715 mit einer Kontaktzuord-

nung nach Tabelle 1, ggf. aber auch eine andere Anschalteeinrichtung verwendet. 

 

Kontakt Netzschnittstelle 

1 

2 

3 bis 6 

Ader a 

Ader b 

nicht belegt 

Tabelle 1: Kontaktzuordnung 
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Als Netzabschluss bei CuDA 4Dr hochbitratig werden in der Regel zwei 6-polige TAE-

Buchsen nach DIN 41715 verwendet. Die Adern a1 und b1 werden auf die erste TAE und 

die Adern a2 und b2 werden auf die zweite TAE entsprechend Tabelle 1 geschaltet. 

 

KUNDE darf an die Kontakte 5 und 6 der 1.TAE eine weitere Anschalteeinrichtung an-

schalten. 

2.3 Schnittstelle KUNDE 

Der Netzabschluss der KVz-TAL ist das Abschlusselement des KVz-Zuführungskabels im 

KVz der Telekom. 

2.4 Nutzung CuDA 2Dr, CuDA 2Dr hochbitratig und CuDA 4Dr hochbitratig 

Die Telekom stellt die galvanische Durchschaltung der CuDA sicher. 

 

Bei der analogen Nutzung darf das Frequenzband von 0 bis 15 kHz mit einem maximalen 

Leistungspegel von 3 dBm genutzt werden. 

 

Für die Nutzung werden Übertragungsverfahren nach Anlage 7 - Übertragungsverfahren 

und Netzverträglichkeitsprüfung zugelassen. Bei Verwendung anderer Übertragungsver-

fahren (Leitungscode) ist in einer Prüfung durch die Telekom die Netzverträglichkeit gem. 

Anlage 7 – Übertragungsverfahren und Netzverträglichkeitsprüfung nachzuweisen. 

2.5 Zulässige Pegel 

An der Schnittstelle zu KUNDE erfolgt bei der Produktvariante CuDA 2Dr hochbitratig 

und CuDA 4Dr hochbitratig eine frequenz- und längenabhängige Dämpfung auf die maxi-

mal zulässigen Pegel. Die Dämpfung erfolgt in Abhängigkeit der Dämpfung der Kabel der 

Telekom und Dämpfung des KVz-Zuführungskabels von KUNDE. 

 

Die Telekom geht bei der Festlegung der Dämpfung von einem Wellenwiderstand der Ka-

bel von 135 +/- 20 Ω bei 1 MHz aus. 

2.6 Spannungen und Ströme auf CuDA 

Werden über CuDA 2Dr Rufwechselspannungen übertragen, dann ist die Frequenz 23 bis 

28 Hz und die Rufspannung auf Ueff  75 V festgelegt. Der Klirrfaktor der sinusförmigen 

Rufspannung darf 15 % nicht überschreiten. Die Übertragung von Tarifeinheitenimpulsen 

über CuDA 2Dr erfolgt mit einer Frequenz von 16 kHz  80 Hz und mit einem maximalen 

Pegel von +17 dB (950 mV). 
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Die Speisegleichspannung am Eingang einer CuDA ist auf nominal 60 V (97 V  2 V bei 

ISDN) und der Strom auf maximal 60 mA festgelegt. 

 

Werden höhere Spannungen angelegt, dann ist dies der Telekom anzuzeigen, damit zum 

Schutz des Personals entsprechende Schutzmaßnahmen der CuDA vorgenommen werden 

können. Des Weiteren sind die maximalen Stromwerte und minimalen Abschaltzeiten ent-

sprechend den einschlägigen DIN/VDE-Vorschriften und der EN 60950 einzuhalten. 

2.7 Längs- und Querspannungen 

Auf einer CuDA können durch Beeinflussung von Energieanlagen (z.B. Hochspannungs-

leitungen, Bahnfahrleitungen) Fremdspannungen gegen Erde auftreten (siehe DIN VDE 

0228). Nach der „Technischen Empfehlung Nr. 3“ (TE 3) der Schiedsstelle für Beeinflus-

sungsfragen (SfB) sind folgende Höchstwerte im Bereich von 16,7 bis 60 Hz zugelassen: 

Längsspannungen: 

- Ueff =   60 V bei Normalbetrieb der Energieanlage und 

- Ueff = 650 V im Fehlerfall der Energieanlagen. 

Querspannungen: 

- max. 600 mV 

 

Diese Werte müssen auch von KUNDE an der KUNDE-Schnittstelle eingehalten werden. 

2.8 Atmosphärische Entladungen 

Auf der CuDA können infolge atmosphärischer Entladungen (Blitz) Stoßspannungen auf-

treten, gegen die im Regelfall keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. In besonderen 

Fällen, z.B. in blitzgefährdeten Gebieten, werden Schutzvorrichtungen (Überspannungsab-

leiter) eingesetzt. 

 

Beim Zünden von Überspannungsableitern können Funktionsstörungen im Netz auftreten. 

Schutzmaßnahmen der Endstellen benötigen gem. DIN VDE 0800, Teil 2 einen Potential-

ausgleich. Der Potentialausgleich wird nicht von der Telekom bereitgestellt. 

 

Durch die Gestaltung des Liniennetzes im Anschlussbereich ist das Risiko verringert, dass 

Spannungen, deren Scheitelwerte 1,5 kV ( 1 ms) überschreiten, am Ende von CuDA auf-

treten (ITU-Empfehlung K.11; DIN VDE 0804-100). 

 

Diese Werte müssen auch von KUNDE an der KUNDE-Schnittstelle eingehalten werden. 
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1 Produktvarianten 

Sofern ein entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung nicht möglich bzw. sach-

lich nicht gerechtfertigt ist, bietet die Telekom KUNDE im Rahmen der bestehenden tech-

nischen, betrieblichen und rechtlichen Möglichkeiten den Zugang zur Teilnehmeran-

schlussleitung in gebündelter Form in der gem. Anlage 3a -Produktvariante: Carrier 

Customer Access (CCA) der Telekom beschriebenen Produktvarianten an. Die nachfolgend 

aufgeführten Qualitätsparameter werden ausschließlich für den Bereich Schnittstelle 

KUNDE bis zur Schnittstelle Endkunde zugesichert. 

2 Preise 

Für die Bereitstellung und Überlassung des gebündelten Zugangs zur Teilnehmeran-

schlussleitung wird von der Telekom ein einmaliges Bereitstellungsentgelt und ein monat-

liches Überlassungsentgelt gem. der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der 

genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung gestellt. 
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1 Leistungsbeschreibung 

Die Telekom überlässt KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 

Möglichkeiten Teilnehmeranschlussleitungen (CCA) mit einer durchschnittlichen Verfüg-

barkeit, bezogen auf eine Typklasse von CCA, von 98,5 % im Jahresdurchschnitt. 

 

Nachfolgende CCA-Varianten werden angeboten: 

 

 

Carrier Customer Access-Analog
Analoge Schnittstellen mit
Telefonsignalisierung

 Nutzungsmöglichkeiten:

◼ Nutzkanal 300 bis 3400Hz,
◼ Rufsignal 25 oder 50Hz,
◼ Speisestrom 20 bis 60mA,
◼ Speisespannung 24 bis 60V,
◼ Zählimpuls 16kHz.

Kollokationsraum

a/b a/b

H
V
t

N
T
A

Customer Carrier
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Carrier Customer Access-Basic
Digitale Schnittstellen mit
B + B + D - Kanal

 Kurzbeschreibung:

◼ Customer S0 nach I.430,
◼ Carrier Uk0 nach 1 TR 220,
◼ B1/B2-Kanal 64kBit/s,
◼ D-Kanal 16kBit/s,
◼ ggf. ZWR.

Uko nach
1 TR 220

N
T
B
aSo

Customer Carrier

Kollokationsraum

 
 

 

Carrier Customer Access-
Primary
Digitale Schnittstellen mit
30B + D64 - Kanal

 Kurzbeschreibung:

◼ Customer S2M nach I.431,
◼ Carrier 2MBit/s

 G.703/G704,
◼ 30B-Kanäle á 64kBit/s,
◼ D-Kanal 64kBit/s,
◼ ggf. ZWR.

2Mbit/s
G.703/G.704

LE
PM

S2M

N
T
P
M

CarrierCustomer

Kollokationsraum
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2 Technische Beschreibung Carrier Customer Access-Analog 

2.1 Übertragungstechnische Eigenschaften der Verbindung 

Der Üw wird vollduplexfähig mit einer Bandbreite von 3,1 kHz im Frequenzbereich von 

300 bis 3400 Hz bereitgestellt. 

2.1.1 Restdämpfung 

Die nominelle Restdämpfung beträgt ar  10 dB bei einer Frequenz von 1000 Hz. 

2.1.2 Frequenzabhängige Restdämpfungsverzerrung 

Die frequenzabhängige Restdämpfungsverzerrung hält, bezogen auf die Restdämpfung bei 

1000 Hz, die Toleranzen nach Abbildung 1 ein. 

 

1)
-6

300

-3

0

3

600400 1000

Restdämpfung in dB

15

12

6

9

18

16

Frequenz in Hz

2000 2800 3600

 
Abbildung 1: Frequenzabhängige Restdämpfungsverzerrung 

1) Für Üw, die nicht über ein Übertragungssystem geführt sind, wird das erwei-

terte Toleranzschema angewendet. 
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2.1.3 Relative Pegel 

Um eine Übersteuerung der technischen Einrichtungen im Üw zu vermeiden, werden rela-

tive Pegel am Eingang und Ausgang des Üw angegeben. 

2.1.3.1 Relativer Pegel am Eingang des Üw 

Der relative Pegel am Eingang beträgt PrE = +3 dBr. 

2.1.3.2 Relativer Pegel am Ausgang des Üw 

Der relative Pegel am Ausgang beträgt PrA  -7 dBr und mit Entdämpfung PrA  -2 dBr. 

2.1.4 Laufzeit 

Für die Verbindung muss mit einer Laufzeit von bis zu 5 ms gerechnet werden. 

2.1.5 Quantisierungsverzerrungen 

Innerhalb eines Carrier Customer Access-Analog (zwischen den NTA) treten maximal 

3,5 Quantisierungsverzerrungseinheiten auf. 

2.2 Schnittstelle Endkunde 

Grundsätzlich gilt für die Beschreibung der Endkunden-Schnittstelle die Technische Richt-

linie 1 TR 110 „Technische Beschreibung der analogen Wählanschlüsse am Telefonnetz/ 

ISDN der Telekom“ [16]. 

2.2.1 Stecker / Buchse 

Als NTA wird in der Regel eine 6-polige TAE-Buchse nach DIN 41 715 [2] mit der Kon-

taktzuordnung nach Tabelle 1 installiert. KUNDE darf an die Kontakte 5 und 6 der 1.TAE 

eine weitere Anschalteeinrichtung anschalten. 

 

Kontakt Netzschnittstelle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ader a 

Ader b 

nicht belegt 

nicht belegt 

nicht belegt 

nicht belegt 

 Tabelle 1: Kontaktzuordnung 
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2.2.2 Geräusche 

Der psophometrisch bewertete Geräuschpegel an den NTA hängt von der Länge und der 

Art der Führung des Üw ab. Es kann ein Geräuschpegel von maximal -52 dBm0p an einem 

NTA auftreten, wenn der andere NTA mit der Nennimpedanz abgeschlossen wird. 

2.2.3 Eingangs-Impedanz 

Die Übertragung von Nutzsignalen über den Analogen Wählanschluss beruht auf dem in 

der Nachrichtentechnik üblichen Verfahren der Leistungsanpassung. Um eine optimale 

Übertragung der Nutzsignale zu gewährleisten, erwartet der Analoge Wählanschluss die 

Anschaltung einer Endeinrichtung, deren Signalquelle/Signalsenke an die Impedanz des 

Analogen Wählanschlusses angepasst ist. Durch die Anpassung werden Reflexions- und 

Echoerscheinungen verringert. Der Nominalwert der Eingangs-Impedanz an den 2Dr-

Schnittstellen des Üw ist auf ZR festgelegt. 

2.2.3.1 Nutzsignal am Ausgang des NTA 

Das Nutzsignal am Ausgang des NTA ist abhängig von der Dämpfung und den Dämp-

fungsverzerrungen des Üw und dem Nutzsignal am Eingang des NTA am fernen Ende. 

Wird am Eingang des NTA (fernes Ende) ein Pegel von -9 dBm (f = 1000 Hz) gesendet, 

beträgt der Pegel am Ausgang -19 bis -9 dBm. 

2.2.3.2 Störsignal am Ausgang des NTA 

Das Nutzsignal am Eingang des NTA (nahes Ende) kann im Üw reflektiert werden. Am 

Ausgang des NTA erscheint das Nutzsignal mit zeitlicher Verzögerung und um ca. 10 dB 

gedämpft. 

Das Nutzsignal am Eingang des NTA (fernes Ende) kann im Üw doppelt reflektiert wer-

den. Am Ausgang des NTA (nahes Ende) erscheint das Nutzsignal mit zeitlicher Verzöge-

rung und um ca. 20 dB gedämpft. 

2.2.4 Klimabedingungen 

Die eingesetzten NTA sind geeignet, in einem Umgebungsklima des Klimamodells nach 

ETS 300 019-1-3 [3], Umweltklasse 3.1 DIN IEC 721 [8] betrieben zu werden. 
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2.3 Schnittstelle KUNDE 

Bei Fernkollokation (auch bei Inhouse-Fernkollokation) ist der Netzabschluss der CCA-A 

das Abschlusselement des Fernkollokationskabels am HVt. 

2.3.1 Stecker / Buchse 

Als NTA wird in der Regel ein Kontaktpaar am Übergabeverteiler angeboten. 

2.3.2 Geräusche 

Der psophometrisch bewertete Geräuschpegel am NTA hängt von der Länge und der Art 

der Führung des Üw ab. Es kann ein Geräuschpegel von maximal -52 dBm0p am NTA 

auftreten, wenn der andere NTA mit der Nennimpedanz abgeschlossen wird. 

2.3.3 Eingangs-Impedanz 

Die Übertragung von Nutzsignalen über den Analogen Wählanschluss beruht auf dem in 

der Nachrichtentechnik üblichen Verfahren der Leistungsanpassung. Um eine optimale 

Übertragung der Nutzsignale zu gewährleisten, erwartet der Analoge Wählanschluss die 

Anschaltung einer Endeinrichtung, deren Signalquelle/Signalsenke an die Impedanz des 

Analogen Wählanschlusses angepasst ist. Durch die Anpassung werden Reflexions- und 

Echoerscheinungen verringert. 

Der Nominalwert der Eingangs-Impedanz an den 2Dr-Schnittstellen des Üw ist auf ZR fest-

gelegt. 

2.3.3.1 Nutzsignal am Ausgang des NTA 

Das Nutzsignal am Ausgang des NTA ist abhängig von der Dämpfung und den Dämp-

fungsverzerrungen des Üw und dem Nutzsignal am Eingang des NTA am fernen Ende. 

Wird am Eingang des NTA (fernes Ende) ein Pegel von -9 dBm (f = 1000 Hz) gesendet, 

beträgt der Pegel am Ausgang -19 bis -9 dBm. 

2.3.3.2 Störsignal am Ausgang des NTA 

Das Nutzsignal am Eingang des NTA (nahes Ende) kann im Üw reflektiert werden. Am 

Ausgang des NTA erscheint das Nutzsignal mit zeitlicher Verzögerung und um ca. 10 dB 

gedämpft. 

Das Nutzsignal am Eingang des NTA (fernes Ende) kann im Üw doppelt reflektiert wer-

den. Am Ausgang des NTA (nahes Ende) erscheint das Nutzsignal mit zeitlicher Verzöge-

rung und um ca. 20 dB gedämpft. 
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2.3.4 Klimabedingungen 

Die eingesetzten NTA sind geeignet, in einem Umgebungsklima des Klimamodells nach 

ETS 300 019-1-3 [3], Umweltklasse 3.1 DIN IEC 721 [8] betrieben zu werden. 

2.4 Telefonsignalisierung 

Die Telefonsignalisierung steht permanent zur Verfügung und ist vom Nutzkanal nicht ent-

koppelt. Die Telefonsignalisierung ist nur dann funktionsfähig, wenn die in den Tabel-

len A/1 oder A/2 beschriebenen Grenzwerte eingehalten werden. Mit diesen Grenzwerten 

wird auch sichergestellt, dass Störungen des Netzes nicht auftreten. 

 

Es gelten folgende zusätzliche Bedingungen: 

- der Üw hat einen Gleichstromwiderstand  1200 , 

- Signaltaste und Schleifenzeichen werden vom Üw maximal um ±10 ms verzerrt, 

- die Ableitwiderstände des Üw zwischen a-Ader und Bezugspotential, b-Ader und Be-

zugspotential und a- und b-Ader betragen jeweils  100 k. 

2.5 Sendepegel 

Bei dem „CCA für den Analogen TelAs“ handelt es sich um einen Üw mit analogen 

a/b-Schnittstellen. Es kann innerhalb des Dynamikbereichs des A-Kodiergesetzes nach 

ITU-T-Empfehlung G.711 [9] jeden Pegel übertragen werden. 

Der Aussteuergrenze ist ein relativer Pegel von +3,14 dBr zugeordnet. 

Eine digitale Schnittstelle entspricht einem 0 dBr-Punkt mit dem relativen Pegel 0 dBr. Ein 

Testsignal nach ITU-T-Empfehlung G.711 [9] erzeugt nach D/A-Wandlung einen absolu-

ten Leistungspegel von 0 dBm. 

Um die Zuordnung zu Sendesignalen von Endeinrichtungen zu gewährleisten, werden 

nachfolgend die Vorgaben für den Netzzugang wiedergegeben. 

2.5.1 Sendepegel am Netzzugang 

Im Kommunikationszustand kann über den Carrier Customer Access-Analog ein Nutzsig-

nal im Frequenzbereich von 300 Hz bis 3400 Hz übertragen werden. Der Dynamikbereich 

am Eingang des Netzzugangs beträgt ca. 60 dB. 

Da die Wirkung von Nutz- und Störsignalen, die auf den Eingang des Üw gelangen, von 

der Art des Signals (Sprachsignal, Einzelfrequenzen uvm.) abhängt, können diese Signale 

auf verschiedene Weise in Klassen eingeteilt werden. Um negative Auswirkungen durch 

Nutz- und Störsignale auf den Üw zu vermeiden, und eine einfache Handhabbarkeit zu er-

reichen, werden die Endgeräte in verschiedene, sich einander nicht ausschließende Katego-

rien eingeteilt. Ein Endgeräte-Typ kann daher durchaus in mehr als einer Kategorie er-

scheinen. 
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Für den Zweck dieser „Technischen Beschreibung“ wird eine allgemeine Einteilung ent-

sprechend folgender Definition festgelegt: 

a) Endgeräte, deren Ausgangssignale aus einem integrierten akustisch/elektrischen 

Wandler in Echtzeit stammen (siehe Punkt 2.5.2); 

b) Endgeräte, deren Ausgangssignale innerhalb des Endgerätes elektrisch generiert wer-

den (siehe Punkt 2.5.3); 

c) durchschaltende Endgeräte, deren Ausgangssignale von einer anderen elektrischen 

Schnittstelle stammen (siehe Punkt 2.5.4). 
 

Anmerkung: Endgeräte können zu mehr als einer Kategorie gehören. Ein Telefon kann in Kategorie a) 

für Sprache und in Kategorie b) für das Aussenden von MFV-Signalen gehören. Die Funk-

tion für das Aussenden synthetischer oder gespeicherter Sprache oder Musik, welche in An-

rufbeantwortern oder Sprachboxen zu finden ist, ist in Kategorie b) enthalten. 

2.5.2 Endgerät mit akustischer Quelle (Send Loudness Rating SLR) 

Die minimale SLR des Endgerätes, gemessen bei Abschluss mit ZR, muss  -5 dB sein. 
 

Anmerkung: Der minimale SLR-Wert von -5 dB bezieht sich auf den gemessenen aktuellen Wert und 

nicht auf den Nominalwert, d.h. es gibt keine Toleranz zu diesem Wert. Er wurde spezifi-

ziert, um sicherzustellen, dass das Netz keinen Schaden nimmt. Es wird empfohlen, dass 

für den Normalbetrieb die SLR  -2 dB sein soll. 

2.5.3 Endgerät mit intern erzeugtem elektrischem Signal 

2.5.3.1 Maximale mittlere Leistung 

Der mittlere Leistungspegel im Frequenzbereich von 200 Hz bis 3800 Hz in jedem Ein-Mi-

nuten-Intervall muss  -9 dBm sein, wenn das Endgerät mit ZR abgeschlossen ist. 

2.5.3.2 Maximale Augenblicksleistung (Spitzenspannung) 

Die maximale Augenblicksleistung wird als Spitzenspannung angegeben. 

Die maximale Spitzenspannung im Frequenzbereich von 200 Hz bis 3800 Hz muss  2,0 V 

sein, wenn das Endgerät mit ZR abgeschlossen ist. 

2.5.3.3 Maximale Leistung in 10-Hz-Bandbreite 

Die maximale Leistung in 10-Hz-Bandbreite mit einer Mittenfrequenz im Frequenzband 

von 5 Hz bis 4300 Hz, muss die Bedingungen nach Abbildung 2 einhalten, wenn das End-

gerät mit ZR abgeschlossen ist. 
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Ausnahme: Beim Senden von MFV-Signalen darf die maximale Leistung in 10-Hz-

Bandbreite zwischen 1200 Hz und 1700 Hz um maximal 3 dBm überschrit-

ten werden. 
 

Anmerkung: MFV-Signale haben in der Regel ein Impuls-Pause-Verhältnis von weniger als 50 %. 

Messbandbreite 10 Hz

30010 
-50

30

-40

-44

-30

-33

100

0

-15
-16

-20

-6

-10

Sendepegel
in dBm

Frequenz in Hz

3400

Telekom   FTZ   N11-1   29.03.95   Bild 012

1000

3800

4300
10000

Anmerkung: Bei der Festlegung dieser 
Toleranzmaske ist ein maximaler mittlerer 
Sendepegel von -9 dBm und ein relativer 
Pegel am Eingang von +6 dBr unterstellt

 
Abbildung 2: Maximale Leistung in 10-Hz-Bandbreite 

2.5.4 Endgerät mit elektrischem Eingangssignal 

Es gibt keine Vorschriften für den Pegel des Ausgangssignals im Frequenzbereich von 

5 Hz bis 4300 Hz, wenn das Ausgangssignal von einer anderen elektrischen Schnittstelle 

stammt (z.B. bei durchschaltenden Endgeräten). 
 

Anmerkung: Es ist nicht praktikabel, den Pegel von Signalen zu beschränken, die von anderen Eingän-

gen des Endgerätes stammen, und deshalb gibt es keine Vorschrift für diese Kategorie von 

Endgeräten in diesem Standard. Es wird empfohlen, dass der Endgeräte-Hersteller Hinwei-

se zum erlaubten Signalpegel an den Eingangsschnittstellen gibt, für die die Durchschal-

tung erlaubt ist. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 3a - Produktvariante: Carrier Customer  Stand: 21.07.2020 Seite 12 

 Access (CCA) der Telekom TAL_Anlagen_39.doc 

2.5.5 Maximale Sendeleistung oberhalb 4,3 kHz 

Diese Vorschrift gilt für alle Endgeräte. Wenn das Ausgangssignal des Endgerätes von ei-

ner akustischen Schnittstelle oder von einer elektrischen Schnittstelle stammt, müssen die-

se Eingänge sich im Ruhezustand befinden. Der durch den normalen Gebrauch des Endge-

rätes erzeugte maximale Sendepegel oberhalb 4,3 kHz, gemessen bei Abschluss mit 120  

mit einer Bandbreite gem. Tabelle 2, muss im ganzen Frequenzbereich von 4,3 kHz bis 

2 MHz die Bedingungen nach Abbildung 3 einhalten. 

 

Ausnahme: z.B. während des Aussendens von MFV-Signalen darf der Pegel von Einzel-

Frequenz-Anteilen im Ausgangsspektrum die Werte nach Abbildung 3 über-

schreiten, jedoch darf ein Wert von -35 dBm nicht überschritten werden. 
 

Anmerkung 1: Die Abschlussimpedanz von 120  wurde für die Außerband-Forderung gewählt, weil sie 

eine gute Annäherung an die Impedanz ist, die das Endgerät bei diesen Frequenzen sieht. 

Anmerkung 2: 

„Normalbetrieb des 

Endgerätes“ ist in den 

Messbedingungen 

definiert 

Frequenzbereich 

Messbandbreite 

4,3 bis 7 kHz 300 Hz 

7 bis 200 kHz 1 kHz 

0,2 bis- 2 MHz 10 kHz 

Tabelle 2: Messbandbreite bei Außerbandstörungen 
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Anmerkung: Bei der Festlegung dieser
Toleranzmaske ist ein maximaler mittlerer
Sendepegel von -9 dBm und ein relativer
Pegel am Eingang  von +6 dBr unterstellt

Messbandbreite

10 kHz

 
Abbildung 3: Maximaler Sendepegel oberhalb 4,3 kHz 

 

Anmerkung: Endeinrichtungen, die kurzzeitig ( 10 ms) einen Pegel von +18 dBm abgeben, stören das 

Netz nicht. 
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2.6 Längsspannungen 

Auf der Kupferdoppelader des Üw können durch Beeinflussung von Energieanlagen (z.B. 

Hochspannungsleitungen, Bahnfahrleitungen) Fremdspannungen gegen Erde auftreten 

(siehe DIN VDE 0228) [4]. 

Nach der „Technischen Empfehlung Nr. 3“ (TE 3) der Schiedsstelle für Beeinflussungsfra-

gen (SfB) sind folgende Höchstwerte im Bereich von 16,7 bis 60 Hz zugelassen: 

- Ueff =   60 V bei Normalbetrieb der Energieanlage und 

- Ueff = 650 V im Fehlerfall der Energieanlagen. 

2.7 Atmosphärische Entladungen 

Auf der Kupferdoppelader des Üw können infolge atmosphärischer Entladungen (Blitz) 

Stoßspannungen auftreten, gegen die im Regelfall keine Schutzmaßnahmen installiert wer-

den. 

In besonderen Fällen, z.B. in blitzgefährdeten Gebieten, werden Schutzmaßnahmen (Über-

spannungsableiter) eingesetzt. 

Beim Zünden von Überspannungsableitern können Funktionsstörungen im Netz auftreten. 

Schutzmaßnahmen der Endstellen benötigen gem. DIN VDE 0800 [5] Teil 2 einen Poten-

tialausgleich. Der Potentialausgleich wird nicht von der Telekom bereitgestellt. 

Durch die Gestaltung des Liniennetzes im Anschlussbereich ist das Risiko verringert, dass 

Spannungen, deren Scheitelwert 1,5 kV ( 1 ms) überschreiten, am NTA auftreten (ITU-T-

Empfehlung K.11 [6]; DIN VDE 804-100 [7]). 

3 Technische Beschreibung Carrier Customer Access-Basic 

3.1 Eigenschaften der Verbindung 

Es werden zwei B-Kanäle mit je 64 kbit/s und ein D-Kanal mit 16 kbit/s bereitgestellt. 

3.2 Schnittstelle Endkunde 

Die Endkunden-Schnittstelle entspricht der S0-Schnittstelle nach DIN ETS 300 012 bzw. 

ITU-T-Empfehlung I.430. 

Die Schnittstelle arbeitet mit einem strukturierten 192 kbit/s-Signal. Dem Endkunden wer-

den zwei unstrukturierte Kanäle mit je 64 kbit/s (B1- und B2-Kanal) und ein Kanal mit 

16 kbit/s (D-Kanal) zur Verfügung gestellt. 
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3.3 Schnittstelle KUNDE 

Als Netzabschluss wird ein ÜVt verwendet. Die Kontaktbelegung ergibt sich aus den Be-

schaltungsunterlagen. 

Für die Nutzung der Uk0-Schnittstelle muss das Übertragungsverfahren nach ETSI TS 

102 080 Annex B bzw. der Technischen Richtlinie 1 TR 220 der Telekom (siehe Anhang 2 

- Technische Richtlinie 1 TR 220 der Telekom) verwendet werden. 

Für die Stromversorgung sind Versorgungsspannungen entsprechend der Technischen 

Richtlinie 1 TR 216 der Telekom (siehe Anhang 1 - Technische Richtlinie 1 TR 216 der 

Telekom) zu verwenden. 

 

Bei Fernkollokation (auch bei Inhouse-Fernkollokation) ist der Netzabschluss der CCA-B 

das Abschlusselement des Fernkollokationskabels am HVt. 

3.4 Längsspannungen 

Auf der Kupferdoppelader des Üw können durch Beeinflussung von Energieanlagen (z.B. 

Hochspannungsleitungen, Bahnfahrleitungen) Fremdspannungen gegen Erde auftreten 

(siehe DIN VDE 0228). 

Nach der „Technischen Empfehlung Nr. 3“ (TE 3) der Schiedsstelle für Beeinflussungs-

fragen (SfB) sind folgende Höchstwerte im Bereich von 16,7 bis 60 Hz zugelassen: 

- Ueff =   60 V bei Normalbetrieb der Energieanlage und 

- Ueff = 650 V im Fehlerfall der Energieanlagen 

3.5 Atmosphärische Entladungen 

Auf CuDA können infolge atmosphärischer Entladungen (Blitz) Stoßspannungen auftreten, 

gegen die im Regelfall keine Schutzmaßnahmen installiert werden. 

In besonderen Fällen, z.B. in blitzgefährdeten Gebieten, werden Schutzmaßnahmen (Über-

spannungsableiter) eingesetzt. 

Beim Zünden von Überspannungsableitern können Funktionsstörungen im Netz auftreten. 

Schutzmaßnahmen der Endstellen benötigen gem. DIN VDE 0800 Teil 2 einen Potential-

ausgleich. Der Potentialausgleich wird nicht von der Telekom bereitgestellt. 

Durch die Gestaltung des Liniennetzes im Anschlussbereich ist das Risiko verringert, dass 

Spannungen, deren Scheitelwert 1,5 kV ( 1 ms) überschreiten, am Ende von CuDA auf-

treten (ITU-T-Empfehlung K.11; DIN VDE 080N 4-1003). 
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4 Technische Beschreibung Carrier Customer Access-Primary 

Abbildung 4 zeigt die Einordnung des CCA in die Referenzkonfiguration des ISDN. Der 

CCA entspricht der Access Digital Section der ETS 300 233. Der CCA wird durch eine 

S2M-Schnittstelle am T-Referenzpunkt und eine 2048 kBit/s-Schnittstelle am V3-Referenz-

punkt abgeschlossen. ETS 300 233 spezifiziert Eigenschaften des CCA zwischen den Re-

ferenzpunkten T und V3. 

 

Reference

point

T

Reference

point

V3

Access Digital Section

Digital transmission system

DS

TE NT1 LT ET

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des CCA für den ISDN-PMxAs 

4.1 Schnittstelle am V3-Referenzpunkt bzw. V3'-Referenzpunkt 

4.1.1 Eigenschaften der Schnittstellen 

4.1.1.1 Elektrische Eigenschaften 

Die elektrischen Eigenschaften der symmetrischen 2048 kbit/s-Schnittstelle am V3-Refe-

renzpunkt bzw. V3'-Referenzpunkt entsprechen ETS 300 166. 

Prüfung: Die Prüfungen sind gem. 1 TR 805, Teil 9 durchzuführen. 

4.1.1.2 Jitter und Wander 

Der CCA arbeitet ohne Fehler, wenn das Eingangssignal mit einem gem. Tabelle 3 gefil-

terten Rauschsignal phasenmoduliert ist. 

 

Bandbreite des Messfilters Jitter am Eingang 

Untere Grenzfrequenz 

(Hochpass) 

Obere Grenzfrequenz 

(Tiefpass) 

Eingangsjitter Spitze-

Spitze  

40 Hz 100 kHz 0,11 UI 

Tabelle 3: Jitter-Toleranz am Eingang der V3-Schnittstelle  
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Der Jitter am Netzausgang übersteigt die Grenzen für den maximalen in Tabelle 4 be-

schriebenen Ausgangsjitter gem. CCITT-Empfehlung G.823 [5] nicht, wenn am T-Refe-

renzpunkt der maximal zulässige Eingangsjitter anliegt. 

 

Bandbreite des Messfilters Jitter am Ausgang 

Untere Grenzfrequenz 

(Hochpass) 

Obere Grenzfrequenz 

(Tiefpass) 

Ausgangsjitter Spitze-

Spitze  

20 Hz 100 kHz 1,5 UI 

18 kHz 100 kHz 0,2 UI 

Tabelle 4: Maximaler Jitter am Ausgang V3-Schnittstelle  

 

Prüfung: Die Prüfungen sind gem. 1 TR 805, Teil 9 durchzuführen. 

4.1.2 Funktionale Eigenschaften der V3-Schnittstelle 

Die FE bzgl. der CRC-4-Fehlererkennung am T-Referenzpunkt (s. ETS 300 233, Tabel-

le 4) können bei Bedarf aktiviert werden. 

4.2 Schnittstelle am T-Referenzpunkt 

Der CCA wird am T-Referenzpunkt durch die S2M-Schnittstelle abgeschlossen. Diese ent-

spricht ETS 300 011. Die Optionsauswahl der Telekom für diese Schnittstelle ist in der 

Technischen Richtlinie 1 TR 237 der Telekom beschrieben. 

 

Bei Fernkollokation (auch bei Inhouse-Fernkollokation) ist der Netzabschluss der CCA-P 

das Abschlusselement des Fernkollokationskabels am HVt. 

4.3 Taktübertragung beim CCA 

Der Takt wird zusammen mit den Daten vom V3-Referenzpunkt (bzw. V3') zum T-Refe-

renzpunkt und vom T-Referenzpunkt zum V3-Referenzpunkt (bzw. V3') übertragen, siehe 

Abbildung 5. 
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Reference
point T

Reference
point V3

NT1 LT

Digital transmission system

Datenübertragung

Taktübertragung  

Abbildung 5: Taktversorgung für den CCA 

5 Telefonsignalisierung 

Die Telefonsignalisierung ist die Signalisierung auf Wählanschlüssen im Telefonnetz/ 

ISDN. Bei der Telefonsignalisierung ist der Zeichenaustausch zwischen Telefon und Ver-

mittlungseinrichtung (VE) im Netzknoten richtungsabhängig. Die nachfolgenden Bedin-

gungen müssen von den Endeinrichtungen eingehalten werden: 

 

von der VE zum Telefon werden folgende Zeichen bzw. Zustände übertragen 

Ruhezustand Speisespannung Us = 15 bis 90 V 

Anrufzustand Rufspannung 

Frequenz 

Klirrfaktor 

Innenwiderstand 

Rufsignalimpuls 

Rufsignalpause 

Ueff = 52 bis 75 V 

f = 25 oder 50 Hz 8 % 

k  15 % 

R  200  

t = 100 bis 1100 ms 

t = 3700 bis 5500 ms 1) 

Kommunikationszustand Speisegleichstrom I = 20 bis 60 mA 

16-kHz-Impulse Sendepegel 

Frequenz 

Innenwiderstand 

Impulsdauer 

Impulspause 

ps = 0 bis +17 dB(950mV) 

f = 16 kHz 80 Hz 

R = 200  

t = 80 bis 1020 ms 

t  132 ms 

Tabelle A/1: Zeichen/Zustände der Telefonanlage 

1) Die minimale Rufsignalpause darf 100 ms betragen, wenn sichergestellt ist, dass in 

jedem 4800 ms Intervall maximal 1100 ms Rufsignalimpuls enthalten ist. 
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vom Telefon zur VE werden folgende Zeichen bzw. Zustände übertragen 

 

 

Gleichstromschleife offen R > 1 M 

Ruhezustand Anrufkreis ange- 

schaltet 
Z25Hz = 2 bis 20 k 

Re (Z)  450  

C = 0,35 bis 3,4 F 

Kommunikationszustand Schleife a-/b-Ader R = 300 bis 540  

 16-kHz-Empfänger ps  -23 dB(950mV) 

Zi  200  

Wahlzustand Schleifenwahl ca. 10 Hz 

RPause  100 k  

RImpuls  390  

 Mehrfrequenzwahl ps  -9 dB(950mV) 

Signaltaste a-Ader und/oder  

b-Ader 
R  60  an 

Bezugspotential 

I  120 mA 

t  500 ms 

Tabelle A/2: Zeichen/Zustände des Telefons 
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Allgemeines 

Für die Übermittlung von Daten für Bestellungen und andere, nachfolgend in Punkt 4.1 

aufgeführte Geschäftsfälle setzen die Vertragspartner die folgenden unter Punkt 4.1 näher 

beschriebenen elektronischen Wholesale-IT-Architektur Schnittstellen (WITA Schnittstel-

len) ein: 

- Order Schnittstelle (Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) und 

Dialog Schnittstelle (Internet Portal u.a. zur Eingabe von Einzelaufträgen) 

 

Die Telekom ermöglicht KUNDE über die PreOrder Schnittstelle eine vollständige und 

verbindliche Ressourcenprüfung und -reservierung (Leitungen und Termin). Die Nutzung 

der PreOrder Schnittstelle wird auf Basis einer separaten Vereinbarung geregelt. 

 

Voraussetzung für die Nutzung der Order Schnittstellen ist der Abschluss der Zusatzver-

einbarung „Vereinbarung zum Anbieter- und/oder Produktwechsel bei Nutzung der WITA 

Schnittstellen und Vorabstimmung gemäß Vereinbarung Vorabstimmung“, der „Vereinba-

rung zur Durchführung der Vorabstimmung im Rahmen des Anbieterwechsels“ und der 

„Zusatzvereinbarung über die Nutzung der elektronischen Vorabstimmungsschnittstelle 

(WBCI) zur Durchführung der Vorabstimmung im Rahmen des Anbieterwechsels“. 

 

KUNDE informiert seinen Endkunden darüber, dass bei der Bereitstellung des Zugangs zur 

Teilnehmeranschlussleitung ggf. der Besuch eines Technikers der Telekom erforderlich 

werden kann. 

1 Planungsphase 

1.1 Ausgestaltung der Planungsphase 

Die Telekom ermittelt die zu erwartende Bereitstellungsmenge für TAL je Region und Ka-

lendermonat. Diese beinhaltet alle WITA-Geschäftsfälle, die eine Schaltungsarbeit (z.B. 

am Hauptverteiler) nach sich ziehen und für die ein Servicemonteur benötigt wird. Dabei 

handelt es sich um die Geschäftsfälle Neubereitstellung („NEU“), Providerwechsel („PV“), 

Verbundleistung („VBL“), Produktgruppenwechsel („PGW“), Portwechsel („SER-POW“) 

und Leistungsänderung („LAE“). Den Geschäftsfall Kündigung („KUE“) plant die 

Telekom nicht. Die Kündigungsmenge ist daher nicht in der Bereitstellungsmenge enthal-

ten. 
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Grundsätzlich ist eine Region im Sinne dieser Beschreibung jeder ATS-Bereich (ATS = 

Außendienst Telekom Service). Die Anzahl der Regionen sowie die Zuordnung jedes ein-

zelnen Ortsnetzes zu einem ATS-Bereich ist dem Anhang 6 - Zuordnung der Ortsnetze zu 

entnehmen. Soweit für die Planung der Bereitstellungsmengen Änderungen der Anzahl 

oder des Zuschnitts der Regionen oder der Zuordnung von Ortsnetzen zu Regionen erfor-

derlich werden sollten, kann die Telekom diese vornehmen, soweit sie das vier Monate 

vorher angekündigt hat. 

 

Die von der Telekom ermittelte Bereitstellungsmenge wird wie folgt aufgeteilt: 

 

Die Telekom plant je Region gesondert für KUNDE, falls KUNDE mit der Summe seiner 

TAL-Aufträge in den letzten sechs Monaten in einer Region jeweils mindestens 500 Be-

reitstellungen pro Monat erreicht hat oder auf einen Anteil an der geplanten Bereitstel-

lungsmenge von mindestens 15 % kommt. 

 

Sollte KUNDE in den letzten sechs Monaten in einer Region weniger als 15 % des Anteils 

an der geplanten Bereitstellungsmenge oder weniger als 500 Bereitstellungen pro Monat 

erreichen, plant die Telekom diese Bereitstellungsmenge zusammen mit denjenigen TAL-

Vertragspartnern, die ebenfalls unter dem 15 %-Anteil liegen oder weniger als 500 Bereit-

stellungen pro Monat erreichen. 

 

Die Telekom wird bei ihrer Planung die durchschnittlichen Bereitstellungsmengen für TAL 

der letzten sechs Monate in der jeweiligen Region als Grundlage zur Ermittlung der Bereit-

stellungsmengen je TAL-Vertragspartner nehmen. Dabei wird sie folgende Punkte berück-

sichtigen: 

- die Marktanalyse, d.h. die Entwicklung der Marktanteile und die Entwicklung der 

Breitbandhaushalte, 

- den Technologietrend, der sich aus der Verteilung der Bereitstellungs- und Entstö-

rungsmengen auf TAL und andere Wholesaleprodukte ergibt, 

- die Saisonalisierung, die sich aus der Verteilung der monatlichen Bereitstellungs- und 

Entstörungsmengen für TAL der letzten drei Jahre ergibt, 

- die Anzahl der Werktage, Samstage, Feier- und Brückentage, Ferienzeiten sowie die 

zu erwartenden Witterungseinflüsse, 

- die Arbeitsvorräte in der Auftragsbearbeitung bei KUNDE (das setzt die entsprechen-

de Information von KUNDE voraus) und in der Auftragsbearbeitung bei der Telekom, 

- die Umsetzung von IT-Releasecontainern, soweit bekannt auch die IT-Releasecontai-

ner von KUNDE. 

 

Die Telekom plant die nach einer Terminanforderungsmeldung („TAM“) erforderlichen 

Bereitstellungsmengen („Zweitterminmenge“) in der jeweiligen Region bei der Ermittlung 

der Bereitstellungsmengen für alle TAL-Vertragspartner ein. 

 

Die Telekom wird auch die Kapazitäten für die Entstörung planen. Die entsprechenden Re-

gelungen sind Anlage 5 – Entstörung und Anlage 5a – Entstörung zu entnehmen. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 4 - Bestellung, Bereitstellung, Kündigung Stand: 21.07.2020 Seite 5 

  TAL_Anlagen_39.doc 

1.2 Ablauf der Planungsphase 

Die Telekom wird die für einen bestimmten Kalendermonat für alle TAL-Vertragspartner 

je Region geplante Bereitstellungsmenge für TAL („Bereitstellungsmenge“) im Extranet 

jeweils am zweiten Mittwoch eines Kalendermonats für den zweiten darauffolgenden Ka-

lendermonat veröffentlichen. Ist der zweite Mittwoch eines Kalendermonats ein gesetzli-

cher Feiertag, so wird die Telekom an dem darauffolgenden Werktag veröffentlichen. Plant 

die Telekom ein gesondertes Kontingent für KUNDE, übersendet die Telekom KUNDE 

auf Wunsch eine Mitteilung dieser Planmengen per E-Mail. 

 

Die Telekom plant auf Grundlage der o.g. Veröffentlichung die erforderlichen Montageka-

pazitäten je Region, Werktag, Samstag und Zeitfenster für alle TAL-Vertragspartner ein. 

Die Telekom plant eine Gleichverteilung der Bereitstellungsmenge auf alle Werktage und 

Zeitfenster. Für Samstag wird eine Kapazität von 20 % eines Werktages vorgehalten. Um 

eine Auslastung dieser Bereitstellungsmenge zu gewährleisten, stellt die Telekom je Werk-

tag, Samstag und Zeitfenster eine Atmungskomponente in Höhe von 5 % mehr als der nach 

Punkt 1.1 geplanten Bereitstellungsmenge zur Verfügung, und zwar getrennt für jeden ge-

sondert geplanten TAL-Vertragspartner und für die in Summe geplanten TAL-Vertrags-

partner. Die Atmungskomponente ist dabei so angelegt, dass sie sich im Monatsverlauf 

ausgleicht und in Summe die nach Punkt 1.1 geplante Bereitstellungsmenge zur Verfügung 

gestellt wird. 

2 Gleichmäßige Verteilung von Bereitstellungs- und Kundenwunschterminen 

Die Telekom stellt im Bereitstellungsmonat die für die geplante Bereitstellungsmenge er-

forderlichen Montagekapazitäten bereit, und zwar mit Gleichverteilung der Bereitstel-

lungsmenge auf alle Werktage, Samstage und Zeitfenster zuzüglich der Atmungskompo-

nente. 

 

Um die Bereitstellungsmengen tatsächlich erreichen zu können und die vorhandenen Per-

sonalressourcen der Telekom effizient einzusetzen, ist es sinnvoll, dass KUNDE für eine 

Gleichverteilung seiner Kundenwunschtermine sorgt. Die Gleichverteilung der Kunden-

wunschtermine erreicht KUNDE an allen Werktagen, an denen KUNDE den Durchschnitt 

aller Kundenwunschtermine geteilt durch die Werktage des jeweiligen Kalendermonats un-

ter- bzw. um nicht mehr als + 5 % überschreitet. 
 

3 Voranfrage 

Vor Bestellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung kann KUNDE entweder über 

die elektronische Schnittstelle „Voranfrage Online“ unter https://ecass.telekom.de die in 

Anlage 11 – Informationen aufgeführten Informationen über Teilnehmeranschlussleitungen 

(TAL) abfragen oder per E-Mail bzw. Telefax unter Verwendung des in Anlage 10 – Vor-

drucke aufgeführten entsprechenden Vordruckes anfragen, ob eine von KUNDE nachge-

fragte Produktvariante für die von KUNDE konkret zu benennende Teilnehmeranschluss-

leitung realisierbar ist. 

https://ecass.telekom.de/
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Die Voranfrage per E-Mail bzw. Telefax wird in Textform werktags innerhalb der Regelar-

beitszeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr durch die in Anlage 9 - Ansprechpartner genannte 

Stelle beantwortet. 

 

Die Voranfrage von KUNDE muss folgende Angaben enthalten: 

- nachgefragte Produktvariante, 

- bei den Produktvarianten CuDA 2Dr hochbitratig und CuDA 4Dr hochbitratig die 

Kennung des einzusetzenden Übertragungsverfahrens (siehe Anlage 7 - Übertragungs-

verfahren und Netzverträglichkeitsprüfung), 

- Endkundenanschrift ggf. mit Bezeichnung der vom Endkunden bei der Telekom zu 

kündigenden Leistung(en), 

- Standort des HVt (ONKZ, AsB-Kennzahl, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.) bzw. des KVz 

(ONKZ, AsB-Kennzahl, KVz-Nr., PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.), 

- Leitungsbezeichnung sofern sich die Voranfrage auf eine bestehende Teilnehmeran-

schlussleitung bezieht, 

- KUNDE-spezifische Angaben (Name, PLZ, Ort, Ansprechpartner/-stelle, Telefon-Nr., 

E-Mail-Adresse, Telefax-Nr., Kunden-Nr.), 

- bei einer Übernahme, wenn bekannt: eindeutige Beschreibung der Lage der Anschal-

teeinrichtung beim Endkunden (z.B. 1.TAE), 

- bei einer Neuschaltung eindeutige Beschreibung des Gebäudeteiles und Stockwerkes, 

in dem die Teilnehmeranschlussleitung abgeschlossen ist bzw. abgeschlossen werden 

soll (Lage der Anschalteeinrichtung beim Endkunden (z.B. 1.TAE)), 

- Datum, Unterschrift. 

 

Die Telekom wird die Realisierbarkeit der von KUNDE nachgefragten Produktvariante für 

die betreffende Teilnehmeranschlussleitung nach Zugang der Voranfrage unverzüglich 

prüfen und KUNDE in der Regel innerhalb von sechs Werktagen entweder die nachgefrag-

te Produktvariante bestätigen oder eine andere auf dieser Teilnehmeranschlussleitung reali-

sierbare Produktvariante (in der Regel gebündelt) nennen. 

 

Bei den Produktvarianten CuDA 2Dr, CuDA 2Dr hochbitratig und CuDA 4Dr hochbitratig 

werden die Gesamtlänge bzw. Teillängen, Aderndurchmesser und der max. Beschaltungs-

grad mitgeteilt. Die Telekom gibt diese Informationen so an KUNDE weiter, wie sie der 

Telekom selbst für interne Zwecke zur Verfügung stehen - ohne dass vor der Weitergabe 

eine Prüfung dahingehend stattfindet, ob die Informationen inhaltlich dem tatsächlichen 

Zustand entsprechen. 

 

Die Voranfrage wird unter dem Vorbehalt beantwortet, dass sich jederzeit Änderungen der 

Realisierbarkeit im Hinblick auf die in Frage stehende Teilnehmeranschlussleitung ergeben 

können. Eine Reservierung dieser Teilnehmeranschlussleitung erfolgt nicht. 

 

Für jede Voranfrage hat KUNDE den in Anlage 6 - Preise und Schadensersatzpauschalen 

festgelegten Preis zu zahlen. 
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4 Bestellung 

4.1 Schnittstellen 

Die Vertragspartner kommunizieren bei der Abwicklung und Durchführung der nachste-

hend aufgeführten Vorkommnisse („Geschäftsfälle“) für das Produkt TAL mittels der 

- Order Schnittstellen (Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) und 

Dialog Schnittstelle (Internet Portal u.a. zur Eingabe von Einzelaufträgen) 

 

Die Telekom nimmt für folgende TAL-Produktvarianten Aufträge über die oben genannten 

Order Schnittstellen an, soweit eine regulatorische Verpflichtung zu einem entsprechenden 

Angebot besteht: 

- CuDA 2 Dr 

- CuDA 2 Dr für KVz-TAL und SVt-TAL 

- CuDA 2Dr hochbitratig  

- CuDA 2Dr hochbitratig für KVz-TAL und SVt-TAL 

- CuDA 4Dr hochbitratig  

- CuDA 4Dr hochbitratig für KVz-TAL und SVt-TAL 

- CuDA 2Dr mit ZWR 

- CuDA 4Dr mit ZWR 

- CCA-A 

- CCA-B ohne ZWR 

- CCA-P 

 

Die Telekom nimmt für folgende Geschäftsfälle Aufträge über die oben genannten Order 

Schnittstellen an. 

- Neubereitstellung 

- Kündigung durch KUNDE oder die Telekom 

- Leistungsmerkmaländerung: mit diesem Geschäftsfall kann KUNDE die Änderung 

des Übertragungsverfahrens gemäß Punkt 4.5 dieser Anlage beauftragen 

- Leistungsänderung: mit diesem Geschäftsfall kann KUNDE die Änderung der Bitra-

tigkeit einer CuDA 2Dr (HVt)-Variante gemäß Punkt 4.4 dieser Anlage beauftragen 

- Produktgruppenwechsel: gemäß Vereinbarung zum Anbieter- und / oder Produktwech-

sel bei Nutzung der Order Schnittstellen und Vorabstimmung gemäß Vereinbarung 

Vorabstimmung 
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- Providerwechsel/Verbundleistung: gemäß Vereinbarung zum Anbieter- und/oder Pro-

duktwechsel bei Nutzung der Order Schnittstellen und Vorabstimmung gemäß Verein-

barung Vorabstimmung 

- Portwechsel: Punkt 4.3 dieser Anlage 

- Auskunft und Bestandsdatenabfrage: Punkt 4.5 dieser Anlage 

4.2 Bestellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung 

KUNDE bestellt den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung über die unter Punkt 4.1 auf-

geführten Order Schnittstellen und unter Übermittlung der unten genannten Angaben. 

Die Telekom weist Bestellungen, Änderungsaufträge und Kündigungen ab, die eine maxi-

male Vorlaufzeit von 180 Kalendertagen überschreiten. 

Auf Grundlage dieser Bestellung stellt die Telekom den Zugang zur Teilnehmeranschluss-

leitung unverzüglich im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten bereit. 

 

Die Bestellung von KUNDE muss folgende Angaben enthalten: 

- Nennung der gewählten Produktvariante, 

- bei den Produktvarianten CuDA 2Dr hochbitratig und CuDA 4Dr hochbitratig die 

Kennung des einzusetzenden Übertragungsverfahrens (siehe Anlage 7 - Übertragungs-

verfahren und Netzverträglichkeitsprüfung), 

- bei physischer oder virtueller Kollokation: 8-stellige Schaltangabe für das Verbin-

dungskabel unter Berücksichtigung der im AKNN abgestimmten und im Extranet ein-

gestellten ÜVt-Spezifikation, 

- bei Fernkollokation (auch Inhouse-Fernkollokation): 

o 8-stellige alphanummerische Schaltnummer, unter Berücksichtigung der im AKNN 

abgestimmten und im Extranet eingestellten „Spezifikation Fernkollokation“, 

o bei KVz-TAL: 8-stellige alphanummerische Schaltnummer, unter Berücksichtigung 

der im AKNN abgestimmten und im Extranet eingestellten „Spezifikation Zugang 

zum KVz“, 

- Endkundenanschrift, in der die TAL abgeschlossen ist bzw. werden soll, 
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- optional (gilt nicht bei einem Anbieterwechsel) bei einer Übernahme, falls vor der Be-

auftragung der Teilnehmeranschlussleitung als letztes Produkt ein Anschluss (TelAs/ 

BaAs/PMxAs) der Telekom zur Anschalteeinrichtung beim Endkunden (z.B. 1.TAE) 

über diese Leitung realisiert war (Vormieterdaten): 

o Namen des letzten Anschlussinhabers oder die Anschlussnummer des bereits ge-

kündigten Anschlusses, 

o zusätzlich, wenn bekannt: eindeutige Beschreibung der Lage der Anschalteeinrich-

tung beim Endkunden (z.B. 1.TAE); KUNDE ermittelt diese Daten – soweit mög-

lich – mittels des Leitungsrecherchetools über die Dialog Schnittstelle der Telekom, 

- soweit KUNDE die TAL von einem anderen Kunden übernimmt und beide Kunden 

sich über die WBCI vorabstimmen, wird die TAL gemäß Punkt 2.6.2 der „Vereinba-

rung zum Anbieter- und/oder Produktwechsel bei Nutzung der WITA Schnittstellen 

und Vorabstimmung gemäß Vereinbarung Vorabstimmung“ identifiziert, 

- bei einer Neuschaltung eindeutige Beschreibung des Gebäudeteiles, Stockwerkes und 

Gebäudes bei größeren Grundstücken, in dem die Teilnehmeranschlussleitung abge-

schlossen ist bzw. abgeschlossen werden soll (Lage der Anschalteeinrichtung beim 

Endkunden (z.B. 1.TAE)); KUNDE ermittelt diese Daten – soweit möglich und der 

letzte Anschlussinhaber oder die letzte geschaltete Rufnummer bekannt ist – mittels 

des Leitungsrecherchetools über die Dialog Schnittstelle der Telekom, 

- gewünschter Bereitstellungstermin, 

- Standardzeitfenster, 

- Standort des HVt (ONKZ, AsB-Kennzahl, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Haus-Nr.-Zu-

satz) bzw. des KVz (ONKZ, AsB-Kennzahl, KVz-Nr., PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., 

Haus-Nr.-Zusatz), 

- KUNDE-spezifische Angaben (Name, PLZ, Ort, Ansprechpartner/-stelle, Telefon-Nr., 

E-Mail-Adresse, Telefax-Nr., Kunden-Nr.), soweit diese von Anlage 9 – Ansprech-

partner abweichen, 

- KUNDE-interne max. 20-stellige Referenz-Nr., 

 

Fehlerhafte oder unvollständige Aufträge wird die Telekom unverzüglich und unter Anga-

be von Gründen (Meldungscode gemäß Meldungscodetabelle) ablehnen. Bei falschen 

Schaltangaben kann die Zurücksendung bis zu fünf Werktagen dauern. 

 

Die Telekom wird die Möglichkeiten der Realisierung des Zugangs zur Teilnehmeran-

schlussleitung zum Wunschtermin von KUNDE nach Zugang der vollständigen Bestellung 

unverzüglich prüfen und spätestens am fünften Werktag nach Zugang der vollständigen 

Bestellung über die Order Schnittstellen entweder den von KUNDE gewünschten Termin 

bestätigen oder einen Alternativtermin benennen, welcher im Rahmen der verbindlichen 

Bereitstellungsfrist liegt. 
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Die Bestätigung muss folgende Angaben enthalten: 

- KUNDE-interne max. 20-stellige Referenz-Nr., 

- TAL-Vertrags-Nr. der Telekom, 

- Leitungsbezeichnung, 

- bei den Produktvarianten CuDA 2Dr, CuDA 2Dr hochbitratig und CuDA 4Dr hoch-

bitratig die Gesamtlänge bzw. Teillängen und Aderndurchmesser (ohne Gewähr), 

- Tag der Bereitstellung (verbindlicher Liefertermin), 

- Hinweis, ob Schleifenwiderstand > 1200  wie in Anlage 2a - Produktvariante: Kup-

ferdoppelader 2/4Dr (ohne ZWR) für HVt-TAL, Punkt 2.1 oder ob Schleifenwiderstand 

> 1400  wie in Anlage 2b - Produktvariante: Kupferdoppelader 2/4Dr (mit ZWR) für 

HVt-TAL, Punkt 2.1 (nicht bei KVz-TAL) beschrieben. 

 

Kann der von KUNDE begehrte entbündelte Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung nicht 

realisiert werden, so erhält KUNDE spätestens fünf Werktage nach Zugang der Bestellung 

eine Ablehnung in Form einer Abbruchmeldung (ABBM). 

4.3 Änderung der Anschaltung am HVt („Portwechsel“) 

Der Geschäftsfall zur Änderung der Anschaltung am HVt umfasst die koordinierte Kündi-

gung und Bereitstellung einer TAL, um eine für KUNDE bereits bereitgestellte TAL auf 

eine andere Doppelader im HVt-ÜVt-Verbindungskabel zu schalten. 

4.4 Bestellung der Nutzungsänderung CuDA 

Für folgende Produktvarianten 

- CuDA 2Dr, 

- CuDA 2Dr hochbitratig 

 

ermöglicht die Telekom im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Mög-

lichkeiten die Bestellung einer sog. „Nutzungsänderung“, mit der KUNDE auf einfachere 

Weise als im Wege der herkömmlichen Praxis (Kündigung der überlassenen Produktvari-

ante unter gleichzeitiger Beauftragung der gewünschten Produktvariante) eine Änderung 

der Nutzung einer bereits überlassenen CuDA herbeiführen kann. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 4 - Bestellung, Bereitstellung, Kündigung Stand: 21.07.2020 Seite 11 

  TAL_Anlagen_39.doc 

 

Die Nutzungsänderung besteht dabei entweder in 

- einem Wechsel der Produktvariante (CuDA 2Dr von niederbitratig in hochbitratig und 

umgekehrt), im Folgenden „Leistungsänderung“ genannt, 

oder 

- der Änderung des auf einer CuDA 2Dr hochbitratig eingesetzten Übertragungsver-

fahrens (hochbitratig in hochbitratig), im Folgenden „Leistungsmerkmaländerung“ ge-

nannt. 

 

Die Nutzungsänderung beinhaltet nicht die Änderung des Übertragungsverfahrens (nieder-

bitratig in niederbitratig). 

 

Im Übrigen gelten für die Nutzungsänderung der CuDA die Regelungen des Punktes 4.1 

entsprechend. 

 

Kann die Leistungsänderung bzw. Leistungsmerkmaländerung nicht realisiert werden, 

bleibt die bestehende Produktvariante unverändert bestehen. Es wird kein Alternativpro-

dukt angeboten. 

 

Die Regelungen zur Beschaltung des Verbindungskabels der ÜVt-Spezifikation sind zu be-

achten. 

4.4.1 Leistungsänderung 

Der Geschäftsfall beinhaltet die Änderung der Bitratigkeit einer für KUNDE bereitgestell-

ten TAL-Produktvariante CuDA 2Dr hochbitratig (HVt) in eine CuDA 2Dr niederbitratig 

(HVt) oder die Änderung einer CuDA 2Dr niederbitratig (HVt) in eine CuDA 2Dr hochbit-

ratig (HVt). 

Die Anzahl der Doppeladern muss dabei konstant bleiben. 

 

Die Telekom entscheidet, ob die von KUNDE gewünschte Änderung von CuDA 2Dr nie-

derbitratig (HVt) in CuDA 2Dr hochbitratig (HVt) überhaupt möglich ist, sowie ob ggf. 

Arbeiten beim Endkunden erforderlich sind. 

 

Auf Wunsch von KUNDE wird im HVt eine Umschaltung im Verbindungskabel zum ÜVt 

vorgenommen. 

 

Ferner kann es zu Umschaltungen im Anschlussleitungsnetz der Telekom kommen. 

 

Der Geschäftsfall beinhaltet außerdem den Wechsel von einer HVt-TAL auf eine 

KVz-TAL und umgekehrt, wobei sich der Vertragspartner nicht ändert. 
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4.4.2 Leistungsmerkmaländerung 

Die Änderung des Übertragungsverfahrens besteht in einem Wechsel des hochbitratigen 

Übertragungsverfahrens auf einer CuDA 2Dr hochbitratig und führt nicht zu einem Wech-

sel der Produktvariante. 

 

Die Telekom entscheidet, ob die von KUNDE gewünschte Änderung des Übertragungs-

verfahrens auf der CuDA 2Dr hochbitratig möglich ist, sowie ob ggf. Arbeiten beim End-

kunden erforderlich sind. 

 

Bei physischer Kollokation wird auf Wunsch von KUNDE im HVt eine Umschaltung im 

Verbindungskabel zum ÜVt durchgeführt; bei virtueller Kollokation kann es im HVt zu ei-

ner Umschaltung im Verbindungskabel zum ÜVt kommen. 

 

Bei der Änderung des Übertragungsverfahrens an einer CuDA 2Dr hochbitratig (KVz) 

kann es zu einer Umschaltung im carriereigenen Zuführungskabel kommen, soweit 

KUNDE bei seiner Bestellung neue Schaltangaben für das carriereigene Zuführungskabel 

liefert. 

 

Außerdem kann es zu Umschaltungen im Anschlussleitungsnetz der Telekom kommen. 

Ferner kann sich die Leitungsbezeichnung ändern. 

4.5 Auskunft und Bestandsdatenabfrage in Bezug auf KUNDE-Bestand 

KUNDE stehen die folgenden zwei Arten der Bestandsdatenabfrage zur Verfügung: 

 

a) Auskunft je Teilnehmeranschlussleitung 
 

Auf Wunsch erhält KUNDE über die Dialog Schnittstelle Auskunft über die von der 

Telekom zu der einzelnen Leistungsbeziehung über eine bestimmte Teilnehmeran-

schlussleitung gespeicherten Bestandsdaten (z.B. Vertragsnummer, Datum der Bereit-

stellung). 

 

Die Telekom übermittelt die Bestandsdaten so, wie sie sie am Tag der Auskunftsertei-

lung in ihren Systemen gespeichert hat. 

 

Die Abfrage der Bestandsdaten je Teilnehmeranschlussleitung ist unentgeltlich. 
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b) Bestandsdatenabfrage je Debitorenkonto 

 

Auf Wunsch erhält KUNDE Auskunft über die von der Telekom zu allen zu einem 

Debitorenkonto (BKTO) von KUNDE gehörenden Teilnehmeranschlussleitungen ge-

speicherten Bestandsdaten (z.B. Vertragsnummer, Datum der Bereitstellung je TAL). 

Die TAL-Bestandsdaten werden für das gesamte Debitorenkonto in einer elektronisch 

verarbeitbaren Datei (z.B. csv-Format) zusammengefasst. Die Telekom übermittelt die 

Bestandsdaten, die sie am Tag der Auskunftserteilung in ihren Systemen gespeichert 

hat. 

 

Für die Abfrage der Bestandsdaten je Debitorenkonto zahlt KUNDE ein Entgelt in Hö-

he von 1.000 EUR (zzgl. gesetzlicher USt) je Abfrage und je Debitorenkonto. 

4.6 Projektkenner und Auftragsklammer 

a) Projektkenner 

 

KUNDE stellt die Zuordnung eines Auftrages zu einem Projekt (z.B. Massenumschal-

tung für Großkunden) sicher, indem KUNDE den Auftrag mit einem Projektkenner 

versieht. 

 

b) Auftragsklammer 

- Mit einer Auftragsklammer kennzeichnet KUNDE Aufträge, die zum gleichen 

Bereitstellungstermin realisiert werden sollen oder Aufträge zu einem Standort. 

Aufträge zu einem Anlagenanschluss mit mehreren Leitungen muss KUNDE im-

mer mit einer Auftragsklammer kennzeichnen. 

- KUNDE muss alle zu einer Auftragsklammer gehörenden Aufträge innerhalb von 

24 Std. seit Eingang des ersten zu klammernden Auftrags einstellen. Bei Frist-

überschreitung weist die Telekom alle zu klammernden Aufträge ab. 

- KUNDE kann bis zu 20 Aufträge klammern. Die Aufträge können unterschiedli-

che Geschäftsfälle betreffen, soweit eine Klammerung nicht bereits auf Grund des 

Geschäftsfalles automatisch vorgesehen ist (z.B. Änderungsgeschäftsfälle wie 

Leistungsänderungen, Produktgruppenwechsel, Anbieterwechsel). Aufträge zum 

Geschäftsfall Kündigung - Kunde („KUE-KD“) können nicht geklammert werden. 

Alle Aufträge der Auftragsklammer müssen zur gleichen Produktgruppe und 

TAL-Klassifizierung gehören. 

- Sofern KUNDE für die geklammerten Aufträge keinen einheitlichen Kunden-

wunschtermin nennt, gilt der späteste Kundenwunschtermin als einheitlicher Kun-

denwunschtermin. 

- Sofern die Telekom für einen oder für mehrere Aufträge den Kundenwunschter-

min nicht bestätigen kann, bestimmt sie im Rahmen der technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten für alle Aufträge einen nächstmöglichen, einheitlichen Ter-

min und meldet diesen an KUNDE als neuen Ausführungstermin zurück. 

- KUNDE kann jede Auftragsklammer in Bezug auf die zu klammernden Aufträge 

einmalig verwenden. Bei einem erneuten Versand muss KUNDE eine neue Auf-

tragsklammer für die Aufträge vergeben. 
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- KUNDE kann Kundenwunschtermine für Aufträge mit Auftragsklammer erst 

nach Auftragsbestätigung verschieben. Eine Terminverschiebung nach Auftrags-

bestätigung wirkt nur auf den jeweiligen Auftrag; dieser wird mit den übrigen 

Aufträgen nicht mehr koordiniert. Terminverschiebungen nach Erhalt der ABM 

zu einem Auftrag mit Auftragsklammer für Anschlüsse, die auf eine TK-Anlage 

geschaltet werden, sind immer zusammenhängend zu betrachten, d.h. KUNDE 

muss für jeden Ursprungsauftrag der Auftragsklammer jeweils eine Terminver-

schiebung innerhalb von 24 Stunden beauftragen. 

- Wird ein Auftrag mit Auftragsklammer nach der Auftragsbestätigung storniert, 

wirkt die Stornierung nur auf den jeweiligen Auftrag. Bei einem Storno zu einem 

Telekom-Anlagenanschluss muss KUNDE für jeden Ursprungsauftrag in der Auf-

tragsklammer jeweils eine Stornierung einstellen. 

- Wenn die Telekom mindestens einen Auftrag innerhalb einer Auftragsklammer 

abweist, werden hierdurch alle Aufträge unter der gleichen Auftragsklammer ab-

gewiesen. 

5 Bereitstellung bzw. Nutzungsänderung der CuDA 

5.1 Steuerungsphase Bereitstellung 

Die Telekom wird am jeweils zehnten Arbeitstag eines Kalendermonats die aktuelle Ein-

last-Situation für den darauffolgenden Kalendermonat in einer Region prüfen, indem sie 

aus der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Einlastung der Kundenwunschtermine (KWT) 

für den folgenden Kalendermonat eine Hochrechnung für die weitere Entwicklung der 

KWT-Einlastungen erstellt. 

Übersteigt der Prognose-Wert 80 % des definierten Schwellwerts (= Quotient aus der für 

das Ende des laufenden Monats prognostizierten KWT-Einlast-Menge für den Planmonat 

und der geplanten Bereitstellungsmenge des Planmonats), geht die Telekom von einer Un-

terplanung aus und wird für die betroffene Region für diesen Planmonat die geplante Be-

reitstellungsmenge orientiert am Maß der Schwellwertüberschreitung erhöhen, mindestens 

jedoch um 5 % der ursprünglich geplanten Bereitstellungsmenge, und die vorgesehenen 

Ressourcen im Rahmen ihrer betrieblichen und technischen Möglichkeiten entsprechend 

anpassen. Die Telekom teilt anschließend via Extranet mit, in welchem Umfang die Be-

reitstellungsmenge für die betroffene Region erhöht wird. Hat die Telekom ein gesondertes 

Kontingent für KUNDE geplant, übersendet die Telekom KUNDE auf Wunsch eine solche 

Mitteilung per E-Mail. 

 

Die Telekom wird einen Kreis von zehn Carriervertretern, die von den Branchenverbänden 

BREKO, Vatm und BUGLAS für eine Dauer von zwei Jahren benannt werden („Planungs-

konferenz“), einmal je Quartal zu einem Informationsaustausch einladen. Hierbei werden 

die Telekom und die benannten Vertreter den Erfolg des Verfahrens bewerten und ggf. 

Maßnahmen besprechen. 
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Bei höherer Gewalt oder in einer Krisensituation wird die Telekom eine bedarfsgerechte 

Verschiebung zwischen Bereitstellungsmenge und Entstörungsmenge vornehmen. Eine 

„Krisensituation“ bezieht sich auf die Entstörung und liegt vor, wenn im Zusammenhang 

mit einer (nachweisbaren) Ausnahmesituation (z.B. Hochwasser, extreme Wetterbedingun-

gen, Katastrophenfall etc.) die Quote der Termintreue (Entstörung innerhalb der vertraglich 

vereinbarten Fristen unter Berücksichtigung der Regelungen dieses Vertrages) an fünf 

Werktagen hintereinander weniger als 80 % beträgt. 

Die Verschiebung erfolgt in gleichem Maße wie im Retailbereich der Telekom und damit 

diskriminierungsfrei. Die Verschiebungen werden sich an der jeweiligen regionalen Aus-

breitung der Ausnahmesituation sowie der Organisationsstruktur der Telekom orientieren. 

Bereits bestätigte Bereitstellungstermine bleiben bestehen. 

 

Darüber hinaus wird die Telekom zeitnah zu einer außerordentlichen Planungskonferenz 

einladen, um ggf. weitere erforderliche Maßnahmen (z.B. Terminverschiebungen von VLT 

seitens KUNDE und aller anderen TAL-Vertragspartner) besprechen zu können. 

5.2 Bereitstellungstermine 

Die Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung bzw. der Nutzungsände-

rung der CuDA erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch sieben Werktage nach Zugang der 

Bestellung, soweit dem nicht vertragliche Verpflichtungen bzw. ein späterer Kunden-

wunschtermin bzw. eine Überschreitung der maximalen Zahl der an einem HVt im Stan-

dardzeitfenster schaltbaren Teilnehmeranschlussleitungen entgegensteht. Einen späteren 

Kundenwunschtermin innerhalb der Vorlaufzeit wird die Telekom, wenn er im Rahmen 

der vereinbarten gleichmäßigen Verteilung liegt und auf einen Werktag fällt, als Bereitstel-

lungstermin bestätigen. 

 

Sofern aufgrund von regionalen Feiertagen oder Betriebsversammlungen keine Bereitstel-

lungen durchgeführt werden können, kann sich die Bereitstellung im Einzelfall um einen 

Werktag verzögern. Die Telekom wird KUNDE über Betriebsversammlungen vier Wo-

chen vorher in Textform informieren. 

 

Die Bereitstellung der ersten über eine neue V5.1-Schnittstelle in Betrieb zu nehmenden 

TAL erfolgt frühestens zwei Werktage nach Inbetriebnahme der neuen V5.1-Schnittstelle. 
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Die Bereitstellung dieser V5.1-Schnittstelle erfolgt in Abhängigkeit von folgenden Bedin-

gungen: 

• freie, unbeschaltete V5.1 eingebaut vorhanden Bereitstellung innerhalb von 5 WT 

• Nachbestückung mit V5.1 erforderlich Bereitstellung innerhalb von 10 WT 

• Baumaßnahme (z.B. Verkabelung Baugruppenträger) erforderlich   

  Bereitstellung innerhalb von 20 WT 

• Freischaltung einer V5.1 erforderlich Bereitstellung innerhalb von 40 WT 

 

Der Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung bzw. die Nutzungsänderung der CuDA wird 

zu dem vereinbarten Realisierungstermin im Umschaltzeitfenster geschaltet. 

 

Bei aufwendigen Projektierungen und umfangreichen Montage- und Schaltarbeiten (z.B. 

Massenumschaltungen, Koordinierung von Firmennetzumschaltungen) sind hierüber ge-

sonderte schriftliche Vereinbarungen zu treffen. 

5.3 Bereitstellungsprozess 

5.3.1 Bereitstellung Montag bis Freitag 

Die Schaltung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung bzw. der Nutzungsänderung 

der CuDA erfolgt taggenau innerhalb der nachfolgend definierten Standardzeitfenster: 

Mo - Fr: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Mo - Fr: 12:00 Uhr - 16:00 Uhr 

 

Dabei wird zwischen Neuschaltung und Übernahme unterschieden. 

 

Die Begriffe für Neuschaltung und Übernahme sind in Anlage 1 – Begriffsbestimmungen 

und die einmaligen Entgelte in Anlage 6 – Preise und Schadensersatzpauschalen definiert. 

 

Sofern kein Endkundentermin notwendig ist, erfolgt die Schaltung des Zugangs zur 

Teilnehmeranschlussleitung bzw. der Nutzungsänderung ebenfalls in den Zeitfenstern nach 

Abs. 1. 

 

Soweit die Bereitstellung nicht zu einem von KUNDE gewünschten Werktag (Montag – 

Freitag) durchgeführt werden kann, wird die Telekom die Bereitstellung der TAL für den 

nächstmöglichen Werktag (Montag - Freitag) bestätigen. 
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5.3.2 Bereitstellung Samstag 

Die Schaltung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung bzw. der Nutzungsänderung 

der CuDA am Samstag erfolgt taggenau innerhalb des nachfolgend definierten Standard-

zeitfensters: 

Sa: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 

Sofern auf den Samstag ein gesetzlicher oder regionaler Feiertag oder eine Betriebsver-

sammlung der Deutschen Telekom AG bzw. eines der mit ihr i.S.d. §§ 15 AktG verbunde-

nen Unternehmen fällt, wird die Telekom die Bereitstellung der TAL für den nächstmögli-

chen Samstag bestätigen. 

5.3.3 Zugang zu allen benötigten Einrichtungen 

Soweit in diesen Fällen ein Besuchstermin der Telekom beim Endkunden erforderlich ist, 

wie z.B. bei einer Neuschaltung oder beim Nichtvorhandensein der Anschalteeinrichtung 

beim Endkunden (z.B. 1.TAE), vereinbart KUNDE mit seinem Endkunden das Umschalt-

zeitfenster des Bereitstellungstages als verbindlichen Besuchstermin. KUNDE soll 

geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS) ergreifen, um den Endkunden zu informieren, 

dass seine Anwesenheit zur Auftragserledigung erforderlich ist. Dieser Termin wird der 

Telekom über die Order Schnittstellen mitgeteilt. Wird der Endkundentermin nicht angege-

ben und hat die Telekom auf den ggf. notwendigen Endkundenbesuch hingewiesen, muss 

der Endkundenstandort zum Umschaltzeitfenster zugänglich sein. 

 

Eine termingerechte Bereitstellung kann nur erfolgen, soweit der Endkunde zum verbind-

lich zugesagten Termin angetroffen wird und die Telekom Zugang zu allen Einrichtungen 

hat, die für die Bereitstellung der Teilnehmeranschlussleitung erforderlich sind. 

 

Wird der Endkunde zum verbindlich zugesagten Termin nicht angetroffen, werden die da-

durch entstandenen Kosten einer ggf. notwendigen zusätzlichen Anfahrt KUNDE in Rech-

nung gestellt. Für die zusätzliche Anfahrt berechnet die Telekom das jeweils gültige, ge-

nehmigte Entgelt gemäß der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der geneh-

migten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am Samstag 

sowie des Stornierungsentgelts“. 

 

Terminnachfragen sind zwischen der für den betroffenen Anschlussbereich zuständigen 

Ansprechstelle der Telekom (Anlage 9 - Ansprechpartner) sowie einer durch KUNDE zu 

benennenden Ansprechstelle durchzuführen. 

 

Die Telekom wird vor Ort entscheiden, ob eine Montage beim Endkunden (z.B. Ab-

schlusseinrichtung) erforderlich ist. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 4 - Bestellung, Bereitstellung, Kündigung Stand: 21.07.2020 Seite 18 

  TAL_Anlagen_39.doc 

 

Bei Neuschaltungen erfolgt die Installation der Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) in den 

Räumlichkeiten des Endkunden nur unter der Voraussetzung vorhandener funktionsfähiger 

Ressourcen (insbesondere schaltbarer Endleitungen). 

Sofern diese Ressourcen nicht vorhanden sind, kann KUNDE diese außerhalb dieses Ver-

trages in Auftrag geben. 

 

Die Telekom wird sodann, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht auf der Grundlage einer 

gesonderten Vereinbarung die Installation der Endleitung vornehmen. Die Frist zur Bereit-

stellung wird in diesen Fällen für den Zeitraum ausgesetzt, der für die Vornahme der zu-

sätzlichen Endleitungsarbeiten und der damit zusammenhängenden Disposition erforder-

lich ist. Die Telekom hat den Nachweis des erforderlichen Aufwands für die Installation 

der Endleitung zu erbringen. 

 

Bei einer vorhandenen Endleitung erfolgt die Bereitstellung der Teilnehmeranschlusslei-

tung nur unter derjenigen Voraussetzung bis zur Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) in den 

Räumlichkeiten des Endkunden, dass die Telekom das unentgeltliche Nutzungsrecht an der 

Endleitung hat. Dies ist dann nicht der Fall, wenn die Telekom für die Nutzung der Endlei-

tung ein Entgelt (z.B. monatliches Überlassungsentgelt, Bereitstellungs- oder Entstörungs-

entgelt) an Dritte entrichten muss. In diesem Fall erfolgt die Übergabe der Teilnehmeran-

schlussleitung in unmittelbarer Nähe des APL. Die Nutzung der Endleitung hat KUNDE 

dann in Eigenregie zu realisieren. 

 

Sofern KUNDE nicht innerhalb von sechs Stunden (bzw. drei Stunden am Samstag) nach 

Ende des jeweiligen Bereitstellungszeitfensters eine Entstörung (Standardentstörung oder 

Carrier-Express-Entstörung) in Auftrag gibt, gilt die Bereitstellung als ordnungsgemäß er-

folgt. Es bleibt KUNDE unbenommen, nach Ablauf der vorgenannten Fristen, eine Stan-

dardentstörung oder aber Carrier-Express-Entstörung in Auftrag zu geben. 

 

Die Telekom sendet nach Ende des Schaltfensters am Tag des verbindlichen Bereitstel-

lungstermins für jede Bestellung innerhalb von zwei Stunden eine elektronische Mittei-

lung, ob eine Bereitstellung vor Ort zum bestätigten Bereitstellungstermin ausgeführt wer-

den konnte (Erledigungsmeldung, ERLM) oder innerhalb von einer Stunde, ob sie nicht 

ausgeführt werden konnte. Die Telekom wird KUNDE außerdem im Anschluss an eine 

Bereitstellung der Teilnehmeranschlussleitung für den Fall, dass KUNDE ab dem 

01.01.2020 eine entsprechende Zusatzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenles-

baren Nachweis der durchgeführten Arbeiten als Service- und Montagenachweis im pdf-

Format gemäß Anhang 5 – Service- und Montagenachweis per E-Mail zur Verfügung stel-

len. 

 

Für die Bereitstellung wird das in der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der 

genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ festgelegte entsprechend differenzierte Entgelt in 

Rechnung gestellt. 
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5.4 Terminanforderungsmeldung („TAM“) 

Bei Aufträgen für die Geschäftsfälle Neubereitstellung, Leistungsänderung, Produktgrup-

penwechsel, Providerwechsel und Verbundleistung gilt folgendes: 

 

Die Telekom teilt KUNDE jeden bestätigten, jedoch nicht ausgeführten Bereitstellungster-

min mittels der elektronischen „Terminanforderungsmeldung“ („TAM“) unter Angabe der 

Gründe für die Nichtausführung des Bereitstellungstermins taggenau innerhalb von einer 

Stunde nach Ablauf des beauftragten Zeitfensters mit. 

 

Nach Erhalt der TAM obliegt es KUNDE, innerhalb von zehn Werktagen einen neuen 

Endkundentermin über die von ihm gemäß Punkt 4.1 genutzten Order Schnittstellen einzu-

stellen. Für diesen neuen Endkundentermin gelten die gleichen Regelungen wie für den 

Bereitstellungstermin. Der frühestmögliche Zweittermin ist der vierte Werktag nach Auf-

tragseingang der Terminverschiebung. Sofern KUNDE nach Ablauf von zehn Werktagen 

nach Übermittlung der ersten Meldung keinen neuen Endkundentermin eingestellt hat, 

wird die Telekom eine Mahn-TAM (MTAM) an KUNDE über die von ihm gemäß 

Punkt 4.1 genutzten Order Schnittstellen übermitteln. 

 

Der MTAM kommt hierbei die nachfolgende Bedeutung zu: 

- Aufforderung der Telekom an KUNDE, die Mitteilung eines neuen Endkundentermins 

spätestens innerhalb von weiteren zehn Werktagen nachzuholen, 

- Erklärung, dass die Telekom die betreffende einzelne Leistungsbeziehung über die Be-

reitstellung und Überlassung der Teilnehmeranschlussleitung kündigt, wenn KUNDE 

bis zum Ablauf dieser Frist keinen neuen Endkundentermin mitteilt. 

 

Teilt KUNDE der Telekom fristgerecht einen Endkundentermin mit, trifft die Telekom 

aber bei diesem erneuten Endkundentermin den Endkunden nicht an bzw. erhält sie keinen 

Zugang zu allen benötigten Einrichtungen, fordert die Telekom erneut einen Endkunden-

termin wie vorstehend beschrieben bei KUNDE ab. 

 

Wenn KUNDE nach Ablauf von zehn Werktagen nach Versendung der MTAM keinen 

neuen Endkundentermin einstellt, gilt die betreffende einzelne Leistungsbeziehung über 

die Bereitstellung und Überlassung der Teilnehmeranschlussleitung als aufgehoben. Zur 

Vergütung des der Telekom bis zur Aufhebung entstandenen Aufwandes zahlt KUNDE ein 

Entgelt in Höhe des vollen Stornierungsentgelts gemäß Anlage 6 – Preise und Schadenser-

satzpauschalen, Punkt 3.2. 

 

Sofern der Termin scheiterte, weil der Endkunde nicht anwesend gewesen ist oder die 

Telekom keinen Zugang zu den benötigten Einrichtungen hatte, zahlt KUNDE zudem für 

jede zusätzliche Anfahrt das jeweils gültige Entgelt. Für die zusätzliche Anfahrt berechnet 

die Telekom das jeweils gültige, genehmigte Entgelt gemäß der im Extranet der Telekom 

eingestellten „Preisliste der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die 

TAL-Bereitstellung am Samstag sowie des Stornierungsentgelts“. 

 

Soweit KUNDE feststellt, dass der Anschluss bereits bereitgestellt wurde, teilt KUNDE 

dies der Telekom durch die Erledigungsmeldung - KUNDE („ERLM-K“) mit. 
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Die Telekom übermittelt Meldungen zu bestätigten aber nicht ausgeführten Anbieterwech-

selaufträgen gemäß der „Vereinbarung zum Anbieter- und/oder Produktwechsel bei Nut-

zung der WITA Schnittstellen und Vorabstimmung gemäß Vereinbarung Vorabstim-

mung“, der „Vereinbarung zur Durchführung der Vorabstimmung im Rahmen des Anbie-

terwechsels“ und der „Zusatzvereinbarung über die Nutzung der elektronischen Vorab-

stimmungsschnittstelle (WBCI) zur Durchführung der Vorabstimmung im Rahmen des 

Anbieterwechsels“. 

5.5 Nachschauphase, verzögerte Bereitstellung und pauschalierter Schadensersatz 

5.5.1 Die Telekom wird je Region kennzahlenbasierte Plan-/Ist-Vergleiche zu folgenden 

Punkten im Extranet veröffentlichen: 

- Plan-Ist: Vergleich der geplanten Bereitstellungsmengen der Telekom zu Ist-

Mengen 

- Plan-Ist: Vergleich der geplanten Bereitstellungsmengen der Telekom zu den 

zur Verfügung gestellten Montagekapazitäten 

- Einlastverhalten: Verteilung der Aufträge über Werktage, Samstage und Zeit-

fenster des Kalendermonats 

- TAM-Quote: Anteil der Terminanforderungsmeldungen (TAM) bezogen auf 

die Gesamtheit der Aufträge mit Endkunden-Termin 

 

Die Telekom wird je gesondert geplantem TAL-Vertragspartner die Ausschöpfung 

der geplanten Bereitstellungsmenge, d.h. die Anzahl der platzierten Aufträge geteilt 

durch die dem TAL-Vertragspartner zugeordnete Planmenge je Kalendermonat 

(Aufträge werden über Betrachtungszeitraum aufsummiert) dem TAL-Vertragspart-

ner auf Wunsch per E-Mail mitteilen. 

 

5.5.2 Für jede Teilnehmeranschlussleitung der Produktvarianten CuDA 2Dr und 

CuDA 2Dr hochbitratig (ausgenommen Nutzungsänderung CuDA) 

- welche die Telekom 

o nicht sieben Werktage nach Auftragseingang, bzw. 

o bei längerer Vertragsbindung des Endkunden, späterem Kundenwunschter-

min, Überschreitung der maximalen Zahl der an einem HVt im Standard-

zeitfenster schaltbaren Teilnehmeranschlussleitungen, bei regionalen Fei-

ertagen oder Betriebsversammlungen nicht zum vereinbarten Termin be-

reitgestellt hat, 

 

hat KUNDE einen Anspruch auf Zahlung eines pauschalierten Schadensersatzes. 

Der Anspruch auf Schadensersatz gilt auch für die Überschreitung eines gemäß 

Punkt 4.2 bestätigten Bereitstellungstermins. 
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Der Anspruch von KUNDE auf Zahlung des pauschalierten Schadensersatzes ent-

fällt, soweit die Telekom die Verzögerung der Bereitstellung oder die Nichteinhal-

tung des bestätigten Bereitstellungstermins nicht zu vertreten hat. Dies ist insbeson-

dere der Fall, soweit die Telekom den Endkunden von KUNDE nicht zum verein-

barten Bereitstellungstermin antrifft, in Fällen höherer Gewalt oder bei Streik. Ein 

Vertretenmüssen der Telekom ist immer dann gegeben, wenn der Endkunde von 

KUNDE zum vereinbarten Bereitstellungstermin nicht angetroffen wird und zuvor 

ein beauftragter Service Call von der Telekom nicht durchgeführt worden ist. 

 

Die Höhe des pauschalierten Schadensersatzes ergibt sich aus Anlage 6 – Preise 

und Schadensersatzpauschalen, Punkt 4. 

 

Die Telekom hat für die Bereitstellung innerhalb der Zeitfenster Mo – Fr und Sa: 

08:00 Uhr – 12:00 Uhr die Möglichkeit der Nachbesserung bis zum Ablauf des Ta-

ges der Bereitstellung. 

Die Telekom hat für die Bereitstellung innerhalb der Zeitfenster Mo – Fr: 

12:00 Uhr – 16:00 Uhr die Möglichkeit zur Nachbesserung bis 14:00 Uhr am Fol-

getag der Bereitstellung. 

 

KUNDE wird die Forderung innerhalb von sechs Monaten nach der erfolgten Be-

reitstellung geltend machen. Hierzu wird KUNDE der Telekom an das in Anlage 9 

– Ansprechpartner genannte Eingangstor unter Verwendung des Eingabeformates 

gemäß Anhang 4 –Eingabeformate für Schadensersatzpauschalen eine detaillierte, 

monatliche Rechnung mit einer elektronisch auswertbaren Aufschlüsselung der je-

weiligen (durch Angabe der Vertragsnummern und Leitungsbezeichnungen eindeu-

tig identifizierbaren) Einzelfälle eines jeden Kalendermonats (Liste) übermitteln. 

 

Die Liste beinhaltet je Einzelfall folgende Daten: 

- Kundenname, 

- Kundennummer, 

- Auftragsnummer, 

- Vertragsnummer, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Datum des Auftragseingangs, 

- abzusichernder Termin, 

- Datum der tatsächlichen Bereitstellung, 

- Dauer der Überschreitung der Bereitstellungsfrist aus Sicht von KUNDE (hier-

bei sind Einflüsse, die nicht von der Telekom zu vertreten sind, herausgerech-

net), 

- Höhe der Schadensersatzpauschale aus Sicht von KUNDE zu jeder einzelnen 

Teilnehmeranschlussleitung. 

 

Wenn KUNDE nicht innerhalb der o.g. Frist eine den vorgenannten Anforderungen 

entsprechende Rechnung übermittelt hat, entfällt der Anspruch von KUNDE auf 

pauschalierten Schadensersatz. 
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Die Telekom prüft die Forderung anhand der Liste und berechnet die nach ihrer 

Auffassung berechtigte Höhe des pauschalierten Schadensersatzes. Die Telekom 

wird die entsprechend ergänzte Liste innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab 

Erhalt der Forderung von KUNDE an KUNDE zurücksenden. Die Liste enthält für 

jeden Einzelfall folgenden Datensatz: 

- Information, ob die von KUNDE angegebene Bereitstellungsfrist stimmt, 

- Dauer der Überschreitung der Bereitstellungsfrist aus Sicht der Telekom, 

- ggf. Gründe, warum ein von KUNDE gemeldeter Einzelfall nicht berücksichtigt 

wird bzw. die von KUNDE ermittelte Dauer der Verzögerung aus Sicht der 

Telekom zu kürzen ist, 

- resultierende Schadensersatzpauschalenhöhe. 

 

Die von der Telekom ergänzte Liste enthält darüber hinaus folgende Angaben: 

- Anzahl der richtig berechneten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der geminderten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der zurückgewiesenen Schadensersatzpauschalen. 

 

Wird ein erneuter Endkundentermin durch Verschulden der Telekom notwendig, so 

erhält KUNDE einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines Betrages für ma-

ximal eine Verzögerung von drei Tagen. 

 

5.5.3 Es fällt eine Vertragsstrafe für jede Auftragsbestätigung und Ablehnung, die nicht 

innerhalb der in Punkt 4.2 geregelten Frist übersandt wird, in Höhe von 20 EUR an, 

wenn wenigstens 2,5 % der Auftragsbestätigungen und Ablehnungen im jeweiligen 

Kalendermonat die Bearbeitungsfrist überschreiten. 

 

5.5.4 Sofern die Telekom einen vereinbarten Endkundentermin, der für eine Bereitstel-

lung erforderlich ist, nicht eingehalten hat, fällt eine Vertragsstrafe in Höhe von 

30 Euro an. Dies gilt nicht, wenn die Telekom die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. Soweit die Telekom einen beauftragten Service Call nicht durchführt, 

kann sie sich nicht darauf berufen, den Endkunden nicht angetroffen zu haben.  

 

Die Vertragsstrafe fällt nicht an, wenn die Telekom nach Ablauf des vereinbarten 

Bereitstellungstermins am gleichen Tag die Bereitstellung durchführt. Die Ver-

tragsstrafe wird nicht auf den Schadensersatzanspruch nach Punkt 5.5.2 angerech-

net. 

 

5.5.5 KUNDE wird die Vertragsstrafen nach Punkt 5.5.3 und 5.5.4 in der gleichen Weise 

wie pauschalierten Schadensersatz gemäß Punkt 5.5.2 Abs. 6 geltend machen. 

 

Bei der Vertragsstrafe nach Punkt 5.5.3 wird KUNDE anstelle der Dauer der Über-

schreitung der Bereitstellungfrsit aus seiner Sicht die Dauer der Überschreitung der 

Bestellbearbeitungsfrist angeben. 

 

In beiden Fällen gibt KUNDE anstelle der Höhe der Schadensersatzpauschale aus 

seiner Sicht die Höhe der Vertragsstrafe an. 
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Für die Zurücksendung der ergänzten Liste durch die Telekom an KUNDE gibt die 

Telekom anstelle der Dauer der Überschreitung der Bereitstellungsfrist aus ihrer 

Sicht die Dauer der Überschreitung der Bestellbearbeitungsfrist und anstelle der 

resultierenden Schadensersatzpauschalenhöhe die resultierende Vertragsstrafenhöhe 

an. Die ergänzte Liste enthält außerdem die Angaben zur Anzahl der richtig berech-

neten, reduzierten und zurückgewiesenen Vertragsstrafen. 

6 Kündigung 

6.1 Kündigung durch KUNDE 

Der Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung kann durch KUNDE mit einer Vorlaufzeit 

von maximal 180 Kalendertagen zum Schluss eines jeden Werktages gekündigt werden. 

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens sechs Werktage. Wenn dem nichts entgegensteht, 

kündigt KUNDE jedoch mit einer Frist von mehr als 15 Werktagen, um für andere Ver-

tragspartner der Telekom die Quote der TAL-Bereitstellungen ohne Endkundentermin zu 

erhöhen. 

 

Eine Kündigung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung für die in Punkt 4.1 Abs. 2 

aufgeführten TAL-Produktvarianten hat über die in Punkt 4.1 Abs. 1 geregelten Order 

Schnittstellen zu erfolgen. 

 

Die Kündigung muss folgende Angaben enthalten: 

- Angaben zu KUNDE (Name, Anschrift), 

- Ansprechpartner (Name, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse, Telefax-Nr.), 

- Endkundenanschrift, 

- TAL-Vertrags-Nr. der Telekom, 

- Kündigungstermin, 

- Kündigungszeitfenster. 

 

Mit Wirksamwerden einer Kündigung schaltet die Telekom den Zugang zur Teilnehmeran-

schlussleitung für KUNDE ab. 

 

Für die Kündigung wird ein Entgelt gem. der im Extranet der Telekom eingestellten 

„Preisliste der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereit-

stellung am Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung gestellt. 

 

Für Massenkündigungen sowie massenhafte Wechsel von HVt- auf KVz-TAL bietet die 

Telekom KUNDE auf Nachfrage einen standardisierten Projektvertrag an. 

6.2 Kündigung durch die Telekom 

Die Kündigungsrechte der Telekom aus Punkt 16 des Hauptteils bleiben unberührt. 
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6.2.1 Kündigung wegen Wegfall des Zugangsanspruchs 

Die Telekom kann den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit einer Frist von sechs 

Werktagen kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer die Verpflichtung zur 

Überlassung einer Teilnehmeranschlussleitung sachlich nicht mehr gerechtfertigt ist. 

 

Solche Tatsachen liegen insbesondere vor, wenn 

- KUNDE keinen Bedarf mehr an der überlassenen Teilnehmeranschlussleitung hat, 

weil gemäß einer vom Endkunden von KUNDE vorgelegten Kündigungs- oder Wider-

rufsbestätigung kein wirksamer Vertrag zwischen ihm bzw. einem dritten Unterneh-

men, dem KUNDE Telekommunikationsdienstleistungen auf Basis der Teilnehmeran-

schlussleitung überlassen hat, und einem Endkunden über ein Produkt besteht, für des-

sen Überlassung die Teilnehmeranschlussleitung erforderlich ist. Sofern im Zeitpunkt 

des Ausspruchs der Kündigung ein wirksamer Vertrag noch besteht und KUNDE dies 

der Telekom innerhalb der Kündigungsfrist schriftlich nachweist, kündigt die Telekom 

die TAL zum von KUNDE der Telekom oder dem Endkunden schriftlich bestätigten 

Ende der Vertragslaufzeit. 

oder 

- die Telekom das unentgeltliche Nutzungsrecht an der Endleitung verliert, d.h. ein Drit-

ter sein Nutzungsrecht an der Endleitung durch Erhebung eines Entgelts für die Nut-

zung der Endleitung (z.B. monatliches Überlassungsentgelt, Bereitstellungs- oder Ent-

störungsentgelt) gegenüber der Telekom geltend macht. Die Telekom wird von ihrem 

Kündigungsrecht keinen Gebrauch machen, wenn KUNDE innerhalb der Kündigungs-

frist schriftlich nachweist, dass er eine Vereinbarung mit dem Dritten zur Übernahme 

dieser Kosten getroffen hat. 

oder 

- KUNDE keinen Bedarf an der Teilnehmeranschlussleitung hat, weil der Endkunde, für 

dessen Versorgung er die Teilnehmeranschlussleitung bislang genutzt hat, ausgezogen 

ist und die Telekom die Ressource zur Versorgung eines Endkunden eines anderen 

Kunden oder eines eigenen Endkunden benötigt; in diesem Fall beträgt die Kündi-

gungsfrist der Telekom zehn Werktage. 

 

Die Kündigung der Telekom gegenüber KUNDE erfolgt über die in Punkt 4.1 beschriebe-

nen Order Schnittstellen und muss folgende Angaben enthalten: 

- TAL-Vertrags-Nr. der Telekom, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Kündigungstermin. 

 

Mit Wirksamwerden einer Kündigung schaltet die Telekom den Zugang zur Teilnehmeran-

schlussleitung ab. 

 

Für die Kündigung wird ein Entgelt gem. der im Extranet der Telekom eingestellten 

„Preisliste der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereit-

stellung am Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung gestellt. 

 

Die Kündigungspflicht gemäß Hauptteil, Punkt 12.1 bleibt hiervon unberührt. 
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6.2.2 Kündigung aus wichtigem Grund 

Die Telekom kann die Überlassung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung ohne Ein-

haltung der Kündigungsfrist insbesondere dann kündigen, wenn eine Pflichtverletzung 

durch KUNDE gemäß Punkt 12.2 Abs. 2 des Hauptteils vorliegt. 

6.2.3 Kündigung wegen Wegfall der Voraussetzungen für OPAL/ISIS 

Die Telekom kündigt die in einem AsB vorhandenen OPAL/ISIS-Anschlüsse zu dem Zeit-

punkt, an dem der betroffene AsB auf IP-Technik umgestellt wird. 

Die Telekom wird diese Kündigung AsB-bezogen mindestens zwölf Monate im Voraus 

ankündigen. 

6.2.4 Entgelte Kündigung 

- Das Entgelt „Kündigung mit gleichzeitiger Umschaltung“ fällt an, wenn eine Be-

auftragung auf Grund eines von der Telekom koordinierten Anbieterwechsels des 

Endkunden von KUNDE zu der Telekom oder von KUNDE zu einem anderen An-

bieter vorliegt und somit die Abschaltung der Leitung erfolgt, weil dieselbe Leitung 

aus dem KUNDE-Bestand in den Bestand der Telekom (Retail) oder in den Bestand 

eines anderen Wettbewerbers umgeschaltet werden kann und Arbeiten nur an einem 

Schaltpunkt (HVt für HVt-TAL oder KVz für KVz-TAL) vorgenommen werden 

müssen. „Mit gleichzeitiger Umschaltung“ bedeutet also in diesem Zusammenhang 

immer das Vorliegen eines koordinierten Anbieterwechsels verbunden mit Schaltar-

beiten nur an einem Schaltpunkt. Dieses Entgelt findet auch dann Anwendung, 

wenn eine Beauftragung auf einem Produktgruppenwechsel von einer TAL auf ein 

Bitstromprodukt beruht und das Bitstromprodukt an dem gleichen Schaltpunkt wie 

die gekündigte TAL bereitgestellt wird. 

- Das Entgelt „Kündigung ohne gleichzeitige Umschaltung“ fällt in allen anderen 

Konstellationen an, also z.B. wenn die Abschaltung der Leitung erfolgt und Arbei-

ten am HVt oder am KVz vorgenommen werden müssen, weil dieselbe Leitung von 

KUNDE nicht mehr benötigt wird, wenn die Leitung nicht im Zusammenhang mit 

einem koordinierten Anbieterwechsel von einem anderen Anbieter oder der 

Telekom übernommen wird oder wenn die Telekom die Leitung kündigt. Das Ent-

gelt „Kündigung ohne gleichzeitige Umschaltung“ fällt auch immer bei einem 

Wechsel von einer HVt-TAL auf eine KVz-TAL und umgekehrt an, also wenn 

Schaltarbeiten an mehr als einem Schaltpunkt erforderlich sind.  

6.3 Stornierung von Bestellungen, Änderungsaufträgen oder Kündigungen durch 

KUNDE 

Die Telekom akzeptiert Stornierungen von Bestellungen oder Nutzungsänderungen (sog. 

Leistungsänderungen bzw. Leistungsmerkmaländerungen gemäß Schnittstellenbeschrei-

bung) oder Kündigungen, die mit einem Vorlauf von mindestens 36 Stunden (bezogen auf 

Werktage) vor dem Bereitstellungszeitfenster oder Kündigungstermin bei der Telekom 

über die in Punkt 4.1 genannten Order Schnittstellen eingehen. 
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Für jede Stornierung, auch wenn der Auftrag noch nicht bestätigt wurde, wird das Entgelt 

gem. Anlage 6 - Preise und Schadensersatzpauschalen, Punkt 3.2 in Rechnung gestellt. 

 

Die Stornierung einer Kündigung ist unentgeltlich. 

 

Sofern in der Auftragsbestätigung für den Bereitstellungsauftrag darauf hingewiesen wur-

de, dass der Schleifenwiderstand > 1200  beträgt (siehe Anlage 2a - Produktvariante: 

Kupferdoppelader 2/4Dr (ohne ZWR), Punkt 2.1) oder dass der Schleifenwiderstand 

> 1400  beträgt (siehe Anlage 2b - Produktvariante: Kupferdoppelader 2/4Dr (mit ZWR), 

Punkt 2.1), kann KUNDE die Teilnehmeranschlussleitung innerhalb eines Werktages nach 

Eingang der Auftragsbestätigung unentgeltlich stornieren. 

6.4 Stornierung von bestätigten TAL-Aufträgen durch die Telekom 

Die Telekom kann bestätigte TAL-Aufträge (Bestellungen, Nutzungsänderungen (sog. 

Leistungsänderungen bzw. Leistungsmerkmaländerungen gemäß Schnittstellenbeschrei-

bung) stornieren, sofern die Stornierung mit einem Vorlauf von mindestens 36 Stunden 

(bezogen auf Werktage) vor dem Bereitstellungszeitfenster bei KUNDE über die in 

Punkt 4.1 genannten Order Schnittstellen eingeht. 

Die Stornierung von Bestellungen und Nutzungsänderungen ist zulässig, wenn Tatsachen 

vorliegen, aufgrund derer die Verpflichtung zur Überlassung einer Teilnehmeranschlusslei-

tung sachlich nicht mehr gerechtfertigt ist. 

 

Solche Tatsachen liegen vor, 

- wenn die Kündigungsvoraussetzungen gemäß Punkt 6.2.1 vorliegen oder 

- wenn der Endkunde bis zum Bereitstellungstermin eine laufende Vertragsbeziehung 

mit der Telekom (Retail) in Bezug auf die betroffene TAL hat und die Telekom diese 

Vertragsbeziehung noch vor dem Bereitstellungstermin außerordentlich (z.B. wegen 

Zahlungsverzugs) kündigt und somit der Anbieterwechsel am bestätigten Bereitstel-

lungstermin nicht erfolgen kann und keine Vorabstimmung über WBCI erfolgt ist. 

 

Die Stornierung der Telekom gegenüber KUNDE erfolgt per Abbruchmeldung über die 

elektronische Schnittstelle und enthält folgende Angaben: 

- externe Auftragsnummer, 

- Kundennummer, 

- Meldungscode, 

- Meldungstext. 

 

Für jede Stornierung stellt die Telekom das Entgelt gem. Anlage 6 - Preise und Schadens-

ersatzpauschalen, Punkt 3.2 in Rechnung, sofern der Grund für die Stornierung nicht im 

Verantwortungsbereich der Telekom liegt. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn KUNDE nach einer TAM und einer Mahn-TAM 

keine Terminverschiebung auf einen neuen Termin einstellt und die vereinbarte Frist 

abgelaufen ist und wenn KUNDE die Telekom über den Clearingvorgang beauftragt, den 

Auftrag zu stornieren. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 4 - Bestellung, Bereitstellung, Kündigung Stand: 21.07.2020 Seite 27 

  TAL_Anlagen_39.doc 

6.5 Terminvorziehung oder Terminverschiebung von Bestellungen oder Ände-

rungsaufträgen 

Die Telekom akzeptiert Terminvorziehungen oder Terminverschiebungen auf einen späte-

ren Termin von Bestellungen und Nutzungsänderungen oder Kündigungen, die mindestens 

mit einem Vorlauf von 36 Stunden (bezogen auf Werktage) vor dem bestätigten Bereitstel-

lungszeitfenster oder Kündigungstermin bei der Telekom über die in Punkt 4.1 genannten 

Order Schnittstellen eingehen. Den gewünschten neuen Termin bestätigt die Telekom nur 

im Rahmen der betrieblichen und technischen Möglichkeiten. 

7 Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten von KUNDE 

7.1 Aufnahme der Nutzung der Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu 

Maschine) 

KUNDE hat vor Beginn der Nutzung der Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu 

Maschine) folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

- KUNDE programmiert seine Schnittstelle gemäß der technischen Schnittstellenbe-

schreibung auf eigene Kosten und schafft die notwendigen technischen Voraussetzun-

gen für die Abwicklung der Geschäftsprozesse in seinem Verantwortungsbereich, 

wenn er die Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) nutzen will. 

- KUNDE führt als Voraussetzung für die Freischaltung bis spätestens eine Woche vor 

Beginn der geplanten Nutzung der Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu 

Maschine) an der Schnittstelle der Telekom einen Konformitätstest mit der Telekom 

durch, den die Telekom KUNDE bei Erfolg durch ein positives Zertifikat bestätigt. 

Sollte der Konformitätstest nach drei Versuchen nicht erfolgreich beendet werden, 

wird der Test abgebrochen. KUNDE kann nach Behebung der Probleme den Konfor-

mitätstest neu beantragen. Der Test wird durch eine von der Telekom vorgegebene 

technische Instanz vorgenommen. Soweit den Vertragspartnern durch die Vornahme 

des Tests Aufwände entstehen, tragen die Vertragspartner die damit verbundenen Kos-

ten jeweils selbst. 

- KUNDE passt, soweit notwendig, die eigenen Nachverarbeitungsroutinen für TAL-

Rechnungen an Änderungen der Inhalte und der Struktur der elektronischen Rechnun-

gen im EDIFACT-Format sowie die Materialnummern/Konditions-ID/Artikel- und 

Leistungsnummern an, die die Telekom vorher mitteilt oder zeichnet die Nutzungsver-

einbarung DMZ-Server. 

- Neue Leistungen bzw. Leistungsmerkmale können eine Aktualisierung der Web Servi-

ces Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) erfordern, die nicht abwärtskompati-

bel ist. In diesem Fall wird eine neue Major Release-Version bereitgestellt. Sofern 

KUNDE mit der Telekom eine vertragliche Vereinbarung über den Bezug neuer Leis-

tungen bzw. Leistungsmerkmale abgeschlossen hat und diese bestellen möchte, passt 

er seine Schnittstelle an die Major Release-Version der Web Services Order Schnitt-

stelle (Maschine zu Maschine) an, die den Abruf dieser Leistungen/Leistungsmerkma-

le unterstützt. 
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- Neue Leistungen bzw. Leistungsmerkmale, die abwärtskompatibel realisiert werden 

können, wird die Telekom für die Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu Ma-

schine) als Minor Release-Version zu allen aktiven Major Release-Versionen anbieten. 

7.2 Pflege der Schnittstelle 

KUNDE wird, wenn er die Web Services Orderschnittstelle (Maschine zu Maschine) nutzt 

- seine Schnittstelle im funktionsfähigen Zustand halten. 

- im Anschluss an eine Anpassung seiner Schnittstelle an eine neue Major Release-Ver-

sion für die weitere Freischaltung an der Schnittstelle der Telekom einen erneuten 

Konformitätstest durchführen. Soweit den Vertragspartnern durch die Vornahme des 

Tests Aufwände entstehen, tragen die Vertragspartner die damit verbundenen Kosten 

jeweils selbst. 

 

Liegt der Telekom für KUNDE zum Ablaufdatum der Gültigkeit der von KUNDE genutz-

ten Schnittstelle keine Zertifizierung für die neue oder eine andere gültige Major Release-

Version vor, sperrt die Telekom KUNDE dessen Zugang zur Web Services Order Schnitt-

stelle (Maschine zu Maschine) vorübergehend und schaltet KUNDE erst nach erfolgreicher 

Absolvierung des Konformitätstests wieder frei. 

7.3 Zugangskennungen 

KUNDE wird 

- sämtliche Zugangskennungen (insbesondere Kunden-Nr./Administratoren-Kennung/ 

Unterkennungen) als streng vertrauliche Informationen gemäß den zwischen den Ver-

tragspartnern gültigen Vertraulichkeitsvereinbarungen behandeln, 

- sicherstellen, dass eine Nutzung der Zugangskennungen nur durch von KUNDE zur 

Nutzung befugte Personen (z.B. Mitarbeiter von KUNDE, bevollmächtigte Vertriebs-

partner, Vertreter sowie deren Mitarbeiter) und ausschließlich im engen geschäftlichen 

Bereich von KUNDE erfolgt und geeignete Maßnahmen ergreifen, um einen Zugriff 

durch unbefugte Dritte, insbesondere einen Missbrauch der Kennungen zu verhindern 

und 

- wenn die Vermutung besteht, dass unbefugte Dritte von den Zugangskennungen 

Kenntnis erlangt haben, sowie bei Verlust oder Abhandenkommen der Zugangsken-

nungen und bei Verdacht des Missbrauchs unverzüglich die Ergreifung erforderlicher 

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Neuvergabe der Kennungen oder Sperrung seiner 

Schnittstellenzugänge) bei sich wie auch bei der Telekom veranlassen. 

7.4 Stellvertretung 

Bei den Geschäftsfällen nach Punkt 4.1 Abs. 2 kann ein Auftrag auch durch einen Stellver-

treter im Namen von KUNDE erteilt werden. 

 

Die Beantwortung einer Wechselanfrage kann jedoch nur von KUNDE (Bestandsinhaber) 

selbst erfolgen. Eine Beantwortung durch einen Stellvertreter im Namen von KUNDE ist 

nicht möglich. 
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Ab Nutzung der Schnittstellenversion 8.00 der Web Services Order Schnittstelle sowie der 

Dialog Schnittstelle kann KUNDE jedoch auch eine Wechselanfrage durch einen Stellver-

treter beantworten lassen. 

 

Wünscht KUNDE, dass seine Willenserklärungen über die Schnittstellenzugänge seiner 

Stellvertreter übermittelt und empfangen werden, wird KUNDE 

- die dem Stellvertreter für die Übermittlung und Entgegennahme von Willenserklärun-

gen erteilte Vollmacht der Telekom mindestens zwei Wochen vor Beginn der Nutzung 

der Schnittstellen des Stellvertreters schriftlich nachweisen; den Umfang der 

Vollmacht hat KUNDE auf alle von KUNDE für die Schnittstellennutzung ausge-

wählten Geschäftsfälle zu erstrecken; dies gilt auch für die Bestandsdatenabfrage, 

- sicherstellen, dass der Schnittstellenzugang des Stellvertreters von der Telekom zertifi-

ziert wurde, 

- sicherstellen, dass der Stellvertreter das Handeln im Namen und mit Wirkung für 

KUNDE durch Angabe der Kundenummer und der Leistungsnummer von KUNDE im 

Einzelfall offenlegt. Im Falle der Rufnummernportierung wird der Provider, der die 

Rufnummer erhalten soll, über den Portierungskenner angegeben. 

 

Die Kommunikation in der Auftragsphase (Meldungen) erfolgt ausschließlich mit dem 

Stellvertreter. KUNDE, für den bestellt wird, erhält die Informationen über die Anlage 

bzw. Änderung des Einzelvertrags im Rahmen der Faktura. 

7.5 Sicherungspflichten 

KUNDE obliegt es 

- die über die Schnittstellen von KUNDE oder seines Stellvertreters versandten Daten 

vor Versendung vor Datenverlust zu schützen und etwa durch Sicherungskopien und 

sonstige Archivierung zu sichern, 

- die seinem Zugriff unterliegenden Schnittstellen gegen unbefugte Kenntnisnahme, 

Speicherung, Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, 

gleich welcher Art, durch eigene Mitarbeiter oder sonstige Dritte zu schützen. Hierzu 

ergreift KUNDE die nach dem neuesten Stand bewährter Technik geeigneten, erfor-

derlichen und verhältnismäßigen Maßnahmen in erforderlichem Umfang, insbesondere 

zum Schutz gegen Viren und sonstige schadhafte Programme oder Programmroutinen, 

außerdem sonstige Maßnahmen zum Schutz seiner Einrichtung, insbesondere zum 

Schutz gegen Einbruch. Bei Verwendung von nicht seinem Zugriff unterliegenden 

Schnittstellen und Systemen hat KUNDE seinen Vertragspartnern entsprechende Ver-

pflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung regelmäßig zu überwachen. 

 

Die vorstehende Regelung gilt für die Telekom entsprechend. 
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8 Mindestlaufzeit der Major Release-Versionen: Information über Veröffentli-

chung aktualisierter Schnittstellendokumente 

8.1 Aufbau, technische Parameter und Funktionsweise der Web Services Order Schnitt-

stelle (Maschine zu Maschine) sind in der jeweiligen „Technischen Schnittstellen-

beschreibung“ dargestellt. Die „Technische Schnittstellenbeschreibung der Web 

Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine)“ sowie die Meldungscode-

tabellen sind im Extranet unter https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal ab-

rufbar. 

 

Die Voraussetzungen der Nutzung sowie die Anwendungsmöglichkeiten der Ober-

fläche der Dialog Schnittstelle ist im Anwenderhandbuch im Extranet unter 

https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal abrufbar. 

 

Die vorgenannten Dokumente lassen die vertraglich vereinbarten Rechte und 

Pflichten der Vertragspartner unberührt und sind daher nicht Bestandteil des Ver-

trages. 

 

8.2 Um für KUNDE den Aufwand zu begrenzen, der mit der Implementierung einer 

neuen Version der Schnittstellenbeschreibung einhergeht, wird die Telekom eine 

Major Release-Version (erfordert Umprogrammierungen bei KUNDE) der Web 

Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) frühestens nach Ablauf von 

drei Jahren ab dem von der Telekom für diese Version festgelegten Gültigkeitsda-

tum (= Freigabedatum) außer Betrieb nehmen, wobei sie KUNDE dies mit einer 

Vorlauffrist von mindestens einem Jahr ankündigen wird. 

 

8.3 Die Telekom wird KUNDE eine geplante neue Major Release-Version der Web 

Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) mit einem Vorlauf von min-

destens sechs Monaten vor dem geplanten Gültigkeitsdatum in Textform anzeigen 

und KUNDE die geänderten Schnittstellenbeschreibungen spätestens drei Monate 

vor dem geplanten Gültigkeitsdatum zur Verfügung stellen. 

Diese Frist gilt nicht, wenn die Telekom Änderungen an ihrer Schnittstelle auf 

Grund von Vorgaben der BNetzA, von Gesetzesentwicklungen oder sonstigen Än-

derungen von Rechtsvorschriften oder von Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidun-

gen, die Auswirkungen auf die Schnittstelle der Telekom haben, in einer geringeren 

Frist als sechs Monaten umzusetzen hat. 

 

Die Telekom wird KUNDE in Textform informieren bei 

- Änderungen von bestehenden Meldungscodes mit einem Vorlauf von drei Mo-

naten 

- Neueinführung von Meldungscodes mit einem Vorlauf von vier Wochen. 

 

Die entsprechende neue Fassung der Meldungscodetabelle stellt die Telekom mit 

der Information zur Verfügung. 

https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal
https://wholesale-portal.telekom.de/wps/portal
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9 Verfügbarkeit 

Die Order Schnittstellen sind von Montag bis Samstag von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr, sofern 

kein bundeseinheitlicher Feiertag vorliegt, verfügbar. Außerhalb dieser Zeiten sind die Or-

der Schnittstellen nur im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten nutz-

bar. 

Die über ein Jahr gemittelte Verfügbarkeit innerhalb der o.g. aktiven Zeit der Order 

Schnittstellen beträgt mindestens 99 %. Im Rahmen dessen ist ein Auftragseingang (auch 

Auskünfte) von mindestens 200 Eingängen pro Minute in der Spitze über alle Kunden der 

Order Schnittstellen, aber nicht mehr als 50.000 Aufträge am Tag möglich. 

10 Wartungsfenster 

Wartungsarbeiten finden in der Regel am Wochenende statt und werden KUNDE mit ei-

nem Vorlauf von mindestens 14 Werktagen per E-Mail angezeigt. 

11 Störung der Order Schnittstellen 

Stellt die Telekom eine Störung an den Order Schnittstellen fest, informiert sie KUNDE 

hierüber in den Betriebszeiten innerhalb einer Stunde in elektronischer Form. Darin teilt 

die Telekom KUNDE mit, dass die Order Schnittstelle derzeit gestört ist. Darüber hinaus 

informiert die Telekom alle zwei Stunden über den Status der Störungsbearbeitung. Hier-

bei teilt sie unverbindlich das voraussichtliche Störungsende mit. Alle inzwischen aufge-

laufenen Daten werden über die Order Schnittstellen versandt, sobald die Order Schnitt-

stellen wieder funktionsfähig sind. Die Telekom informiert KUNDE abschließend über die 

Beseitigung der Störung. 

12 Beginn der Nutzung der Order Schnittstellen 

Sofern KUNDE die Order Schnittstellen gemäß Punkt 4.1 noch nicht genutzt hat, stimmen 

die Vertragspartner einen verbindlichen Termin zum Beginn der Nutzung ab. Dieser Ter-

min liegt frühestens vier Wochen nach Zeichnung dieses Vertrages. Der Termin kann ein-

vernehmlich und nur aus gewichtigen Gründen einmal verschoben werden. 

 

Die Nutzung der Order Schnittstellen kann erst dann erfolgen, wenn bei KUNDE die unter 

Punkt 7.1 genannten Voraussetzungen vorliegen. Ein erfolgreicher Konformitätstest für die 

Web Services Order Schnittstelle (Maschine zu Maschine) ist insoweit auch Voraussetzung 

für die Nutzung der Dialog Schnittstellen. 

 

Regelungen im Hinblick auf den Beginn der Nutzung der oben genannten Order Schnitt-

stellen gelten demzufolge ab dem verbindlichen Termin. Die Telekom kann ab diesem 

Zeitpunkt die Annahme und Bearbeitung von Aufträgen, die entgegen den Regelungen die-

ses Vertrages übermittelt werden, verweigern. Schadensersatzansprüche bleiben hiervon 

unberührt. 
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Für Bestellungen, Änderungsaufträge, Stornierungen, Kündigungen, die der Telekom noch 

vor Beginn der Nutzung zugegangen sind, die sie aber nach Beginn der Nutzung bearbei-

tet, werden die Vertragspartner gemeinsam Regelungen über die weitere Bearbeitung fin-

den. 
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Allgemeines 

Derzeit können die Vertragspartner die Daten für die Abwicklung von Störungen noch ent-

weder per Telefax, per elektronischer Schnittstelle für den Entstörungsprozess (ESEP) oder 

per Elektronischer Entstörungsschnittstelle (ESS) übermitteln. Für die Übermittlung von 

Störungsmeldungen über die ESS findet ausschließlich Anlage 5a - Entstörung Anwen-

dung. 

Die Telekom plant, das Verfahren gem. dieser Anlage 5 - Entstörung frühestens zum 

01.01.2020 außer Betrieb zu nehmen und vollständig durch das Verfahren gemäß Anla-

ge 5a – Entstörung, d.h. durch die alleinige Nutzung der ESS, zu ersetzen. Die Telekom 

teilt KUNDE den Wegfall des Verfahrens nach Anlage 5 - Entstörung mit einer Vorlauf-

frist von mindestens zwölf Monaten in Textform mit. 

 

Die Übermittlung per Telefax findet statt zwischen dem zuständigen Ansprechpartner von 

KUNDE, welcher der Telekom für die jeweilige Entstörung benannt wird, und der gem. 

Anlage 9 – Ansprechpartner zuständigen Störungsannahmestelle der Telekom unter Ver-

wendung des entsprechenden Vordrucks gem. Anlage 10 – Vordrucke. 

Die Übermittlung per ESEP erfolgt gemäß den jeweils gültigen Spezifikationen "Fachliche 

Spezifikation für den elektronischen Austausch von Informationen zur TAL-Entstörung" 

und "Technische Schnittstellenspezifikation für den elektronischen Austausch von Infor-

mationen zur TAL-Entstörung". Diese Spezifikationen sind nicht Bestandteil dieses Ver-

trages. 

1 Planungsphase 

Die Telekom ermittelt die zu erwartende Entstörungsmenge für TAL je Entstörungsbezirk 

und Kalendermonat. 

 

Bei der Entstörung werden fünf Entstörungsbezirke unterschieden. Die Zuordnung jedes 

einzelnen Ortsnetzes zu einem dieser Entstörungsbezirke ist Anhang 6 - Zuordnung der 

Ortsnetze zu entnehmen. Soweit Änderungen der Anzahl der Entstörungsbezirke oder der 

Zuordnung von Ortsnetzen zu Entstörungsbezirken erforderlich werden sollten, kann die 

Telekom diese vornehmen, soweit sie das vier Monate vorher angekündigt hat. 

 

Die von der Telekom geplante Entstörungsmenge wird nicht auf die TAL-Vertragspartner 

aufgeteilt. 

 

Bei der Entstörungsmengenplanung ist für die Saisonalisierung die Entwicklung der letzten 

drei Jahre sowie die hier beschriebene Bestandsplanung und die in Anlage 4 – Bestellung, 

Bereitstellung, Kündigung beschriebene Bereitstellungsplanung relevant. 

 

Die Telekom wird bei der Planung der Entstörungsmengen die oben genannte Bereitstel-

lungsplanung sowie die sich hieraus ergebenden Bestände zu Grunde legen. 
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Darüber hinaus wird die Telekom bei der Entstörung Folgendes bewerten und im Vor-

schlag berücksichtigen: 

- Saisonalisierung der Entstörungsmengen auf Grundlage von Erfahrungswerten (z.B. 

Wetter, Menge und Störungsquoten) der letzten drei Jahre, 

- Anzahl der Werktage, Samstage, Feier- und Brückentage, Ferienzeiten sowie die zu 

erwartenden regional unterschiedlichen Witterungseinflüsse, 

- Arbeitsvorräte bei Auftragsbearbeitung KUNDE (das setzt die entsprechende Informa-

tion von KUNDE voraus) und Auftragsbearbeitung der Telekom. 

 

Die Telekom wird die für einen bestimmten Kalendermonat für alle TAL-Vertragspartner 

in Summe je Entstörungsbezirk geplante Entstörungsmenge für TAL (im Folgenden Ent-

störungsmenge) im Extranet jeweils am zweiten Mittwoch eines Kalendermonats für den 

zweiten darauffolgenden Kalendermonat veröffentlichen. 

Die Telekom plant auf Grundlage der oben genannten Veröffentlichung die erforderlichen 

Servicemonteure bzw. Auftragnehmer für alle TAL-Vertragspartner ein. 

2 Leistungsumfang 

2.1 Entstörungen HVt-TAL und KVz-TAL 

Die Entstörung einer HVt-TAL bzw. KVz-TAL erfolgt im Rahmen der bestehenden tech-

nischen und betrieblichen Möglichkeiten soweit diese Störungen im Zuständigkeitsbereich 

der Telekom liegen. 

 

Bei der Entstörung der überlassenen HVt-TAL erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich der 

Telekom auf die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des Verbindungs-

kabels am ÜVt und der Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Der Zuständigkeitsbereich der Telekom bei der Entstörung der HVt-TAL bei Fernkolloka-

tion erstreckt sich auf die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des Fernkol-

lokationskabels bzw. Inhouse-Fernkollokationskabels am HVt und der Anschalteeinrich-

tung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Der Zuständigkeitsbereich der Telekom bei der Entstörung der KVz-TAL erstreckt sich auf 

die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des KVz-Zuführungskabels im 

KVz und der Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Störungen außerhalb des o.g. Zuständigkeitsbereiches werden nicht von der Telekom beho-

ben. 
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Wird im Rahmen der Störungsbearbeitung festgestellt, dass die Verantwortlichkeit für die-

se Störung nicht bei der Telekom liegt, hat KUNDE den der Telekom entstandenen Auf-

wand nach Anlage 6 - Preise und Schadensersatzpauschalen in Höhe des Entgelts für un-

gerechtfertigte Störungsmeldungen zu ersetzen. 

 

Zusätzliche Anfahrten werden nach der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste 

der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ berechnet, sofern KUNDE oder dessen Endkunde 

die Gründe hierfür zu vertreten hat. Als Nachweis hierfür dient der von Endkunde unter-

zeichnete Service- und Montagebericht der Telekom. KUNDE steht es frei, die hierdurch 

begründete Vermutung zu entkräften. 

 

Geplante Änderungen oder Abschaltungen im Netz der Telekom, die eine Unterbrechung 

oder eine vorübergehende Beeinträchtigung der von KUNDE genutzten Teilnehmeran-

schlussleitung zur Folge haben, werden nicht als Störung behandelt, wenn sie auch im In-

teresse von KUNDE liegen. Wird von der Telekom eine Änderung oder Abschaltung im 

Netz der Telekom geplant, so wird diese in der Regel fünf Werktage im Voraus mit Lei-

tungsbezeichnung der zuständigen Ansprechstelle von KUNDE gem. Anlage 9 – An-

sprechpartner mitgeteilt. 

2.2 Sonstige Störungen/Überschreitung Dämpfungsrichtwerte 

Soweit KUNDE feststellt, dass der tatsächlich durch KUNDE auf einer TAL festgestellte 

Wert der Signaldämpfung den aus nachfolgender Tabelle abgeleiteten Richtwert um mehr 

als 20 % überschreitet, kann KUNDE eine Störungsmeldung mit dem Hinweis „Über-

schreitung der Dämpfungsrichtwerte“ einstellen. KUNDE wird hierbei auf Aufforderung 

entsprechende Mess-Protokolle von kalibrierten Messgeräten zur Verfügung stellen, in 

welchen die verwendeten Messpunkte (z.B. ÜVt-ausgangsseitig; TAE beim Endkunden) 

anzugeben sind. KUNDE hat dabei die Messung zwischen dem KUNDE-seitigen Ab-

schluss der TAL und der Anschalteeinrichtung in den Räumlichkeiten des Endkunden vor-

zunehmen. Die Störungsmeldung wird KUNDE mit den im Template gemäß Anhang 7 – 

Template für Störungsmeldung: Überschreitung Dämpfungsrichtwerte aufgeführten Infor-

mationen ergänzen. Den im Einzelfall zu Grunde zu legenden Richtwert für die Dämpfung 

wird KUNDE anhand der nachfolgenden Tabelle und den KUNDE vorliegenden Leitungs-

längen der konkreten TAL ermitteln. Als Kriterium für einwandfreie Leitungen werden 

folgende Werte in dB je km Leitungslänge festgelegt: 
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 Mittelwert der Papier- und PE-Kabel-Dämpfungen: Leiterdurchmesser in mm 

*) nur in PE-Ausführung vorhanden 
 

Mess-

frequenz 
0,35 *) 0,4 0,5 *) 0,6 0,8 

Ü-Ver-

fahren 

150kHz 12,5 dB/km 9,5 dB/km 7,0 dB/km 5,6 dB/km 3,9dB/km 
HDSL, 

SDSL 

300kHz 14,4 dB/km 11,9 dB/km 9,0 dB/km 7,7 dB/km 5,6 dB/km ADSL 

1MHz 24,0 dB/km 21,3 dB/km 16,0 dB/km 14,6 dB/km 11,0 dB/km ADSL2+ 

4MHz 48,0 dB/km 45,2 dB/km 32,5 dB/km 31,8 dB/km 24,9 dB/km 

VDSL2, 

VDSL2-

Vectoring 

10MHz 75,6 dB/km 74,7 dB/km 51,5 dB/km 54,0 dB/km 43,7 dB/km  

Tabelle1: Mittlere Dämpfungswerte je Leiterdurchmesser eines Kabelabschnittes auf einer Kabelstrecke 

*) Da es keine papierisolierten Kabel mit den Leiterdurchmessern 0,35 mm und 0,5 mm gibt, gibt 

es hier keinen gemittelten Wert zwischen Papier- und PE-Kabeln. 

 

Die angegebenen Werte sind nur im Rahmen der Reichweite der jeweiligen Übertragungs-

verfahren gültig. 

 

Dämpfungsmessungen jeder Art dürfen nur in dem Frequenzbereich durchgeführt werden, 

der für das auf der konkreten TAL verwendete Übertragungsverfahren relevant ist. Außer 

bei TAL mit VDSL ist der zu messende Frequenzbereich zum Schutz ggf. im gleichen Ka-

bel verlaufender VDSL-Vectoring-Verbindungen auf maximal 2.208 KHz zu beschränken 

und demzufolge ist die Messung mit einer Schwerpunktfrequenz von 1 MHz durchzufüh-

ren.  

Unvollständige Störungsmeldungen wird die Telekom zurückweisen. 

Die Telekom wird bei berechtigten Störungsmeldungen mit dem Hinweis auf „Überschrei-

tung der Dämpfungsrichtwerte“ Maßnahmen durchführen, die die TAL in Abhängigkeit 

ihrer tatsächlichen Leitungslänge und Leiterdurchmesser auf den gemäß obiger Tabelle zu 

erwartenden Dämpfungswert mit einer Toleranz von höchstens 20 % bringen. Die Telekom 

hat keinen Einfluss auf die Endleitung und kann somit nur einen pauschalen Dämpfungs-

zuschlag von 1,5 db bei 1 MHz berücksichtigen. In Einzelfällen (z.B. Campusnetze) kann 

die tatsächliche Dämpfung deutlich gegenüber dem pauschalen Dämpfungszuschlag erhöht 

sein. 
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3 Steuerungsphase Entstörung 

Die Telekom wird bei einer zu gering geplanten Entstörungsmenge in einem Entstörungs-

bezirk die Entstörungsmenge orientiert am Maß der Plan-/Ist-Abweichung um mindestens 

5 % der zuvor geplanten Menge erhöhen und die vorgesehenen Ressourcen innerhalb von 

einem Monat im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Möglichkeiten entsprechend 

anpassen. 

Eine zu gering geplante Menge ist hierbei wie folgt definiert: 

Die Quote der Termintreue (Standard-Entstörung innerhalb der vertraglich vereinbarten 

Fristen unter Berücksichtigung der Regelungen dieses Vertrages) beträgt an fünf Werkta-

gen hintereinander weniger als 80 %. Aufgetretene Arbeitsstaus werden innerhalb von 

18 Werktagen behoben. 

 

Sobald die Telekom erkennt, dass die geplante Entstörungsmenge nicht ausreicht, wird die 

Telekom KUNDE über die Unterplanung und die geplante Erhöhung der Entstörungsmen-

ge via Extranet informieren. Die Erhöhung bleibt so lange bestehen, bis die Quote der Ter-

mintreue größer als 80 % bzw. der Arbeitsstau beseitigt ist. 

 

Bei höherer Gewalt wird die Telekom eigenverantwortlich eine bedarfsgerechte Verschie-

bung zwischen Bereitstellungsmenge und Entstörungsmenge vornehmen. Diese Verschie-

bung erfolgt in gleichem Maße wie im Retailbereich der Telekom und damit diskriminie-

rungsfrei. Die Verschiebungen werden sich an der jeweiligen regionalen Ausbreitung der 

Ausnahmesituation sowie der Organisationsstruktur der Telekom orientieren. Bereits be-

stätigte Bereitstellungstermine bleiben bestehen. 

 

Die Telekom wird einen Kreis von zehn Carriervertretern, die von den Branchenverbänden 

BREKO, Vatm und BUGLAS für eine Dauer von zwei Jahren benannt werden („Planungs-

konferenz“), einmal je Quartal zu einem Informationsaustausch einladen. Hierbei werden 

die Telekom und die benannten Vertreter den Erfolg des Verfahrens bewerten und ggf. 

Maßnahmen besprechen. 

4 Standardentstörung 

4.1 Entstörungsfrist 

Bei Störungsmeldungen, die werktags (montags 0:00 Uhr bis freitags 20:00 Uhr) eingehen, 

beseitigt die Telekom die Störung im Rahmen der bestehenden technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten innerhalb von 24 Stunden (Entstörungsfrist) nach Eingang der Stö-

rungsmeldung von KUNDE. Diese Entstörungsfrist kann nur eingehalten werden, wenn 

ausreichend Leitungen zur Ersatzschaltung zur Verfügung stehen. Bei Störungsmeldungen, 

die freitags nach 20:00 Uhr, samstags, sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen eingehen, 

beginnt die Entstörungsfrist am folgenden Werktag um 0:00 Uhr. Fällt das Ende der Ent-

störungsfrist auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Entstörungsfrist ausgesetzt und 

am folgenden Werktag fortgesetzt. 
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Die Störungsdauer errechnet sich aus der Zeitdifferenz zwischen dem Eingang der Stö-

rungsmeldung bei der Telekom und der Störungsbeseitigung durch die Telekom. 

 

Verspätungen, die von KUNDE bzw. dessen Endkunden zu vertreten sind, vermindern die 

errechnete Störungsdauer entsprechend. 

4.2 Verfahren bei Störungen 

Die Meldung einer Störung der an KUNDE überlassenen Teilnehmeranschlussleitung 

durch KUNDE erfolgt über ESEP oder per Telefax. Die Störungsannahmestelle nimmt täg-

lich von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr Störungsmeldungen durch den zuständigen Ansprechpart-

ner von KUNDE, welcher der Telekom benannt wird, entgegen. 

 

Kann der Fehler von KUNDE im Rahmen der durchgeführten Vorprüfung nicht entspe-

chend eingegrenzt werden, soll KUNDE geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS) 

ergreifen, um den Endkunden zu informieren, dass für die Entstörung der Teilneh-

meranschlussleitung der Besuch eines Servicetechnikers der Telekom notwendig sein kann 

und in diesem Fall seine Anwesenheit zur Auftragserledigung in dem nachfolgend be-

schriebenen Entstörungszeitraum erforderlich ist. Die Endkundeninformation kann entfal-

len, wenn KUNDE mit Hilfe seines technischen Equipments festgestellt hat, dass es sich 

um eine Bestandsstörung mit dem Fehlerbild „kurze Unterbrechung“ handelt, da in diesen 

Fällen kein Endkundentermin erforderlich ist. 

 

Die Störungsmeldung durch KUNDE muss folgende Angaben enthalten: 

- Empfänger der Störungsmeldung bei der Telekom (Ressort, Ansprechpartner, Telefon-

Nr., Telefax-Nr.), 

- KUNDE-spezifische Angaben (Name, PLZ, Ort, Ansprechpartner/-stelle, Telefon-Nr., 

Telefax-Nr, E-Mail-Adresse, Kunden-Nr.), 

- TAL-Vertrags-Nr. der Telekom, 

- Störungs-Nr. bei KUNDE, 

- ONKZ der gestörten Teilnehmeranschlussleitung, 

- Anschlussbereich, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Kennung des eingesetzten hochbitratigen Übertragungsverfahrens (siehe Anlage 7 – 

Übertragungsverfahren und Netzverträglichkeitsprüfung), 

- bei physischer oder virtueller Kollokation die 8-stellige Schaltangabe; bei Fernkollo-

kation oder KVz-TAL die 8-stellige Schalt-Nr., 

- Name, Vorname und Anschrift des Endkunden, 

- nur bei einem gestörten Telefon- oder ISDN-Anschluss: Telefon-Nr. des gestörten An-

schlusses, 
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- nach Möglichkeit eindeutige Beschreibung des Gebäudeteils und Stockwerkes in dem 

die Teilnehmeranschlussleitung abgeschlossen ist (Lage der Anschalteeinrichtung 

beim Endkunden (z.B. 1.TAE), 

- bei einer KVz-TAL die KVz-Nr., 

- ggf. Termin beim Endkunden (im Folgenden Endkundentermin), 

- ggf. Rückrufnummer des Endkunden, 

- bei Reklamation einer Störungsbearbeitung: Angabe von "Reklamation" oder "Wie-

derholungsstörung" oder "letzte Störungsmeldung am" einschließlich der Störungs-Nr. 

der Telekom der Erststörungsmeldung, 

- Störungsbeschreibung, z.B. welche Parameter nach Anlage 2 - Produktvarianten: Ent-

bündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung oder Anlage 3 - Produktvarianten: 

Gebündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (nicht bei KVz-TAL) nicht ein-

gehalten sind, 

- bei Telefax: Datum und Unterschrift. 

 

Vor einer Störungsmeldung bei der Telekom hat KUNDE seinen Zuständigkeitsbereich im 

Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten überprüft und dort keine Störung 

festgestellt. Im Rahmen dieser Vorprüfung prüft KUNDE auch, ob die Störung im Bereich 

von Haupt- oder Übergabeverteiler liegt. Falls ja muss KUNDE der Telekom in diesem 

Fall keinen Endkundentermin mitteilen. 

 

Kann der Fehler von KUNDE im Rahmen der durchgeführten Vorprüfung nicht entspre-

chend eingegrenzt werden, ergreift KUNDE geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS), 

um den Endkunden entsprechend zu informieren, dass für die Entstörung der Teilnehmer-

anschlussleitung der Besuch eines Servicetechnikers der Telekom notwendig sein kann und 

in diesem Fall seine Anwesenheit zur Auftragserledigung in dem nachfolgend beschriebe-

nen Entstörungszeitraum erforderlich ist. 

 

KUNDE vereinbart mit seinem Endkunden den Entstörungszeitraum frühestens für den auf 

die Störungsmeldung folgenden Werktag für vormittags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 

12:00 Uhr (Vormittagszeitfenster) oder nachmittags in der Zeit von 13:00 Uhr bis 

17:00 Uhr (Nachmittagszeitfenster) oder samstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

sofern dies kein Feiertag ist, und teilt diesen der Telekom mit. Sofern die Störungsmeldung 

nach 12:00 Uhr bei der Telekom eingeht, darf der Endkundentermin frühestens im Nach-

mittagszeitfenster des folgenden Werktages liegen. 

 

Wenn die Telekom im Rahmen der Störungsbearbeitung feststellt, dass ein Termin beim 

Endkunden erforderlich ist, fordert die Telekom diesen Endkundentermin bei KUNDE an. 

KUNDE vereinbart mit seinem Endkunden einen Endkundentermin im Vormittags- oder 

Nachmittagszeitfenster nach den Regelungen des vorherigen Absatzes. Die Entstörungs-

frist wird in diesem Fall unterbrochen und läuft ab dem Beginn des Zeitfensters des End-

kundentermins weiter. Die Entstörungsfrist ist eingehalten, wenn die Entstörung innerhalb 

des Zeitfensters erfolgt. 
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Falls KUNDE bereits mit der Störungsmeldung einen Endkundentermin angibt, gilt Vor-

stehendes entsprechend. 

 

Ist die Leistungserbringung im vereinbarten Endkundenzeitfenster nicht möglich, wird ein 

neuer Termin vereinbart. Die Entstörungsfrist von 24 Stunden entfällt, es sei denn, die 

Telekom hat es zu vertreten, dass die Leistungserbringung im vereinbarten Endkundenzeit-

fenster nicht möglich war. Die ggf. zusätzliche Anfahrt wird KUNDE in Rechnung ge-

stellt. 

 

Die Störungsmeldung mit erforderlichem, noch ausstehendem Endkundentermin bleibt für 

48 Stunden (nach Aufforderung der Telekom an KUNDE zur Vereinbarung eines Endkun-

dentermins) in den Systemen der Telekom offen. Falls KUNDE in diesem Zeitraum der 

Telekom keinen Endkundentermin in Textform mitteilt, wird die Störungsmeldung abge-

schlossen und die Störung unverzüglich als erledigt an KUNDE zurückgemeldet. Die Erle-

digungsmeldung enthält den Hinweis, dass die Störungsmeldung wegen Überschreitung 

der 48-Stunden-Frist abgeschlossen wurde. 

 

Die Telekom teilt dem zuständigen Ansprechpartner von KUNDE die erfolgreiche Besei-

tigung der Störung unverzüglich per Telefax oder über ESEP mit. Die Rückmeldung durch 

die Telekom erfolgt hierbei auf demselben Weg wie der Eingang der Störungsmeldung 

durch KUNDE. 

 

Die Erledigungsmeldung durch die Telekom enthält folgende Angaben: 

- KUNDE, 

- Vertrags-Nr., 

- Störungs-Nr. bei KUNDE, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Name, Telefon-Nr. und Telefax-Nr. des Ansprechpartners bei der Telekom, 

- Störungs-Nr. bei der Telekom, 

- Datum und Uhrzeit des Eingangs der Störungsmeldung bei der Telekom, 

- Datum und Uhrzeit der Störungsbeseitigung, 

- ggf. zusätzliche Angaben (z.B. bei einer ungerechtfertigten Störungsmeldung), 

- bei Telefax: Datum und Unterschrift. 

 

Im Anschluss an eine Entstörung der Teilnehmeranschlussleitung wird die Telekom 

KUNDE außerdem für den Fall, dass KUNDE ab dem 01.01.2020 eine entsprechende Zu-

satzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenlesbaren Nachweis der durchgeführten 

Arbeiten als Service- und Montagenachweis im pdf-Format gem. Anhang 5 – Service- und 

Montagenachweis per E-Mail zur Verfügung stellen. 
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5 Carrier-Express-Entstörung 

5.1 Leistungsumfang 

Anstelle der Standardentstörung nach Punkt 4 dieser Anlage bietet die Telekom im Rah-

men der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten die Carrier-Express-

Entstörung jeweils als Einzelauftrag pro Störung in den folgenden Varianten an: 

- Carrier-Express-Entstörung "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung" und 

- Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer". 

 

Die zu bearbeitende Störung kann in der fehlerhaft erfolgten Bereitstellung des Zugangs 

zur Teilnehmeranschlussleitung liegen (sog. Bereitstellungsentstörung). Die Störung kann 

sich auch auf einen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung beziehen, die bereits in Be-

trieb war. 

5.2 Carrier-Express-Entstörung "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung" 

Die Carrier-Express-Entstörung wird für die in Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kün-

digung, Punkt 4.1 genannten Produktvarianten angeboten. 

 

Die Behebung eines Fehlers bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschluss-

leitung im Rahmen der Carrier-Express-Entstörung als unentgeltliche Bereitstellungsent-

störung setzt voraus, dass die Störungsmeldung innerhalb von sechs Stunden (bzw. drei 

Stunden bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung am Samstag) 

nach Ende des jeweiligen Bereitstellungszeitfensters bei der Telekom eingeht. Sofern 

KUNDE die Bereitstellungsentstörung für eine Bereitstellung wünscht, die für das Stan-

dardzeitfenster Mo - Fr 12:00 Uhr - 16:00 Uhr beauftragt war und nicht fehlerfrei von der 

Telekom vorgenommen wurde, erbringt die Telekom die Bereitstellungsentstörung nur 

dann unverzüglich innerhalb von sechs Stunden nach Eingang des Bereitstellungsentstö-

rungsauftrages, wenn KUNDE „unverzüglich“ in diesem Auftrag vermerkt. In allen ande-

ren Fällen beginnt die Bereitstellungsentstörungsfrist am Folgetag um 8:00 Uhr. 

 

Carrier-Express-Entstörungsaufträge, die erst später als sechs Stunden (bzw. drei Stunden 

bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung am Samstag) nach En-

de des jeweiligen Bereitstellungszeitfensters in Auftrag gegeben werden, werden nicht als 

unentgeltliche Bereitstellungsentstörung bearbeitet. Für sie wird automatisch eine entgelt-

pflichtige Carrier-Express-Entstörung durchgeführt. Es bleibt KUNDE unbenommen, nach 

Ablauf von sechs Stunden (bzw. drei Stunden am Samstag) nach Ende des jeweiligen Be-

reitstellungszeitfensters anstelle der dann kostenpflichtigen Carrier-Express-Entstörung 

eine unentgeltliche Standardentstörung gemäß dieser Anlage in Auftrag zu geben. 
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Für die Carrier-Express-Entstörung „Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung“ werden je 

Störungsfall pro Teilnehmeranschlussleitung die jeweils gültigen Entgelte nach der im Ex-

tranet der Telekom eingestellten „Preisliste der genehmigten Entgelte für die Carrier-Ex-

press-Entstörung“ in Rechnung gestellt. 

5.3 Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer" 

Die Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer", die in der ordnungsgemäßen 

Bereitstellung der Rufnummernportierung besteht, setzt voraus, dass die Störungsmeldung 

innerhalb von sechs Stunden nach der Bereitstellung für die Rufnummernportierung bei 

der Telekom eingeht. Störungen bei der Portierung der Rufnummer, die erst später als 

sechs Stunden nach der Bereitstellung gemeldet werden, werden nicht im Rahmen der Car-

rier-Express-Entstörung behoben. 

 

Die Carrier-Express-Entstörung „Portierung der Rufnummer“ erfolgt unentgeltlich, es sei 

denn, die Verantwortlichkeit für den Fehler bei der Rufnummernportierung liegt nicht bei 

der Telekom. 

Letzterenfalls hat KUNDE den der Telekom durch die Fehlersuche entstandenen Aufwand 

in Höhe des Entgelts nach Anlage 6 – Preise und Schadensersatzpauschalen für ungerecht-

fertigte Störungsmeldungen pro Störungsmeldung zu ersetzen. 

5.4 Entstörungsfrist 

Die Telekom beseitigt die Störung innerhalb von sechs Stunden nach Eingang der Stö-

rungsmeldung (Entstörungsfrist). 

 

Die Störungsdauer errechnet sich aus der Zeitdifferenz zwischen dem Eingang der Stö-

rungsmeldung bei der Telekom und der Störungsbeseitigung durch die Telekom. 

 

a) Ist die Leistungserbringung in der Entstörungsfrist von sechs Stunden nicht möglich 

gewesen, ohne dass die Telekom dies zu vertreten hat, teilt die Telekom dies 

KUNDE mit und schließt die Störungsmeldung. KUNDE kann in diesen Fällen eine 

erneute Carrier-Express-Entstörung oder eine Standardentstörung gemäß dieser An-

lage in Auftrag geben. 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 5 - Entstörung Stand: 21.07.2020 Seite 13 

  TAL_Anlagen_39.doc 

 

b) Eine Carrier-Express-Entstörung mit Arbeiten, die ruhestörenden Lärm verursachen, 

wird zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr des folgenden Werktages nicht erbracht. Dies 

teilt die Telekom KUNDE in einer Zwischenbenachrichtigung mit Angabe des Grun-

des „ruhestörender Lärm“ mit. Die Telekom nimmt die Arbeiten nach der Unterbre-

chung am nächsten Werktag wieder auf. Die Entstörungsfrist wird für diesen Zeit-

raum ausgesetzt. 

Wenn KUNDE wegen der Zeitverzögerung (wegen Unterbrechung der Arbeiten) 

kein Interesse mehr an der Carrier-Express-Entstörung hat, kann KUNDE die Car-

rier-Express-Entstörung unentgeltlich stornieren und eine Standardentstörung gemäß 

dieser Anlage beauftragen. 

 

c) Die Telekom vereinbart mit KUNDE einen Termin für den Besuch eines Service-

technikers der Telekom beim Endkunden. Dieser Termin wird mit einer maximalen 

Zeitspanne von zwei Stunden angegeben (z.B. „zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr“) 

und muss innerhalb der Entstörungsfrist von sechs Stunden liegen. Ist die Leistungs-

erbringung im vereinbarten Zeitraum nicht möglich, wird ein neuer Termin verein-

bart. KUNDE ergreift geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS), um den Endkun-

den zu informieren, dass seine Anwesenheit zur Auftragserledigung erforderlich ist 

und dass der Servicetechniker der Telekom während der gesamten Dauer der Entstö-

rung ununterbrochen Zugang zu allen Einrichtungen der Endleitung hat und dass der 

Endkunde bzw. ein vom Endkunden Beauftragter, der den Zugang zum APL und zur 

Anschalteeinrichtung ermöglichen kann, anwesend ist. Andernfalls ist die Telekom 

nicht zur Einhaltung der Entstörungsfrist verpflichtet. Die Telekom schließt die Stö-

rungsmeldung. KUNDE kann eine erneute Carrier-Express-Entstörung oder eine 

Standardentstörung gemäß dieser Anlage in Auftrag geben. In diesem Fall muss 

KUNDE der Telekom einen Endkundentermin mitteilen. 

 

In den in Punkt 5.4 Buchstabe a) bis c) aufgeführten Fällen stellt die Telekom eine gege-

benenfalls erforderlich gewordene Anfahrt gemäß der im Extranet der Telekom eingestell-

ten „Preisliste der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-

Bereitstellung am Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung. 
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5.5 Servicebereitschaft 

Die Servicebereitschaft der Telekom besteht täglich von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 

5.6 Verfahren bei Störungen 

5.6.1 Störungsmeldung 

Die Carrier-Express-Entstörung kann sowohl jeweils getrennt für den Zugang zur Teilneh-

meranschlussleitung und für die Portierung der Rufnummer als auch für beide gemeinsam 

in Auftrag gegeben werden. 

Die Störungsannahmestelle nimmt täglich von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr Störungsmeldungen 

entgegen. 

 

Für Meldungen von Bereitstellungsstörungen muss KUNDE die Störungsmeldung folgen-

dermaßen ausfüllen: 

- kennzeichnen „Bereitstellungsstörung“; optional kann unter „Sonstiges“ auch „Bereit-

stellungsstörung“ eingetragen werden, 

- kennzeichnen, ob Entstörung „Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung“ und/oder 

„Portierung“, 

- ggf. Eintrag „unverzüglich“ im Bemerkungsfeld der Bereitstellungsstörungsmeldung, 

- Eintrag des von der Telekom bestätigten Bereitstellungstermins, 

- Eintrag der von der Telekom bestätigten Schaltangabe. 

5.6.2 Reaktionszeit 

Die Telekom teilt auf Wunsch von KUNDE innerhalb einer Stunde ab Eingang der Stö-

rungsmeldung (Reaktionszeit) ein erstes Zwischenergebnis mit. Die Reaktion kann auch 

durch den vor Ort tätigen Servicetechniker der Telekom bei KUNDE erfolgen. 

5.6.3 Zwischenmeldung 

Die Telekom informiert auf Wunsch von KUNDE alle zwei Stunden nach Ablauf der Re-

aktionszeit über den Bearbeitungsstand und den Ausblick auf weitere Maßnahmen. 
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5.6.4 Rückmeldung 

Die Telekom teilt dem zuständigen Ansprechpartner von KUNDE die erfolgreiche Beseiti-

gung der Störung unverzüglich mit.  

 

Die Entstörung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die 

im TAL-Vertrag vereinbarten technischen Parameter an den Übergabepunkten eingehalten 

werden. 

Die Entstörung der Rufnummernportierung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die zu portierende 

Rufnummer auf den zugehörigen Netzübergabepunkt des aufnehmenden Netzbetreibers 

geroutet wird. 

 

Im Anschluss an eine Entstörung der Teilnehmeranschlussleitung wird die Telekom 

KUNDE außerdem für den Fall, dass KUNDE ab dem 01.01.2020 eine entsprechende Zu-

satzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenlesbaren Nachweis der durchgeführten 

Arbeiten als Service- und Montagenachweis im pdf-Format gem. Anhang 5 – Service- und 

Montagenachweis per E-Mail zur Verfügung stellen. 

6 Nachschauphase 

Die Telekom wird kennzahlenbasiert monatlich folgenden Plan-/Ist-Vergleich zu den Ge-

samtentstörungsmengen je Entstörungsbezirk - differenziert nach Standard- und Carrier-

Express-Entstörung - über alle TAL-Vertragspartner veröffentlichen. 

 

Folgende Kennzahlen des Vormonats sind hierbei vorgesehen: 

- geplante Mengen an Störungsmeldungen im Betrachtungszeitraum (Monat x) 

- tatsächliche Ist-Mengen der abgearbeiteten Störungsmeldungen im Betrachtungszeit-

raum (Monat x) 

 

Falls sich Änderungen in offenen Arbeitsvorräten (Mengen an offenen Störungsmeldun-

gen, die in den Folgemonat mitgenommen werden) ergeben, werden diese berücksichtigt. 

7 Verzögerte Entstörung 

Für jede Teilnehmeranschlussleitung der Produktvarianten CuDA 2Dr und CuDA 2Dr 

hochbitratig, für die KUNDE über eine elektronische Schnittstelle eine Störungsmeldung 

abgegeben hat, zahlt die Telekom auf Forderung von KUNDE einen pauschalierten Scha-

densersatz für diejenigen Entstörungen von Teilnehmeranschlussleitungen der Produktvari-

anten CuDA 2Dr und CuDA 2Dr hochbitratig, die die Entstörungsfrist überschritten haben. 
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Die Pflicht zur Zahlung des pauschalierten Schadensersatzes entfällt, wenn die Verzöge-

rung der Entstörung nicht durch die Telekom zu vertreten ist. 

 

Die Höhe des pauschalierten Schadensersatzes ergibt sich aus Anlage 6 – Preise und Scha-

densersatzpauschalen, Punkt 5. 

 

KUNDE wird die Forderung innerhalb von sechs Monaten nach der erfolgten Entstörung 

geltend machen. Hierzu wird KUNDE der Telekom an das in Anlage 9 – Ansprechpartner 

genannte Eingangstor unter Verwendung des Eingabeformates gem. Anhang 4 –Eingabe-

format für Schadensersatzpauschalen eine detaillierte, monatliche Rechnung mit einer 

elektronisch auswertbaren Aufschlüsselung der jeweiligen (durch Angabe der Vertrags-

nummern und Leitungsbezeichnungen eindeutig identifizierbaren) Einzelfälle - sortiert 

nach Entstörungsdatum - eines jeden Monats (Liste) übermitteln. 

 

Die Liste beinhaltet je Einzelfall folgende Daten: 

- Kundenname, 

- Kundennummer, 

- Vertragsnummer, 

- Carrier-Störungsnummer, 

- Störungsnummer der Telekom, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Entstörungsart: Standardentstörung oder Carrier-Express-Entstörung, 

- Datum und Uhrzeit der Störungsmeldung, 

- Datum und Uhrzeit der Entstörungsmeldung, 

- Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist aus Sicht von KUNDE (hierbei sind 

Einflüsse, die nicht von der Telekom zu vertreten sind, herausgerechnet), 

- Höhe der Schadensersatzpauschale aus Sicht von KUNDE zu jeder einzelnen Teilneh-

meranschlussleitung. 

 

Wenn KUNDE nicht innerhalb der o.g. Frist eine den vorgenannten Anforderungen ent-

sprechende Rechnung übermittelt hat, entfällt der Anspruch von KUNDE auf pauschalier-

ten Schadensersatz. 
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Die Telekom prüft die Forderung anhand der Liste und berechnet die nach ihrer Auffas-

sung berechtigte Höhe des pauschalierten Schadensersatzes. Die Telekom wird die entspre-

chend ergänzte Liste innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Erhalt der Forderung von 

KUNDE an KUNDE zurücksenden. Die Liste enthält für jeden Einzelfall folgenden Da-

tensatz: 

- Information, ob die von KUNDE angegebene Entstörungsfrist stimmt, 

- Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist aus Sicht der Telekom, 

- ggf. Gründe, warum ein von KUNDE gemeldeter Einzelfall nicht berücksichtigt bzw. 

die von KUNDE ermittelte Dauer der Verzögerung aus Sicht der Telekom zu kürzen 

ist, 

- resultierende Schadensersatzpauschalenhöhe. 

 

Die von der Telekom ergänzte Liste enthält darüber hinaus folgende Angaben: 

- Anzahl der richtig berechneten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der geminderten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der zurückgewiesenen Schadensersatzpauschalen. 

 

Den Vertragspartnern bleibt es unbenommen, einen niedrigeren oder einen höheren Scha-

den nachzuweisen. 

 

KUNDE hat die Möglichkeit, eine unentgeltliche Bereitstellungsentstörung zur Behebung 

von Fehlern im Rahmen von Bereitstellungen in Auftrag zu geben. Für solche Bereitstel-

lungsentstörungen wird keine Schadensersatzpauschale wegen verzögerter Entstörung ge-

zahlt. Es gelten hier die Regelungen über die verzögerte Bereitstellung gemäß Anlage 4 – 

Bestellung, Bereitstellung, Kündigung. 

8 Verfahren bei Stornierung 

KUNDE hat die Möglichkeit, einen offenen Entstörungsauftrag während der gesamten Stö-

rungsdauer, d.h. zwischen Störungsmeldung und Entstörungsmeldung, unter Angabe der 

„Entstörungsauftragsnummer Telekom“ und der „externen Störungsnummer“ über die 

oben genannten Schnittstellen oder per Telefax zu stornieren. Bei einem Stornierungsauf-

trag schließt die Telekom die Störungsbearbeitung unverzüglich ab. Im Anschluss erhält 

KUNDE eine Erledigungsmeldung. Die Erledigungsmeldung enthält einen Hinweis über 

die Einstellung der Störungsbearbeitung aufgrund Stornierung des Entstörungsauftrags. 

Einen stornierten Entstörungsauftrag schließt die Telekom als gerechtfertigte Störungsmel-

dung ab. 

 

Eine Stornierung ist unentgeltlich, es sei denn, es ist mehr als eine Anfahrt erfolgt. Im 

letztgenannten Fall stellt die Telekom diese gesondert in Rechnung. 
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Allgemeines 

Die Vertragspartner übermitteln die Daten für die Abwicklung von Störungen über die 

Elektronische Entstörungsschnittstelle (ESS). Die Nutzung der ESS ist in Anlage 5b – Re-

gelungen im Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle 

(ESS) und die Störungsabwicklung ist in Anlage 5c – Standardentstörung und Carrier-Ex-

press-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der Nutzung der elektronischen 

Entstörungsschnittstelle (ESS) beschrieben. 

Für Störungsmeldungen, die der Telekom noch vor Beginn der Nutzung über die bisher ge-

nutzten Entstörungsschnittstellen (Telefax und/oder ESEP) zugegangen sind, werden auch 

über diese Entstörungsschnittstellen von der Telekom bearbeitet. Die Rückmeldungen er-

folgen über diese Entstörungsschnittstellen. 

1 Planungsphase 

Die Telekom ermittelt die zu erwartende Entstörungsmenge für TAL je Entstörungsbezirk 

und Kalendermonat. 

 

Bei der Entstörung werden fünf Entstörungsbezirke unterschieden. Die Zuordnung jedes 

einzelnen Ortsnetzes zu einem dieser Entstörungsbezirke ist der Anhang 6 - Zuordnung der 

Ortsnetze zu entnehmen. Soweit Änderungen der Anzahl der Entstörungsbezirke oder der 

Zuordnung von Ortsnetzen zu Entstörungsbezirken erforderlich werden sollten, kann die 

Telekom diese vornehmen, soweit sie das vier Monate vorher angekündigt hat. 

 

Die von der Telekom geplante Entstörungsmenge wird nicht auf die TAL-Vertragspartner 

aufgeteilt. 

 

Bei der Entstörungsmengenplanung ist für die Saisonalisierung die Entwicklung der letzten 

drei Jahre sowie die hier beschriebene Bestandsplanung und die in Anlage 4 – Bestellung, 

Bereitstellung, Kündigung beschriebene Bereitstellungsplanung relevant. 

 

Die Telekom wird bei der Planung der Entstörungsmengen die oben genannte Bereitstel-

lungsplanung sowie die sich hieraus ergebenden Bestände zu Grunde legen. 

Darüber hinaus wird die Telekom bei der Entstörung Folgendes bewerten und im Vor-

schlag berücksichtigen: 

- Saisonalisierung der Entstörungsmengen auf Grundlage von Erfahrungswerten (z.B. 

Wetter, Menge und Störungsquoten) der letzten drei Jahre, 

- Anzahl der Werktage, Samstage, Feier- und Brückentage, Ferienzeiten sowie die zu 

erwartenden regional unterschiedlichen Witterungseinflüsse, 

- Arbeitsvorräte bei Auftragsbearbeitung KUNDE (das setzt die entsprechende Informa-

tion von KUNDE voraus) und Auftragsbearbeitung der Telekom. 
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Die Telekom wird die für einen bestimmten Kalendermonat für alle TAL-Vertragspartner 

in Summe je Entstörungsbezirk geplante Entstörungsmenge für TAL (im Folgenden Ent-

störungsmenge) im Extranet jeweils am zweiten Mittwoch eines Kalendermonats für den 

zweiten darauffolgenden Kalendermonat veröffentlichen. 

Die Telekom plant auf Grundlage der oben genannten Veröffentlichung die erforderlichen 

Technikerkapazitäten für die jeweiligen Entstörungsmengen je Entstörungsbezirk ein. 

2 Leistungsumfang 

2.1 Entstörung HVt-TAL und KVz-TAL 

Die Entstörung einer HVt-TAL bzw. KVz-TAL erfolgt im Rahmen der bestehenden tech-

nischen und betrieblichen Möglichkeiten, soweit diese Störungen im Zuständigkeitsbereich 

der Telekom liegen. 

 

Bei der Entstörung der überlassenen HVt-TAL erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich der 

Telekom auf die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des Verbindungska-

bels am ÜVt und der Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Der Zuständigkeitsbereich der Telekom bei der Entstörung der HVt-TAL bei Fernkolloka-

tion erstreckt sich auf die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des Fernkol-

lokationskabels bzw. Inhouse-Fernkollokationskabels am HVt und der Anschalteeinrich-

tung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Der Zuständigkeitsbereich der Telekom bei der Entstörung der KVz-TAL erstreckt sich auf 

die Entstörung des Abschnitts zwischen dem Abschluss des KVz-Zuführungskabels im 

KVz und der Anschalteeinrichtung (z.B. 1.TAE) beim Endkunden. 

 

Störungen außerhalb des o.g. Zuständigkeitsbereiches werden nicht von der Telekom beho-

ben. 

 

Wird im Rahmen der Störungsbearbeitung festgestellt, dass die Verantwortlichkeit für die-

se Störung nicht bei der Telekom liegt, hat KUNDE den der Telekom entstandenen Auf-

wand nach Anlage 6 – Preise und Schadensersatzpauschalen in Höhe des Entgelts für un-

gerechtfertigte Störungsmeldungen zu ersetzen. 

Zusätzliche Anfahrten werden nach der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste 

der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ berechnet, sofern KUNDE oder dessen Endkunde 

die Gründe hierfür zu vertreten hat. Als Nachweis hierfür dient der von Endkunde unter-

zeichnete Service- und Montagebericht der Telekom. KUNDE steht es frei, die hierdurch 

begründete Vermutung zu entkräften. 
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Geplante Änderungen oder Abschaltungen im Netz der Telekom, die eine Unterbrechung 

oder eine vorübergehende Beeinträchtigung der von KUNDE genutzten Teilnehmeran-

schlussleitung zur Folge haben, werden nicht als Störung behandelt, wenn sie auch im In-

teresse von KUNDE liegen. Wird von der Telekom eine Änderung oder Abschaltung im 

Netz der Telekom geplant, so wird diese in der Regel fünf Werktage im Voraus mit Lei-

tungsbezeichnung der zuständigen Ansprechstelle von KUNDE gem. Anlage 9 – An-

sprechpartner mitgeteilt. 

2.2 Sonstige Störungen/Überschreitung Dämpfungsrichtwerte 

Soweit KUNDE feststellt, dass der tatsächlich durch KUNDE auf einer TAL festgestellte 

Wert der Signaldämpfung den aus nachfolgender Tabelle abgeleiteten Richtwert um mehr 

als 20 % überschreitet, kann KUNDE eine Störungsmeldung mit dem Hinweis „Über-

schreitung der Dämpfungsrichtwerte“ einstellen. KUNDE wird hierbei auf Anforderung 

entsprechende Mess-Protokolle von kalibrierten Messgeräten zur Verfügung stellen, in 

welchen die verwendeten Messpunkte (z.B. ÜVt-ausgangsseitig; TAE beim Endkunden) 

anzugeben sind. KUNDE hat dabei die Messung zwischen dem KUNDE-seitigen Ab-

schluss der TAL und der Anschalteeinrichtung in den Räumlichkeiten des Endkunden vor-

zunehmen. Die Störungsmeldung wird KUNDE mit den im Template gemäß Anhang 7 – 

Template für Störungsmeldung: Überschreitung Dämpfungsrichtwerte aufgeführten Infor-

mationen ergänzen. Den im Einzelfall zu Grunde zu legenden Richtwert für die Dämpfung 

wird KUNDE anhand der nachfolgenden Tabelle und den KUNDE vorliegenden Leitungs-

längen der konkreten TAL ermitteln. Als Kriterium für einwandfreie Leitungen werden 

folgende Werte in dB je km Leitungslänge festgelegt: 

 

 Mittelwert der Papier- und PE-Kabel-Dämpfungen: Leiterdurchmesser in mm 

*) nur in PE-Ausführung vorhanden 
 

Mess-

frequenz 
0,35 *) 0,4 0,5 *) 0,6 0,8 

Ü-Ver-

fahren 

150kHz 12,5 dB/km 9,5 dB/km 7,0 dB/km 5,6 dB/km 3,9 dB/km 
HDSL, 

SDSL 

300kHz 14,4 dB/km 11,9 dB/km 9,0 dB/km 7,7 dB/km 5,6 dB/km ADSL 

1MHz 24,0 dB/km 21,3 dB/km 16,0 dB/km 14,6 dB/km 11,0 dB/km ADSL2+ 

4MHz 48,0 dB/km 45,2 dB/km 32,5 dB/km 31,8 dB/km 24,9 dB/km 

VDSL2, 

VDSL2-

Vectoring 

10MHz 75,6 dB/km 74,7 dB/km 51,5 dB/km 54,0 dB/km 43,7 dB/km  

Tabelle1: Mittlere Dämpfungswerte je Leiterdurchmesser eines Kabelabschnittes auf einer Kabelstrecke 

*) Da es keine papierisolierten Kabel mit den Leiterdurchmessern 0,35 mm und 0,5 mm gibt, gibt 

es hier keinen gemittelten Wert zwischen Papier- und PE-Kabeln. 

 

Die angegebenen Werte sind nur im Rahmen der Reichweite der jeweiligen Übertragungs-

verfahren gültig. 
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Dämpfungsmessungen jeder Art dürfen nur in dem Frequenzbereich durchgeführt werden, 

der für das auf der konkreten TAL verwendete Übertragungsverfahren relevant ist. Außer 

bei TAL mit VDSL ist der zu messende Frequenzbereich zum Schutz ggf. im gleichen Ka-

bel verlaufender VDSL-Vectoring-Verbindungen auf maximal 2.208 KHz zu beschränken 

und demzufolge ist die Messung mit einer Schwerpunktfrequenz von 1 MHz durchzufüh-

ren. 

Unvollständige Störungsmeldungen wird die Telekom zurückweisen. 

Die Telekom wird bei berechtigten Störungsmeldungen mit dem Hinweis auf „Überschrei-

tung der Dämpfungsrichtwerte“ Maßnahmen durchführen, die die TAL in Abhängigkeit 

ihrer tatsächlichen Leitungslänge und Leiterdurchmesser auf den gemäß obiger Tabelle zu 

erwartenden Dämpfungswert mit einer Toleranz von höchstens 20 % bringen. Die Telekom 

hat keinen Einfluss auf die Endleitung und kann somit nur einen pauschalen Dämpfungs-

zuschlag von 1,5 dB bei 1 MHz berücksichtigen. In Einzelfällen (z.B. Campusnetze) kann 

die tatsächliche Dämnpfung deutlich gegenüber dem pauschalen Dämpfungszuschlag er-

höht sein. 

3 Steuerungsphase Entstörung 

Die Telekom wird bei einer zu gering geplanten Entstörungsmenge in einem Entstörungs-

bezirk Ressourcen innerhalb von zwei Monaten entsprechend der Notwendigkeit und der 

vorhandenen technischen und betrieblichen Möglichkeiten erhöhen. 

 

Sobald die Telekom erkennt, dass die geplante Entstörungsmenge nicht ausreicht, wird die 

Telekom KUNDE über die geplante Erhöhung der Ressourcen via Extranet informieren. 

 

Bei höherer Gewalt wird die Telekom eigenverantwortlich eine bedarfsgerechte Verschie-

bung zwischen Bereitstellungsmenge und Entstörungsmenge vornehmen. Diese Verschie-

bung erfolgt in gleichem Maße wie im Retailbereich der Telekom und damit diskriminie-

rungsfrei. 

 

Die Telekom wird einen Kreis von zehn Carriervertretern, die von den Branchenverbänden 

BREKO, Vatm und BUGLAS für eine Dauer von zwei Jahren benannt werden („Planungs-

konferenz“), einmal je Quartal zu einem Informationsaustausch einladen. Hierbei werden 

die Telekom und die benannten Vertreter den Erfolg des Verfahrens bewerten und ggf. 

Maßnahmen besprechen. 
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4 Standardentstörung 

4.1 Entstörungsfrist 

Bei Störungsmeldungen, die werktags (montags 0:00 Uhr bis freitags 20:00 Uhr) eingehen, 

beseitigt die Telekom die Störung im Rahmen der bestehenden technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten innerhalb von 24 Stunden (Entstörungsfrist) nach Eingang der Stö-

rungsmeldung von KUNDE. Diese Entstörungsfrist kann nur eingehalten werden, wenn 

ausreichend Leitungen zur Ersatzschaltung zur Verfügung stehen. Bei Störungsmeldungen, 

die freitags nach 20:00 Uhr, samstags, sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen eingehen, 

beginnt die Entstörungsfrist am folgenden Werktag um 0:00 Uhr. Fällt das Ende der Ent-

störungsfrist auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Entstörungsfrist ausgesetzt und 

am folgenden Werktag fortgesetzt. 

 

Die Berechnung der Störungsdauer ist in Anlage 5c - Standardentstörung und Carrier-Ex-

press-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der Nutzung der elektronischen 

Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.1 „Geschäftsfall Entstörungsauftrag“ geregelt. 

4.2 Verfahren bei Störungen 

KUNDE meldet Entstörungsaufträge über die ESS gemäß Anlage 5c - Standardentstörung 

und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der Nutzung der 

elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.1 „Geschäftsfall Entstörungsauf-

trag“. 

 

Kann der Fehler von KUNDE im Rahmen der durchgeführten Vorprüfung nicht entspre-

chend eingegrenzt werden, soll KUNDE geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS) 

ergreifen, um den Endkunden zu informieren, dass für die Entstörung der Teilneh-

meranschlussleitung der Besuch eines Servicetechnikers der Telekom notwendig sein kann 

und in diesem Fall seine Anwesenheit zur Auftragserledigung in dem nachfolgend be-

schriebenen Entstörungszeitraum erforderlich ist. Die Endkundeninformation kann entfal-

len, wenn KUNDE mit Hilfe seines technischen Equipments festgestellt hat, dass es sich 

um eine Bestandsstörung mit dem Fehlerbild „kurze Unterbrechung“ handelt, da in diesen 

Fällen kein Endkundentermin erforderlich ist.  

 

Vor einer Störungsmeldung bei der Telekom hat KUNDE seinen Zuständigkeitsbereich im 

Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten überprüft und dort keine Störung 

festgestellt. Im Rahmen dieser Vorprüfung prüft KUNDE auch, ob die Störung im Bereich 

von Haupt- oder Übergabeverteiler liegt. Falls ja muss KUNDE der Telekom in diesem 

Fall keinen Endkundentermin mitteilen. 
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Kann der Fehler von KUNDE im Rahmen der durchgeführten Vorprüfung nicht entspre-

chend eingegrenzt werden, ergreift KUNDE geeignete Maßnahmen (z.B. Info-Call, SMS), 

um den Endkunden entsprechend zu informieren, dass für die Entstörung der Teilnehmer-

anschlussleitung der Besuch eines Servicetechnikers der Telekom notwendig sein kann und 

in diesem Fall seine Anwesenheit zur Auftragserledigung in dem nachfolgend beschriebe-

nen Entstörungszeitraum erforderlich ist. 

 

Im Anschluss an eine Entstörung der Teilnehmeranschlussleitung wird die Telekom 

KUNDE außerdem für den Fall, dass KUNDE ab dem 01.01.2020 eine entsprechende Zu-

satzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenlesbaren Nachweis der durchgeführten 

Arbeiten als Service- und Montagenachweis im pdf-Format gem. Anhang 5 – Service- und 

Montagenachweis per E-Mail zur Verfügung stellen. 

 

Sofern die Störung und alle ggf. zugehörigen Reklamationen nach Anlage 5c – Standard-

entstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der 

Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.2 abgeschlossen sind, 

übermittelt die Telekom alle Entgeltmeldungen für diese Störungsmeldung und diesbezüg-

liche Reklamationen an KUNDE. 

5 Carrier-Express-Entstörung 

5.1 Leistungsumfang 

Anstelle der Standardentstörung nach Punkt 4 dieser Anlage bietet die Telekom im Rah-

men der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten die Carrier-Express-

Entstörung jeweils als Einzelauftrag pro Störung in den folgenden Varianten an: 

- Carrier-Express-Entstörung "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung" und 

- Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer". 

 

Die zu bearbeitende Störung kann in der fehlerhaft erfolgten Bereitstellung des Zugangs 

zur Teilnehmeranschlussleitung liegen (sog. Bereitstellungsentstörung) oder sich auch auf 

einen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung beziehen, die bereits in Betrieb war. 

5.2 Carrier-Express-Entstörung "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung" 

Die Carrier-Express-Entstörung wird für die in Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kün-

digung, Punkt 4.1 genannten Produktvarianten angeboten. 
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Die Behebung eines Fehlers bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschluss-

leitung im Rahmen der Carrier-Express-Entstörung als unentgeltliche Bereitstellungsent-

störung setzt voraus, dass die Störungsmeldung innerhalb von sechs Stunden (bzw. drei 

Stunden bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung am Samstag) 

nach Ende des jeweiligen Bereitstellungszeitfensters bei der Telekom über die ESS ein-

geht. Sofern KUNDE die Bereitstellungsentstörung für eine Bereitstellung wünscht, die für 

das Standardzeitfenster Mo - Fr 12:00 Uhr - 16:00 Uhr beauftragt war und nicht fehlerfrei 

von der Telekom vorgenommen wurde, erbringt die Telekom die Bereitstellungsentstörung 

nur dann unverzüglich innerhalb von sechs Stunden nach Eingang des Bereitstellungsent-

störungsauftrages, wenn KUNDE „unverzüglich“ in diesem Auftrag vermerkt. In allen an-

deren Fällen beginnt die Bereitstellungsentstörungsfrist am Folgetag um 8:00 Uhr. 

 

Carrier-Express-Entstörungsaufträge, die erst später als sechs Stunden (bzw. drei Stunden 

bei der Bereitstellung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung am Samstag) nach En-

de des jeweiligen Bereitstellungszeitfensters in Auftrag gegeben werden, werden nicht als 

unentgeltliche Bereitstellungsentstörung bearbeitet. Für sie wird automatisch eine entgelt-

pflichtige Carrier-Express-Entstörung durchgeführt. Es bleibt KUNDE unbenommen, nach 

Ablauf von sechs Stunden (bzw. drei Stunden am Samstag) nach Ende des jeweiligen Be-

reitstellungszeitfensters anstelle der dann kostenpflichtigen Carrier-Express-Entstörung 

eine unentgeltliche Standardentstörung gemäß Punkt 4 dieser Anlage in Auftrag zu geben. 

 

Für die Carrier-Express-Entstörung „Zugang zurTeilnehmeranschlussleitung“ werden je 

Störungsfall pro Teilnehmeranschlussleitung die jeweils gültigen Entgelte nach der im Ex-

tranet der Telekom eingestellten „Preisliste der genehmigten Entgelte für die Carrier-Ex-

press-Entstörung“ in Rechnung gestellt. 

5.3 Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer" 

Die Carrier-Express-Entstörung "Portierung der Rufnummer", die in der ordnungsgemäßen 

Bereitstellung der Rufnummernportierung besteht, setzt voraus, dass die Störungsmeldung 

innerhalb von sechs Stunden nach der Bereitstellung für die Rufnummernportierung bei 

der Telekom über die ESS eingeht. Störungen bei der Portierung der Rufnummer, die erst 

später als sechs Stunden nach der Bereitstellung gemeldet werden, werden nicht im Rah-

men der Carrier-Express-Entstörung behoben. 

 

Die Carrier-Express-Entstörung „Portierung der Rufnummer“ erfolgt unentgeltlich, es sei 

denn, die Verantwortlichkeit für den Fehler bei der Rufnummernportierung liegt nicht bei 

der Telekom. 

 

Letzterenfalls hat KUNDE den der Telekom durch die Fehlersuche entstandenen Aufwand 

in Höhe des Entgelts nach Anlage 6 – Preise und Schadensersatzpauschalen für ungerecht-

fertigte Störungsmeldungen pro Störungsmeldung zu ersetzen. 
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5.4 Entstörungsfrist 

Die Telekom beseitigt die Störung innerhalb von sechs Stunden nach Eingang der Stö-

rungsmeldung (Entstörungsfrist). 

Die Berechnung der Störungsdauer ist in Anlage 5c - Standardentstörung und Carrier-Ex-

press-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der Nutzung der elektronischen 

Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.1 geregelt. 

5.5 Servicebereitschaft 

Die Servicebereitschaft der Telekom besteht täglich von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 

5.6 Verfahren bei Störungen 

5.6.1 Störungsmeldung 

Die Carrier-Express-Entstörung kann sowohl jeweils getrennt für den Zugang zur Teilneh-

meranschlussleitung und für die Portierung der Rufnummer als auch für beide gemeinsam 

über die ESS in Auftrag gegeben werden. 

 

Für Meldungen von Bereitstellungsstörungen muss KUNDE in der Störungsmeldung unter 

„Bemerkung zur Störung“ folgende Einträge machen: 

- "Bereitstellungsstörung", 

- "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung" und/oder "Portierung", 

- ggf. „unverzüglich“, 

- den von der Telekom bestätigten Bereitstellungstermin sowie 

- die von der Telekom bestätigte Schaltangabe. 

5.6.2 Reaktionszeit 

Die Telekom teilt auf Wunsch von KUNDE innerhalb einer Stunde ab Eingang der Stö-

rungsmeldung (Reaktionszeit) ein erstes Zwischenergebnis mit. Die Reaktion kann auch 

durch den vor Ort tätigen Servicetechniker der Telekom bei KUNDE erfolgen. 

5.6.3 Zwischenmeldung 

Die Telekom informiert auf Wunsch von KUNDE alle zwei Stunden nach Ablauf der Re-

aktionszeit über den Status des Bearbeitungsstandes, die bereits ergriffenen Arbeitsschritte, 

den Ausblick auf weitere Maßnahmen (z.B. Behebung von Kabelstörungen) sowie ggf. be-

sondere Verzögerungsgründe, die eine fristgerechte Entstörung verhindern. Die Zwischen-

meldung wird automatisch erstellt. 
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5.6.4 Rückmeldung 

Die Telekom teilt KUNDE die erfolgreiche Beseitigung der Störung unverzüglich durch 

eine Erledigungsmeldung (ERLM) mit. 

 

Die Entstörung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die 

Teilnehmeranschlussleitung mittels Anschalteeinrichtung abgeschlossen und zwischen An-

schalteeinrichtung und Übergabepunkt durchgeschaltet ist sowie die im TAL-Vertrag ver-

einbarten technischen Parameter gemäß Anlage 2 – Leistungsbeschreibung der Produktva-

rianten: Entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und Anlage 3 – Leistungs-

beschreibung der Produktvarianten: Gebündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 

eingehalten werden. 

Die Entstörung der Rufnummernportierung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die zu portierende 

Rufnummer auf den zugehörigen Netzübergabepunkt des aufnehmenden Netzbetreibers 

geroutet wird. 

Die Telekom wird Verzögerungen über den TAM-Prozess gemäß Anlage 4 – Bestellung, 

Bereitstellung, Kündigung, Punkt 5.4 analog des Bereitstellungsprozesses mit Hilfe von 

Meldungscodes übermitteln. 

 

Sofern KUNDE der Auffassung ist, dass die Störung fort- oder wiederbesteht, kann 

KUNDE zu dieser Störung innerhalb der Reklamationsfrist eine Reklamation gemäß Anla-

ge 5c - Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschluss-

leitung mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.2 ein-

stellen. 

 

Im Anschluss an eine Entstörung der Teilnehmeranschlussleitung wird die Telekom 

KUNDE außerdem für den Fall, dass KUNDE ab dem 01.01.2020 eine entsprechende Zu-

satzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenlesbaren Nachweis der durchgeführten 

Arbeiten als Service- und Montagenachweis im pdf-Format gem. Anhang 5 – Service- und 

Montagenachweis per E-Mail zur Verfügung stellen. 

 

Sofern die Störung und alle ggf. zugehörigen Reklamationen nach Anlage 5c – Standard-

entstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der 

Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.2 abgeschlossen sind, 

übermittelt die Telekom alle Entgeltmeldungen für diese Störungsmeldung und diesbezüg-

liche Reklamationen an KUNDE. 

6 Nachschauphase 

Die Telekom wird kennzahlenbasiert monatlich folgenden Plan-/Ist-Vergleich zu den Ge-

samtentstörungsmengen bundesweit über alle TAL-Vertragspartner veröffentlichen. 
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Folgende Kennzahlen des Vormonats sind hierbei vorgesehen: 

- geplante Mengen an Störungsmeldungen im Betrachtungszeitraum (Monat x) 

- tatsächliche Ist-Mengen der abgearbeiteten Störungsmeldungen im Betrachtungszeit-

raum (Monat x) 

 

Falls sich Änderungen in offenen Arbeitsvorräten (Mengen an offenen Störungsmeldun-

gen, die in den Folgemonat mitgenommen werden) ergeben, werden diese berücksichtigt. 

7 Verzögerte Entstörung 

Für jede Teilnehmeranschlussleitung der Produktvarianten CuDA 2Dr und CuDA 2Dr 

hochbitratig, für die KUNDE über die ESS eine Störungsmeldung abgegeben hat, zahlt die 

Telekom auf Forderung von KUNDE einen pauschalierten Schadensersatz für diejenigen 

Entstörungen von Teilnehmeranschlussleitungen der Produktvarianten CuDA 2Dr und 

CuDA 2Dr hochbitratig, die die Entstörungsfrist überschritten haben. 

 

Die Pflicht zur Zahlung des pauschalen Schadensersatzes entfällt, wenn die Verzögerung 

der Entstörung nicht durch die Telekom zu vertreten hat. 

 

Die Höhe des pauschalierten Schadensersatzes ergibt sich aus Anlage 6 – Preise und Scha-

densersatzpauschalen, Punkt 5. 

 

KUNDE wird die Forderung innerhalb von sechs Monaten nach der erfolgten Entstörung 

geltend machen. Hierzu wird KUNDE der Telekom an das in Anlage 9 – Ansprechpartner 

genannte Eingangstor unter Verwendung des Eingabeformates gem. Anhang 4 –Eingabe-

format für Schadensersatzpauschalen eine detaillierte, monatliche Rechnung mit einer 

elektronisch auswertbaren Aufschlüsselung der jeweiligen (durch Angabe der Vertrags-

nummern und Leitungsbezeichnungen eindeutig identifizierbaren) Einzelfälle - sortiert 

nach Entstörungsdatum - eines jeden Monats (Liste) übermitteln. 

 

Die Liste beinhaltet je Einzelfall folgende Daten: 

- Kundenname, 

- Kundennummer, 

- Vertragsnummer, 

- Carrier-Störungsnummer, 

- Störungsnummer der Telekom, 

- Leitungsbezeichnung, 

- Entstörungsart: Standardentstörung oder Carrier-Express-Entstörung, 

- Datum und Uhrzeit der Störungsmeldung, 

- Datum und Uhrzeit der Entstörungsmeldung (aus dem Feld „FehlerBeseitigtAm“ in 

der Erledigungsmeldung, 
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- Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist aus Sicht von KUNDE (hierbei sind 

Einflüsse, die nicht von der Telekom zu vertreten sind, herausgerechnet), 

- Höhe der Schadensersatzpauschale aus Sicht von KUNDE zu jeder einzelnen Teil-

nehmeranschlussleitung. 

 

Wenn KUNDE nicht innerhalb der oben genannten Frist eine den vorgenannten Anforde-

rungen entsprechende Rechnung übermittelt hat, entfällt der Anspruch von KUNDE auf 

pauschalierten Schadensersatz. 

 

Die Telekom prüft die Forderung anhand der Liste und berechnet die nach ihrer Auffas-

sung berechtigte Höhe des pauschalierten Schadensersatzes. Die Telekom wird die entspre-

chend ergänzte Liste innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab Erhalt der Forderung von 

KUNDE an KUNDE zurücksenden. Die Liste enthält für jeden Einzelfall folgenden Da-

tensatz: 

- Information, ob die von KUNDE angegebene Entstörungsfrist stimmt, 

- Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist aus Sicht der Telekom, 

- ggf. Gründe, warum ein von KUNDE gemeldeter Einzelfall nicht berücksichtigt bzw. 

die von KUNDE ermittelte Dauer der Verzögerung aus Sicht der Telekom zu kürzen 

ist, 

- resultierende Schadensersatzpauschalenhöhe. 

 

Die von der Telekom ergänzte Liste enthält darüber hinaus folgende Angaben: 

- Anzahl der richtig berechneten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der geminderten Schadensersatzpauschalen, 

- Anzahl der zurückgewiesenen Schadensersatzpauschalen. 

 

Den Vertragspartnern bleibt es unbenommen, einen niedrigeren oder einen höheren Scha-

den nachzuweisen. 

 

KUNDE hat über die Carrier-Express-Entstörung die Möglichkeit, eine unentgeltliche Be-

reitstellungsentstörung zur Behebung von Fehlern im Rahmen von Bereitstellungen in Auf-

trag zu geben. Für solche Bereitstellungsentstörungen wird keine Schadensersatzpauschale 

wegen verzögerter Entstörung gezahlt. Es gelten hier die Regelungen über die verzögerte 

Bereitstellung gemäß Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kündigung. 

8 Verfahren bei Stornierung 

KUNDE hat die Möglichkeit, über die Aktion „Stornierung“ gemäß Anlage 5c – Standard-

entstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der 

Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.4 einen offenen Entstö-

rungsauftrag über die ESS zu stornieren. 
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9 Verfahren bei Reklamation 

KUNDE kann über die ESS mit dem Geschäftsfall „Reklamation“ einen bereits abge-

schlossenen Entstörungsauftrag reklamieren. Hierzu verfährt KUNDE gemäß Anlage 5c – 

Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung 

mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.2. 

10 Störungsübersicht 

KUNDE hat die Möglichkeit, mit dem Geschäftsfall „Störungsübersicht“ gemäß Anlage 5c 

- Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung 

mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 2.3 über die Dia-

log Schnittstelle den aktuellen Status seiner offenen Entstörungsaufträge einzusehen. 

11 Meldungstypen 

Meldungstypen sind Systemmeldungen, mit deren Hilfe sich die beiden Vertragspartner 

(KUNDE und die Telekom) zum Status des Auftrags austauschen. Die Meldungstypen sind 

in Anlage 5c - Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeran-

schlussleitung mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS), Punkt 3 

beschrieben. 
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1 Allgemeine Hinweise 

1.1 Die Telekom stellt für die Abgabe von Entstörungsaufträgen (Störungsmeldungen) 

für die Standardentstörung und die Carrier-Express-Entstörung folgende Entstö-

rungsschnittstellen zur Verfügung 

- Web Services Entstörungsschnittstelle (Maschine zu Maschine) 

- Dialog Schnittstelle (Internet Portal zur Eingabe von Einzelentstörungsaufträ-

gen) 

 

Meldet KUNDE Entstörungsaufträge über die Dialog Schnittstelle, erhält KUNDE 

neben den Rückmeldungen über die Dialog Schnittstelle parallel eine E-Mail mit 

denselben Inhalten von der Telekom. 

 

1.2 Über die Entstörungsschnittstelle (ESS) kann KUNDE die Geschäftsfälle und Akti-

onen für die Teilnehmeranschlussleitung abwickeln und durchführen. Die jeweili-

gen Geschäftsfälle und Aktionen werden in Anlage 5c - Standardentstörung und 

Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung mit der Nutzung 

der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS) näher erläutert. 

 

1.3 Die Regelungen zur Entstörung werden in Anlage 5a -Entstörung und in Anlage 5c 

– Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeran-

schlussleitung mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstelle (ESS) 

näher erklärt. 

2 Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten von KUNDE 

2.1 Aufnahme der Nutzung der Entstörungsschnittstellen 

KUNDE hat bis zum Beginn der Nutzung der Entstörungsschnittstellen folgende Maßnah-

men zu ergreifen: 

- KUNDE programmiert seine Schnittstelle gemäß der technischen Schnittstellenbe-

schreibung auf eigene Kosten und schafft die notwendigen technischen Voraussetzun-

gen für die Abwicklung der Geschäftsprozesse in seinem Verantwortungsbereich, 

wenn er die Entstörungsschnittstelle (Maschine zu Maschine) nutzen will. 

- KUNDE führt als Voraussetzung für die Freischaltung an der Schnittstelle der 

Telekom einen Konformitätstest mit der Telekom durch, den die Telekom KUNDE bei 

Erfolg durch ein positives Zertifikat bestätigt. KUNDE führt den Konformitätstest auf 

eigene Kosten durch. 
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2.2 Pflege der Schnittstelle 

KUNDE wird, wenn KUNDE die Web Services Entstörungsschnittstelle (Maschine zu 

Maschine) nutzt 

- seine elektronische Schnittstelle im funktionsfähigen Zustand halten, 

- im Anschluss an eine Anpassung seiner Schnittstelle an eine neue Major Release-Ver-

sion für die weitere Freischaltung an der Schnittstelle der Telekom einen erneuten 

Konformitätstest auf eigene Kosten durchführen. Soweit den Vertragspartnern durch 

die Vornahme des Tests Aufwände entstehen, tragen die Vertragspartner die damit 

verbundenen Kosten jeweils selbst. 

 

Liegt der Telekom für KUNDE zum Umsetzungstermin (Gültigkeitsdatum) einer neuen 

Major Release-Version bzw. zum von KUNDE angezeigten Datum der geplanten Nutzung 

der neuen Major Release-Version keine Zertifizierung dafür vor, sperrt die Telekom den 

Zugang zur Entstörungsschnittstelle vorübergehend und schaltet ihn erst nach erfolgreicher 

Absolvierung des Konformitätstests wieder frei. Während der Sperrung des Zugangs gelten 

die Regelungen wie bei einem Ausfall der Entstörungsschnittstelle. 

2.3 Zugangskennungen 

KUNDE wird 

- sämtliche Zugangskennungen (insbesondere Kunden-Nr./Administratoren-Kennung/ 

Unterkennungen) als streng vertrauliche Informationen gemäß den zwischen den Ver-

tragspartnern gültigen Vertraulichkeitsvereinbarungen behandeln, 

- sicherstellen, dass eine Nutzung der Zugangskennungen nur durch von KUNDE zur 

Nutzung befugte Personen (z.B. Mitarbeiter von KUNDE, bevollmächtigte Vertriebs-

partner, Vertreter sowie deren Mitarbeiter) und ausschließlich im engen geschäftlichen 

Bereich von KUNDE erfolgt und geeignete Maßnahmen ergreifen, um einen Zugriff 

durch unbefugte Dritte, insbesondere einen Missbrauch der Kennungen, zu verhindern 

und 

- wenn die Vermutung besteht, dass unbefugte Dritte von den Zugangskennungen 

Kenntnis erlangt haben, sowie bei Verlust oder Abhandenkommen der Zugangsken-

nungen und bei Verdacht des Missbrauchs unverzüglich die Ergreifung erforderlicher 

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Neuvergabe der Kennungen oder Sperrung seiner 

Schnittstellenzugänge) bei sich wie auch bei der Telekom veranlassen. 
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2.4 Stellvertretung 

Bei dem Geschäftsfall „Entstörungsauftrag“ kann ein Entstörungsauftrag auch durch einen 

Stellvertreter im Namen von KUNDE erteilt werden. Hierfür muss der Stellvertreter die 

beim Geschäftsfall „Entstörungsauftrag“ automatisch generierte Entstörungsauftragsnum-

mer im jeweiligen Geschäftsfall / Aktion angeben. 

Wünscht KUNDE, dass Willenserklärungen über die Schnittstellenzugänge der Stellvertre-

ter von KUNDE übermittelt und empfangen werden, wird KUNDE 

- die dem Stellvertreter für die Übermittlung und Entgegennahme von Willenserklärun-

gen erteilte Vollmacht mindestens zwei Wochen vor Beginn der Nutzung der Schnitt-

stellen des Stellvertreters schriftlich gegenüber der Telekom nachweisen; den Umfang 

der Vollmacht hat KUNDE auf alle von KUNDE für die Schnittstellennutzung ausge-

wählten Geschäftsfälle zu erstrecken; 

- sicherstellen, dass der Schnittstellenzugang des Stellvertreters von der Telekom zertifi-

ziert wurde; 

- sicherstellen, dass der Stellvertreter das Handeln im Namen und mit Wirkung für 

KUNDE durch Angabe der Kundenummer und der Leistungsnummer von KUNDE im 

Einzelfall offenlegt. 

 

Die Kommunikation in der Auftragsphase (Meldungen) erfolgt ausschließlich mit dem 

Stellvertreter. KUNDE erhält anschließend Informationen über die Faktura. 

2.5 Sicherungspflichten 

KUNDE obliegt es 

- die über die Schnittstellen von KUNDE oder vom Stellvertreter versandten Daten vor 

Versendung vor Datenverlust zu schützen und etwa durch Sicherungskopien und sons-

tige Archivierung zu sichern, 

- die dem Zugriff von KUNDE unterliegenden Schnittstellen gegen unbefugte Kennt-

nisnahme, Speicherung, Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe oder 

Angriffe, gleich welcher Art, durch eigene Mitarbeiter oder sonstige Dritte zu schüt-

zen. Hierzu ergreift KUNDE die nach dem neuesten Stand bewährter Technik geeig-

neten, erforderlichen und verhältnismäßigen Maßnahmen in erforderlichem Umfang, 

insbesondere zum Schutz gegen Viren und sonstige schadhafte Programme oder Pro-

grammroutinen, außerdem sonstige Maßnahmen zum Schutz KUNDE-eigener Ein-

richtungen, insbesondere zum Schutz gegen Einbruch. Bei Verwendung von nicht dem 

Zugriff von KUNDE unterliegenden Schnittstellen und Systemen hat KUNDE den 

Vertragspartnern entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung 

regelmäßig zu überwachen. 
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3 Mindestlaufzeit der Major Release-Versionen: Information über Veröffentli-

chung aktualisierter Schnittstellendokumente 

3.1 Aufbau, technische Parameter und Funktionsweise der Web Services Entstörungs-

schnittstelle sind in der „Technischen Schnittstellenbeschreibung“ dargestellt. 

 

Die „Technische Schnittstellenbeschreibung der Web Services Entstörungsschnitt-

stelle“ sowie die Meldungscodetabelle sind im Extranet unter 

www.telekom.de/wholesale abrufbar. 

 

Die Voraussetzungen der Nutzung sowie die Anwendungsmöglichkeiten der Ober-

fläche der Dialog Schnittstelle ist im Anwenderhandbuch im Extranet unter 

www.telekom.de/wholesale abrufbar. 

 

Die vorgenannten Dokumente lassen die vertraglich vereinbarten Rechte und 

Pflichten der Vertragspartner unberührt und sind daher nicht Bestandteil des Vertra-

ges. 

 

3.2 Um für KUNDE den Aufwand zu begrenzen, der mit der Implementierung einer 

neuen Version der Schnittstellenbeschreibung einhergeht, wird die Telekom eine 

Major Release-Version (erfordert Umprogrammierungen bei KUNDE) der Entstö-

rungsschnittstelle frühestens nach Ablauf von drei Jahren ab dem von der Telekom 

für diese Version festgelegten Gültigkeitsdatum (= Freigabedatum) außer Betrieb 

nehmen, wobei sie KUNDE dies mit einer Vorlauffrist von mindestens einem Jahr 

ankündigen wird. 

 

3.3 Die Telekom wird KUNDE über eine neue Version der Entstörungsschnittstelle in-

formieren, indem sie KUNDE die neue Schnittstellenbeschreibung und diesbezügli-

che Erläuterungen sechs Monate vor dem geplanten Gültigkeitsdatum in Textform 

zur Verfügung stellt. 

Diese Frist gilt nicht, wenn die Telekom Änderungen an ihrer Schnittstelle auf 

Grund von Vorgaben der BNetzA, von Gesetzesentwicklungen oder sonstigen Än-

derungen von Rechtsvorschriften oder von Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidun-

gen, die Auswirkungen auf die Schnittstelle der Telekom haben, in einer geringeren 

Frist als sechs Monate umzusetzen hat. In diesem Fall ist KUNDE berechtigt, für 

eine Übergangsfrist bis zu sechs Monate nach Ankündigung durch die Telekom das 

Fallback-Verfahren zur Meldung von Entstörungsaufträgen zu nutzen. 

 

Die Telekom wird KUNDE über bevorstehende Änderungen an bestehenden Mel-

dungscodes bzw. der Fragenkataloge mit einem Vorlauf von drei Monaten, über die 

Neueinführung von Meldungscodes mit einem Vorlauf von vier Wochen schriftlich 

informieren. Die entsprechende neue Fassung der Meldungscodetabelle bzw. der 

Fragenkataloge wird in der Regel mindestens zwei Wochen vor ihrem Wirksam-

werden im Extranet abrufbar sein. 

http://www.telekom.de/wholesale
http://www.telekom.de/wholesale
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4 Verfügbarkeit 

Die Schnittstelle ist im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten von 

00:00 Uhr bis 24:00 Uhr verfügbar. 

 

Die über ein Jahr gemittelte Verfügbarkeit innerhalb der oben genannten aktiven Zeit der 

Schnittstelle beträgt mindestens 99 %. Im Rahmen dessen ist ein Auftragseingang (auch 

Auskünfte und Reklamationen) von mindestens 200 Eingängen pro Minute in der Spitze 

über alle Kunden der Schnittstelle, aber nicht mehr als 50.000 Aufträge am Tag möglich. 

5 Wartungsfenster 

Vorhersehbare Wartungsarbeiten finden an Wochenenden statt, es sei denn, dies ist aus 

zwingenden technischen Gründen nicht möglich. Als Vorabinformation erhält KUNDE 

eine Übersicht über die geplanten Wartungsfenster pro Jahr per E-Mail. Darüber hinaus in-

formiert die Telekom per E-Mail KUNDE über ein Wartungsfenster mit einem Vorlauf 

von mindestens einer Kalenderwoche. Bei den üblichen geplanten Wartungsarbeiten z.B. 

in Verbindung mit einem Release, beträgt die Vorlaufzeit für die Information von KUNDE 

zwei Kalenderwochen. Hierfür teilt KUNDE der Telekom eine E-Mail-Adresse mit. 

 

Während eines Wartungsfensters ist eine Kommunikation über die ESS nicht möglich. 

 

Während eines Wartungsfensters versendet die Telekom keine Meldungen zu offenen Ent-

störungsaufträgen an KUNDE über die ESS. Diese Rückmeldungen gehen KUNDE nach 

Ablauf des Wartungsfensters zu. 

 

Sofern KUNDE während eines Wartungsfensters eine Störung melden will, steht KUNDE 

hierzu das Telefax- bzw. E-Mail-Verfahren mit den im Extranet eingestellten Vordrucken 

bzw. Informationen zur Verfügung. Für Rückmeldungen zu diesen Entstörungsaufträgen 

nutzt die Telekom dann ebenfalls das Telefax- bzw. E-Mail-Verfahren (gemäß Anlage 5c - 

Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeranschlussleitung 

mit der Nutzung der elektronische Entstörschnittstelle (ESS)). 

 

Offene Entstörungsaufträge, die KUNDE vor Beginn des Wartungsfensters über die ESS 

an die Telekom übermittelt hat, beantwortet die Telekom nach Beendigung des Wartungs-

fensters über die ESS. Diesbezügliche Telefax- bzw. E-Mail-Rückmeldungen während des 

Wartungsfensters sind ausgeschlossen. 

 

Ein kurzes Wartungsfenster ist ein Wartungsfenster innerhalb einer Woche, welches nachts 

oder in den frühen Morgenstunden liegt und in der Regel nicht mehr als zwei Stunden dau-

ert. 
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Zur Sicherstellung des Kommunikationsweges während des vorhersehbaren Wartungsfens-

ters können Carrier-Express-Entstörungen zehn Stunden vor dem angekündigten War-

tungsfenster im Telefax- bzw. E-Mail-Verfahren an die Telekom übermittelt werden. Au-

ßerdem können Entstörungsaufträge mit einem Endkundenzeitfenster im Zeitfenster des 

Wartungsfensters ebenfalls schon vor dem angekündigten langen Wochenende-Wartungs-

fenster im Telefax- bzw. E-Mail-Verfahren eingestellt werden. 

 

Bei den kurzen Wartungszeitfenstern ist die Übermittlung der Entstörungsaufträge mit ei-

nem Endkundenzeitfenster im Zeitfenster des Wartungsfensters im Telefax- bzw. E-Mail-

Verfahren nicht möglich. 

 

Die Zeiten der Wartungsfenster fließen nicht in die Berechnung der Verfügbarkeit ein. Die 

Telekom wird den Umfang der Wartungsfenster auf ein notwendiges Minimum reduzieren. 

6 Störung/Ausfall der Entstörungsschnittstelle 

Kommt es zu einem Ausfall der zwischen den Vertragspartnern genutzten Entstörungs-

schnittstelle, erfolgt die Abwicklung von Störungsmeldungen gemäß den Regelungen in 

Anlage 5c - Standardentstörung und Carrier-Express-Entstörung für die Teilnehmeran-

schlussleitung mit der Nutzung der elektronische Entstörschnittstelle (ESS), Punkt 4. 
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1 Allgemeines 

Mit der Nutzung der elektronischen Schnittstelle ESS kann KUNDE die Telefax- bzw. 

E-Mail-Entstörungsschnittstelle nur im Falle der in dieser Anlage in Punkt 4 erwähnten 

Ausnahmen in Anspruch nehmen. 

 

KUNDE übermittelt Entstörungsaufträge an die Telekom über folgende Entstörungs-

schnittstellen: 

- Web Services Entstörungsschnittstelle (ESS, Maschine zu Maschine) 

oder 

- Dialog Schnittstelle (Internet Portal zur Eingabe von Einzelentstörungsaufträgen). 

 

Die Vertragspartner bestimmen außervertraglich, welche Schnittstelle konkret genutzt wer-

den soll. 

 

Aufbau, technische Parameter und Funktionsweise der ESS sowie Umfang und Inhalt des 

Konformitätstests sind in der „Technischen Schnittstellenbeschreibung“ sowie in sonstigen 

erforderlichen Beschreibungen dargestellt. 

Die jeweils aktuelle „Technische Schnittstellenbeschreibung der Web Services Entstö-

rungsschnittstelle“ sowie weitere erforderliche Beschreibungen sind im Extranet unter 

www.telekom.de/wholesale abrufbar. 

 

Die Dialog Schnittstelle (Internet Portal zur Eingabe von Einzelentstörungsaufträgen) wird 

die Telekom für KUNDE nach Vereinbarung freischalten. 

 

Die ESS bietet KUNDEfolgende Geschäftsfälle und Aktionen: 

 

Geschäftsfälle: 

- Entstörungsauftrag 

- Reklamation 

- Störungsübersicht 

 

Aktionen: 

- Antwort Terminanforderung 

- Stornierung 

2 Geschäftsfälle und Aktionen 

Die Geschäftsfälle und Aktionen gelten sowohl für die Standardentstörung wie auch für die 

Carrier-Express-Entstörung. 

http://www.telekom.de/wholesale
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Ein Geschäftsfall bezeichnet einen Auftragstyp. 

Beispiel: Entstörung oder Reklamation sind jeweils Geschäftsfälle. 

 

Eine Aktion ist eine Reaktion auf einen Geschäftsfall bzw. eine Meldung, die KUNDE für 

einen bestehenden Entstörungsauftrag durchführen kann. 

Beispiel: Eine Aktion kann z.B. auf eine Terminanforderung (TAM) der Telekom erfolgen, 

um einen Termin beim Endkunden mitzuteilen. Eine weitere Aktion kann z.B. die Stornie-

rung eines noch nicht abgeschlossenen Entstörungsauftrages sein. 

2.1 Geschäftsfall Entstörungsauftrag 

Über den Geschäftsfall „Entstörungsauftrag“ kann KUNDE einen Entstörungsauftrag unter 

folgenden Voraussetzungen an die Telekom stellen: 

- es darf kein offener Entstörungsauftrag zur angegebenen Vertragsnummer vorhanden 

sein 

und 

- für die Teilnehmeranschlussleitung existiert ein Bestand in WITA. Das ist der Fall, 

wenn die Bereitstellung tatsächlich bereits erfolgt ist. Letzteres erkennt KUNDE da-

ran, dass der Bereitstellungsauftrag am VLT keine TAM erhalten hat. Eine ERLM 

muss KUNDE in diesem Fall nicht abwarten, um eine Störung melden zu können. 

 

Die Kennzeichnung als Carrier-Express-Entstörung im Entstörungsauftrag ist dabei mög-

lich. 

 

Die vorherige Annahme der Störung des Endkunden erfolgt durch KUNDE selbst. 

 

Bevor die Störung des Endkunden über die Entstörungsschnittstelle an die Telekom gesen-

det wird, führt KUNDE gemäß Anlage 5a - Entstörung, Punkt 4.2 eine Vorprüfung durch. 

Nach seiner Vorprüfung meldet KUNDE den Entstörungsauftrag über die Entstörungs-

schnittstelle. Folgende Fragen zur Störung beantwortet KUNDE zusammen mit dem End-

kunden mit dem Entstörungsauftrag. 

 

Fragen zum OnlineUserAnschluss: 

 

Auf welchen Bereich wirkt sich das Problem aus? (Mehrfachnennungen möglich) 

- Leitungsunterbrechung kurz oder lang 

- PPA nicht messbar 

- Kurzschluss a/b 

- Iso-Minderung 

- Unsymmetriedämpfung 

- Leitungsverschaltung 

- Sonstiges 

- Bemerkung zur Störung/Reklamation/Storno 
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Der Entstörungsauftrag enthält folgende Angaben: 

- Standardentstörung (24 Std.) oder Express-Entstörung (6 Std.) 

o bei Express-Entstörung: Zwischenmeldung erwünscht (ja/nein) 

- Angaben Provider (KUNDE) 

o Providername 

o Kundenummer 

o Leistungsnummer 

o Störungsnummer (externe Störungsnummer) 

o Ansprechpartner 

o Tel.-Nr./Fax-Nr./E-Mail-Adresse 

- bei Beauftragung im Namen Dritter (optional) 

o Kundenummer (Besteller) 

o Leistungsnummer (Besteller) 

- Angaben zum OnlineUser Anschluss (TAL) 

o ProduktBezeichner (Bestandsprodukt) 

o Vertragsnummer 

o Portierungsstörung (optional) 

▪ bei EinzelanschlussPortierung: ONKZ, Rufnummer 

▪ bei AnlagenanschlussPortierung: ONKZ, Durchwahl, Abfragestelle, 

RnrBlockVon, RnBlockBis 

- Angaben zum Endkunden 

o Vorname (optional) 

o Nachname 

o Rückrufnummer/E-Mail (optional) 

- Kundentermin (optional) 

o Datum 

o Zeitfenster 

o Optionale Serviceleistung (optional) 

- Angaben zur Störung 

o ZusatzfeldID 

o ZusatzfeldInhalt 

o Lage der Anschalteeinrichtung (Lage der 1.TAE/TAE_ONT) (optional) 

 

Für die Standardentstörung gilt: 

 

Wird für die Entstörung der Besuch eines Service-Technikers erforderlich, stimmt 

KUNDE mit dem Endkunden den Endkundentermin hierfür ab. 
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Hält KUNDE für die Entstörung durch die Telekom einen Termin bei dem Endkunden für 

erforderlich, vereinbart KUNDE abhängig vom Zeitpunkt der Störungsmeldung (vor 

12:00 Uhr, nach 12:00 Uhr) mit dem Endkunden frühestens das übernächste Endkunden-

zeitfenster (EKZF) gemäß nachfolgender Tabelle: 

 
 12:00 Uhr  24:00 Uhr 

Montag Geht die Störung vor 12:00 Uhr (Stö-

rungseingang am „Vormittag“) ein, ist 

der früheste Endkundentermin am 

Dienstag im Vormittag-EKZF (08:00 

bis 12:00 Uhr) 

 Geht die Störung nach 12:00 Uhr (Stö-

rungseingang am „Nachmittag“) ein, ist der 

früheste Endkundentermin am Dienstag im 

Nachmittag- EKZF (13:00 bis 17:00 Uhr) 

Dienstag Wird als Störungseingang am „Vormit-

tag“ gezählt, frühester Termin Mitt-

woch im Vormittag- EKZF 

 Wird als Störungseingang am „Nachmit-

tag“ gezählt, frühester Termin Mittwoch im 

Nachmittag- EKZF 

Mittwoch Wird als Störungseingang am „Vormit-

tag“ gezählt, frühester Termin Don-

nerstag im Vormittag- EKZF 

 Wird als Störungseingang am „Nachmit-

tag“ gezählt, frühester Termin Donnerstag 

im Nachmittag- EKZF 

Donnerstag Wird als Störungseingang am „Vormit-

tag“ gezählt, frühester Termin Freitag 

im Vormittag- EKZF 

 Wird als Störungseingang am „Nachmit-

tag“ gezählt, frühester Termin Freitag im 

Nachmittag- EKZF 

Freitag Wird als Störungseingang am „Vormi-

ttag“ gezählt, frühester Termin im 

Samstag- EKZF (08:00 bis 12:00 Uhr) 

 Wird als Störungseingang am „Nachmit-

tag“ gezählt, frühester Termin Montag im 

Vormittag- EKZF 

Samstag Wird als Störungseingang am „Vormit-

tag“ gezählt, frühester Termin Montag 

im Nachmittag- EKZF 

 Wird als Störungseingang am „Nachmit-

tag“ gezählt, frühester Termin Montag im 

Nachmittag- EKZF 

Sonntag Wird als Störungseingang am Sonntag gezählt, frühester Termin am folgenden Montag 

im Nachmittag- EKZF 

Ges. 

Feiertag 

Wird als Störungseingang an einem gesetzlichen Feiertag gezählt, frühester Termin am 

folgenden Werktag im übernächsten Zeitfenster (Nachmittag- EKZF) 

 Vormittag  Nachmittag 
 
 

Die Störungsdauer errechnet sich wie folgt: 

 

KUNDE erhält eine „Technische Quittung“ (TEQ) über den Eingang des Entstörungsauf-

trages mit Angabe der Entstörungsauftragsnummer. Nach der kaufmännischen Prüfung 

erhält KUNDE eine „Qualifizierte Eingangsbestätigung“ (QEB). Die „Qualifizierte Ein-

gangsbestätigung“ (QEB) kennzeichnet den Beginn der Entstörungsfrist; sollte die positive 

QEB erst nach Ablauf von 15 Minuten nach der TEQ erfolgen, beginnt die Entstörungsfrist 

mit der TEQ. 

 

Falls KUNDE bereits mit der Störungsmeldung einen Endkundentermin angibt, wird die 

Entstörungsfrist unterbrochen und läuft ab dem Beginn des Zeitfensters des Endkundenter-

mins weiter. Die Entstörungsfrist ist eingehalten, wenn die Entstörung innerhalb des Zeit-

fensters erfolgt. 
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Soweit KUNDE keinen Endkundentermin mit der Störungsmeldung angibt, aber die 

Telekom im Rahmen der Störungsbearbeitung feststellt, dass ein Termin beim Endkunden 

erforderlich ist, fordert die Telekom diesen Endkundentermin mittels der Meldung „Ter-

minanforderung (TAM)“ über die ESS bei KUNDE an. KUNDE vereinbart mit seinem 

Endkunden einen Endkundentermin im Vormittags- oder Nachmittagszeitfenster nach obi-

gen Regelungen und teilt diesen Termin über die ESS mittels der Aktion „Antwort Termin-

anforderung“ der Telekom gemäß Punkt 2.5 mit. Die Entstörungsfrist wird in diesem Fall 

unterbrochen und läuft ab dem Beginn des Zeitfensters des Endkundentermins weiter. Die 

Entstörungsfrist ist eingehalten, wenn die Entstörung innerhalb des Zeitfensters erfolgt. 

Reagiert KUNDE nicht innerhalb von 48 Stunden nach Versand der TAM mit der Aktion 

„Antwort Terminanforderung“, schließt die Telekom den Entstörungsauftrag und meldet 

die Störung als erledigt an KUNDE zurück. Die Erledigungsmeldung (ERLM) enthält den 

Hinweis, dass die Telekom die Störungsmeldung wegen Überschreitung der 48-Stunden-

Frist abgeschlossen hat. 

 

Die Telekom teilt KUNDE die erfolgreiche Beseitigung der Störung unverzüglich durch 

eine ERLM mit. In der ERLM wird KUNDE der Zeitpunkt der Entstörung (Datum, Uhr-

zeit) als Attribut mitgeteilt. 

 

Wenn die Telekom den Endkunden zum vereinbarten Endkundentermin nicht antrifft, hin-

terlässt die Telekom beim Endkunden eine Benachrichtigungskarte. Die Entstörungsfrist 

von 24 Stunden ist in diesen Fällen nicht einzuhalten. De Telekom fordert bei KUNDE 

über die ESS einen erneuten Endkundentermin mit einer TAM an. Die ggf. zusätzliche An-

fahrt wird KUNDE in Rechnung gestellt. 

Verzögerungen, die durch KUNDE oder dessen Endkunden zu vertretenden sind, werden 

auf die vertraglich vereinbarte Entstörungsfrist nicht angerechnet. 

 

Sofern KUNDE der Auffassung ist, dass die Störung fort- oder wiederbesteht, kann 

KUNDE zu dieser Störung innerhalb der Reklamationsfrist eine Reklamation gemäß 

Punkt 2.2 einstellen. 

 

Sofern KUNDE zu dieser Störung keine oder keine weitere Reklamation gemäß Punkt 2.2 

einstellen kann (z.B. wegen Ablauf der Reklamationsfrist), übermittelt die Telekom alle 

Entgeltmeldungen (ENTM) für diesen Entstörungsauftrag und für diesbezügliche Rekla-

mationen. Mit der Entgeltmeldung (ENTM) informiert die Telekom darüber, wie der Ent-

störungsauftrag oder die Reklamation zu vergüten ist. 

 

Für die Carrier-Express-Entstörung gilt abweichend zusätzlich Folgendes: 

a) Ist die Leistungserbringung in der Entstörungsfrist von sechs Stunden nicht möglich 

gewesen, ohne dass die Telekom dies zu vertreten hat, teilt die Telekom dies KUNDE 

mit und schließt die Störungsmeldung. KUNDE kann in diesen Fällen eine erneute 

Carrier-Express-Entstörung oder eine Standardentstörung gemäß dieser Anlage in 

Auftrag geben. 
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b) Eine Carrier-Express-Entstörung mit Arbeiten, die ruhestörenden Lärm verursachen, 

wird zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr des folgenden Werktages nicht erbracht. Dies 

teilt die Telekom KUNDE in einer Zwischenmeldung mit Angabe des Grundes „ruhe-

störender Lärm“ mit. Die Telekom nimmt die Arbeiten nach der Unterbrechung am 

nächsten Werktag wieder auf. Die Entstörungsfrist wird für diesen Zeitraum ausge-

setzt. 

Wenn KUNDE wegen der Zeitverzögerung (wegen Unterbrechung der Arbeiten) kein 

Interesse mehr an der Carrier-Express-Entstörung hat, kann er die Carrier-Express-

Entstörung unentgeltlich stornieren und eine Standardentstörung gemäß dieser Anlage 

beauftragen. 

c) KUNDE hat sicherzustellen, dass die Telekom während der gesamten Dauer der Ent-

störung ununterbrochen Zugang zu allen Einrichtungen der Endleitung hat und dass 

der Endkunde bzw. ein vom Endkunden Beauftragter, der den Zugang zum APL und 

zur Anschalteeinrichtung ermöglichen kann, anwesend ist. Andernfalls ist die 

Telekom nicht zur Einhaltung der Entstörungsfrist verpflichtet. Die Telekom schließt 

die Störungsmeldung. KUNDE kann eine erneute Carrier-Express-Entstörung oder 

eine Standardentstörung gemäß dieser Anlage in Auftrag geben. In diesem Fall muss 

KUNDE der Telekom einen Endkundentermin mitteilen. 

 

Für die unter a) bis c) aufgeführten Fälle stellt die Telekom eine gegebenenfalls erforder-

lich gewordene Anfahrt gemäß der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der 

genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung. 

2.2 Geschäftsfall Reklamation 

Mit dem Geschäftsfall „Reklamation“ kann KUNDE einen bereits abgeschlossenen Entstö-

rungsauftrag reklamieren. Eine solche Reklamation ist nur innerhalb einer Frist von 14 Ka-

lendertagen nach Zugang der Erledigungsmeldung (ERLM) möglich. In der Reklamation 

muss KUNDE die zum Entstörungsauftrag vergebene „Entstörungsauftragsnummer 

Telekom“ als Referenz angeben. Der Geschäftsfall „Reklamation“ steht nicht in Zusam-

menhang mit einer späteren Reklamation der Rechnung. 

 

Mehrere parallele Reklamationsaufträge zu einem Entstörungsauftrag sind nicht möglich 

und werden durch die Telekom abgewiesen. 

 

Stellt KUNDE innerhalb der o.g. Reklamationsfrist anstelle einer Reklamation einen neuen 

Entstörungsauftrag für die vorherige Störung ein, führt dieses zur vorzeitigen Beendigung 

der Reklamationsfrist des vorherigen Entstörungsauftrages. 

Eine nochmalige Reklamation dieses vorherigen Entstörungsauftrages durch KUNDE ist 

hiernach nicht mehr möglich und wird mit einer „Formalen Abweisungsmeldung“ (FAM) 

abgewiesen. 

 

Neben der „Entstörungsauftragsnummer Telekom“ kann KUNDE die Gründe für seine Re-

klamation mit angeben. Bei den Reklamationen wird zwischen „technischen“ und „nicht-

technischen“ Reklamationen unterschieden: 
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Eine „technische Reklamation“ stellt KUNDE ein, sofern er meint, dass eine Störung, für 

welche die Telekom KUNDE eine ERLM übermittelt hat, auch nach dem Zugang dieser 

ERLM fort- oder wiederbesteht. Inhaltlich stellt die technische Reklamation damit einen 

weiteren Geschäftsfall „Entstörungsauftrag“ i.S.v. Punkt 2.1 dar und wird wie beschrieben 

bearbeitet. Stellt KUNDE innerhalb der oben genannten Reklamationsfrist keine „techni-

sche Reklamation“ ein, gilt die Entstörung als ordnungsgemäß erbracht. 

 

KUNDE hat die Möglichkeit, innerhalb der Reklamationsfrist im Rahmen einer „nichttech-

nischen Reklamation“ über das Auswahlfeld „Bemerkung zur Reklamation“ die Reklama-

tionsgründe anzugeben. 

 

KUNDE erhält eine „Technische Quittung“ (TEQ) über den Eingang der Reklamation. 

Nach der kaufmännischen Prüfung erhält KUNDE eine „Qualifizierte Eingangsbestäti-

gung“ (QEB). 

 

Nach abschließender Bearbeitung der technischen Reklamation, bei Vorliegen einer sol-

chen also nach Entstörung der fort- oder wiederbestehenden Störung, sendet die Telekom 

KUNDE über die oben genannten Schnittstellen eine Erledigungsmeldung (ERLM) für 

diese abgeschlossene Reklamation zu. 

 

Wird im Rahmen der Reklamationsbearbeitung festgestellt, dass die Verantwortlichkeit für 

diese neue Störung nicht bei der Telekom liegt, hat KUNDE den der Telekom entstande-

nen Aufwand nach Anlage 6 - Preise und Schadensersatzpauschalen für diese neue Stö-

rungsmeldung sowie für die vorangegangene Störungsmeldung und Reklamationen zu er-

setzen. 

Sofern die neue Störung im Verantwortungsbereich der Telekom liegt, wird die Telekom 

keine Aufwandspauschale für die vorangegangene Störungsmeldung oder für vorangegan-

gene Reklamationen in Rechnung stellen. In der Entgeltmeldung gemäß den Punkten 2.1 

und 3 weist die Telekom diese Störungen daher dann als unentgeltlich aus. 

2.3 Geschäftsfall Störungsübersicht 

KUNDE hat die Möglichkeit, mittels des Geschäftfalls „Störungsübersicht“ über die Dia-

log Schnittstelle den aktuellen Status seiner offenen Entstörungsaufträge einzusehen. Diese 

Übersicht basiert auf den aktuell verfügbaren Informationen und ist insofern unverbindlich. 

 

KUNDEerhält eine Einzelübersicht über den Entstörungsauftrag unter Angabe eines der 

unten genannten Kriterien: 

- Auftragsnummer (Entstörungsauftragsnummer) 

- externe Störungsnummer 

- Vertragsnummer 

 

KUNDE erhält unter Angabe der Produktgruppe eine Störungsübersicht aller Entstörungs-

aufträge in der ausgewählten Produktgruppe. 

 

KUNDE erhält mit der Auswahl „Terminantwort offen“ eine Störungsübersicht aller Ent-

störungsaufträge, die auf eine „Antwort Terminanforderung“ warten. 
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Die Inhalte der aufgerufenen Entstörungsaufträge werden angezeigt. Darüber hinaus wer-

den die ggf. angestoßenen Aktionen von KUNDE und solche Meldungen angezeigt, die 

bisher an KUNDE geschickt wurden. Bei Rückfragen zur Störungsbearbeitung steht die in 

den Meldungen angegebene Rufnummer zur Verfügung. 

2.4 Aktion „Stornierung“ 

KUNDE hat die Möglichkeit, über die Aktion „Stornierung“ unter Angabe der Entstö-

rungsauftragsnummer und der externen Störungsnummer einen offenen Entstörungsauftrag 

während der gesamten Störungsdauer, d.h. zwischen Störungsmeldung und Entstörungs-

meldung, zu stornieren.  

Bei einem Stornierungsauftrag schließt die Telekom die Störungsbearbeitung unverzüglich 

ab. Im Anschluss erhält KUNDE eine Erledigungsmeldung. Die Erledigungsmeldung ent-

hält einen Hinweis über die Einstellung der Störungsbearbeitung aufgrund Stornierung des 

Entstörungsauftrags. Einen stornierten Entstörungsauftrag schließt die Telekom als ge-

rechtfertigte Störungsmeldung ab. 

 

Eine Stornierung ist unentgeltlich, es sei denn, es ist mehr als eine Anfahrt erfolgt. Im 

letztgenannten Fall stellt die Telekom diese gesondert in Rechnung. 

2.5 Aktion „Antwort Terminanforderung“ 

Die Aktion „Antwort Terminanforderung“ ist die Reaktionsmeldung von KUNDE auf eine 

Terminanforderungsmeldung (TAM) der Telekom. Mit der TAM fordert die Telekom bei 

KUNDE einen Termin für einen Endkundenbesuch des Technikers an. 

Erfolgt keine Aktion „Antwort Terminanforderung“ durch KUNDE innerhalb von 48 Stun-

den nach Versand einer TAM, wird der Entstörungsauftrag geschlossen. 

3 Meldungstypen 

Meldungstypen sind Systemmeldungen, mit deren Hilfe sich die beiden Vertragspartner 

(KUNDE und die Telekom) zum Status des Auftrages austauschen. 

- Technische Quittung (TEQ) 

Die Technische Quittung erfolgt in der Regel innerhalb von 30 Sekunden nach Ver-

sendung eines Auftrages oder einer Meldung und bestätigt den erfolgreichen Empfang 

eines Auftrages oder einer Meldung. Sie enthält u.a. eine technische Prüfung der Auf-

trags- und Meldungsstruktur, stellt aber keine inhaltliche Prüfung des Auftrages dar. 

Sollte die technische Prüfung nicht erfolgreich verlaufen, erhält der Auftraggeber mit 

der TEQ einen Hinweis, dass sein Auftrag nicht angenommen werden kann. Bei er-

folgreicher Prüfung wird mit der TEQ die Entstörungsauftragsnummer (Störungsnum-

mer Telekom) zur Entstörung an KUNDE übergeben. 
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- Formale Abweisung (FAM) 

Die formale Abweisung erhält KUNDE in der Regel innerhalb von fünf Minuten nach 

Erhalt der TEQ und die formale Abweisung ist ein Hinweis für KUNDE, dass sein 

Entstörungsauftrag oder eine Aktion aufgrund der fachlichen Prüfung nicht ausgeführt 

werden kann und die Bearbeitung abgewiesen wird. 

- Qualifizierte Eingangsbestätigung (QEB) 

Die Qualifizierte Eingangsbestätigung erfolgt in der Regel innerhalb von 15 Minuten 

nach der TEQ und die Telekom bestätigt mit der QEB, dass der Entstörungsauftrag 

kaufmännisch zulässig ist, d.h. dass KUNDE zur Abgabe des Auftrages berechtigt ist 

und die vertraglich geregelten inhaltlichen Anforderungen an den Auftrag eingehalten 

sind. Erfolgt die QEB nicht innerhalb der Frist, befindet sich der Auftrag in der Nach-

bearbeitung und KUNDE erhält im Anschluss eine Rückmeldung zu dem nachgearbei-

teten Auftrag. 

- Abbruchmeldung (ABBM) 

Die Abbruchmeldung erhält KUNDE in der Regel innerhalb von 15 Minuten nach der 

TEQ und mit der Abbruchmeldung erhält KUNDE einen Hinweis, dass der Entstö-

rungsauftrag nicht ausgeführt werden kann und die Bearbeitung abgebrochen wird. 

Erfolgt die Abbruchmeldung nicht innerhalb der Frist, befindet sich der Auftrag in der 

Nachbearbeitung und KUNDE erhält im Anschluss eine Rückmeldung zu dem nach-

gearbeiteten Auftrag.  

- Terminanforderungsmeldung (TAM) 

Die Terminanforderungsmeldung erfolgt optional innerhalb von 24 Stunden ab Beginn 

der Entstörungsfrist, wenn im Verlauf der Entstörung ein Endkundentermin erforder-

lich wird und mit dem Geschäftsfall „Entstörungsauftrag“ kein Endkundentermin an 

die Telekom übermittelt wurde oder ein weiterer Endkundentermin erforderlich wird. 

Mit der Terminanforderung fordert die Telekom KUNDE auf, einen Termin zur Ent-

störung beim Endkunden zu vereinbaren und im Wege der Aktion „Antwort Termin-

anforderung“ an die Telekom zu übermitteln. 

- Zwischenmeldung (ZWM) 

Die Zwischenmeldung ist ein Hinweis an KUNDE zum Status des Entstörungsauftra-

ges. Diese kann aber auch als Antwort auf eine übermittelte Aktion erfolgen. 

- Erledigungsmeldung (ERLM) 

Mit der Erledigungsmeldung übermittelt die Telekom den Auftragsabschluss an 

KUNDE. Inhalt der Erledigungsmeldung kann – sofern die Entstörung durch die 

Telekom nicht möglich ist - sowohl eine Zurückweisung des Entstörungsauftrags sein, 

als auch die Meldung über die erfolgreiche Entstörung oder Stornierung. Das Ende für 

die Entstörung wird in der Erledigungsmeldung mitgeteilt. 

- Entgeltmeldung (ENTM) 

Mit der Entgeltmeldung bestätigt die Telekom das Leistungserbringungsdatum mit der 

Information über die eventuelle Kostenpflicht des Auftrages gegenüber KUNDE. 
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4 Störung/Ausfall der Entstörungsschnittstelle/Wartungsfenster 

Kommt es zu einem Ausfall der elektronischen Entstörungsschnittstelle (siehe Anlage 5b – 

Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstel-

le (ESS), Punkt 6) bzw. während eines vorhersehbaren Wartungsfensters (siehe Anlage 5b - 

Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen Entstörungsschnittstel-

le (ESS), Punkt 5), erfolgt die Abwicklung von Störungsmeldungen und den in dieser An-

lage diesbezüglich beschriebenen Geschäftsfällen unter den nachfolgenden Voraussetzun-

gen über das „Telefax-Verfahren“ bzw. „E-Mail-Verfahren“: 

- für die Standardentstörung (24 Stunden): gleich nach Bekanntwerden des Ausfalls der 

genutzten Entstörungsschnittstelle 

-  für die Carrier-Express-Entstörung: gleich nach Bekanntwerden des Ausfalls der ge-

nutzten Entstörungsschnittstelle 

 

Die Störungsannahmestelle nimmt täglich von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr Störungsmeldungen 

durch den zuständigen Ansprechpartner von KUNDE, welcher der Telekom benannt wird, 

entgegen. 

 

Während der Störung übermittelte Entstörungsaufträge beantwortet die Telekom auch nach 

Beendigung der Störung über den jeweiligen Medienweg („Telefax-Verfahren“ bzw. 

„E-Mail-Verfahren“). 

 

Das Eingangstor für die Vorlage „Störungsmeldung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 2) 

ist 

- bei Standardentstörungen die Telefax-Nr. +49 391 580101075 bzw. folgende E-Mail-

Adresse: 

TAL-Standard-Wholesale-Fallback@telekom.de  

- und bei Carrier-Express-Entstörungen die Telefax-Nr. +49 391 580101076 bzw. fol-

gende E-Mail-Adresse: 

TAL-Express-Wholesale-Fallback@telekom.de  

 

Die Meldungen erfolgen anhand von der Telekom bereitgestellter Vorlagen und enthalten 

ebenso wie die entsprechenden elektronischen Meldungen die in Punkt 2.1 aufgeführten 

Daten. 

Die Vertragspartner melden einen von ihnen festgestellten Ausfall der Schnittstelle umge-

hend dem jeweils anderen Vertragspartner. 

 

Sobald die von den Vertragspartnern bislang genutzte Entstörungsschnittstelle wieder ver-

fügbar ist, muss KUNDE die neuen Entstörungsaufträge wieder über diese Schnittstelle an 

die Telekom schicken. Ist die Schnittstelle wieder verfügbar, informiert die Telekom 

KUNDE hierüber per E-Mail. Auch wenn die Information von der Telekom noch nicht er-

folgt ist, die bislang genutzte Schnittstelle aber wieder verfügbar ist und seitens der 

Telekom eine prozesskonforme Bearbeitung der Entstörungsaufträge wieder erfolgen kann, 

wird KUNDE diese Schnittstelle für die neuen Entstörungsaufträge nutzen. 

mailto:TAL-Standard-Wholesale-Fallback@telekom.de
mailto:TAL-Express-Wholesale-Fallback@telekom.de
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Während der Störung übermittelte Entstörungsaufträge beantwortet die Telekom auch nach 

Beendigung der Störung über den jeweiligen Medienweg (Telefax-Verfahren bzw. E-Mail-

Verfahren). 

4.1 Störungsmeldung 

Die Annahme der Störung des Endkunden erfolgt durch KUNDE. 

 

KUNDE muss, bevor die Störung des Endkunden an die Telekom gesendet wird, eine Vor-

prüfung (Fragen zur Vorprüfung siehe Anlage 5a – Entstörung) durchführen. 

KUNDE meldet nach seiner Vorprüfung die Störungsmeldung für Teilnehmeranschlusslei-

ungen über die Vorlage „Störungsmeldung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 2) an die 

Telekom. Bei unvollständigen oder falschen Angaben kann der Auftrag durch die Telekom 

zurückgewiesen werden. Eine vom TAL-Bestand abweichende Angabe des Kundenna-

mens stellt hierbei keinen Ablehnungsgrund dar. 

Die Fragen in der Störungsmeldung (Fragen zum OnlineUser Anschluss) müssen mit dem 

Endkunden zusammen beantwortet werden. 

 

Die Telekom sendet KUNDE eine Eingangsbestätigung (Anlage 10 – Vordrucke, Vor-

druck 3) per Telefax/E-Mail mit Angabe der Entstörungsauftragsnummer (Ticketnummer 

der Telekom). 

4.2 Zwischenmeldungen Carrier-Express-Entstörung 

Die Telekom teilt innerhalb einer Stunde ab Zugang der Störungsmeldung ein erstes Zwi-

schenergebnis mit, wenn entsprechende Absenderangaben in der Störungsmeldung enthal-

ten sind. Die Reaktion kann auch durch Antritt des Servicetechnikers vor Ort beim Kunden 

erfolgen. 

 

Die Telekom erteilt auf die angegebenen Absenderangaben von KUNDE alle zwei Stunden 

nach Ablauf der Reaktionszeit eine „Zwischenmeldung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vor-

druck 4) über den Bearbeitungsstand und den Ausblick auf weitere Maßnahmen. Die Zwi-

schenmeldung wird automatisch erstellt. 

4.3 Störungsstatus 

KUNDE kann über die telefonische Hotline-Nr. 0800 330 5678 ggf. den Status aller von 

KUNDE als gestört gemeldeten und derzeit noch in Bearbeitung befindlichen Störungs-

meldungen innerhalb der Servicebereitschaft der Telekom abfragen. 

Die Telekom sendet KUNDE ggf. eine Zwischenmeldung zur Störungsbearbeitung (Anla-

ge 10 – Vordrucke, Vordruck 4). 
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4.4 Terminanforderung für den Besuch eines Servicetechnikers (TAM) 

Sollte ein Besuch eines Servicetechnikers beim Endkunden notwendig sein, stellt die 

Telekom eine Terminanforderung an KUNDE über die Vorlage „Terminanforderungsmel-

dung (TAM)“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 6). KUNDE schickt innerhalb einer Frist 

von 48 Stunden die Vorlage „Antwort Terminanforderung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vor-

druck 7) mit einem abgestimmten Endkundentermin. Sollte innerhalb der 48 Stunden keine 

„Antwort Terminanforderung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 7) an die Telekom ge-

sandt worden, wird die Störungsmeldung beendet. 

4.5 Rückmeldung 

Die Entstörung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die 

Teilnehmeranschlussleitung mittels Anschalteeinrichtung abgeschlossen und zwischen An-

schalteeinrichtung und Übergabepunkt durchgeschaltet ist sowie die im TAL-Vertrag ver-

einbarten technischen Parameter gemäß Anlage 2 – Leistungsbeschreibung der Produktva-

rianten: Entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und Anlage 3 – Leistungs-

beschreibung der Produktvarianten: Gebündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung 

eingehalten werden. 

Die Entstörung der Rufnummernportierung ist fehlerfrei erfolgt, wenn die zu portierende 

Rufnummer auf den zugehörigen Netzübergabepunkt des aufnehmenden Netzbetreibers 

geroutet wird. 

 

Nach Beendigung der Entstörung sendet die Telekom KUNDEauf gleichem Wege eine 

Rückmeldung „Erledigungsmeldung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 5) mit folgenden 

Daten: 

- Providername 

- Kundennummer (KUNDE) 

- Kundennummer (Besteller) 

- Störungsnummer (KUNDE) (externe Störungsnummer) 

- Entstörungsauftragsnummer (Telekom) 

- Vertragsnummer 

- Geschäftsfall (Entstörungsauftrag/Reklamation) 

- Name Ansprechpartner (Telekom) 

- Rückrufnummer (Telekom) 

- Telefax-Nr. (Telekom) 

- Fehler beseitigt am (Datum und Uhrzeit) 

- Meldungstext 

- Bemerkung zur Erledigungsmeldung 

- Datum, Uhrzeit, Unterschrift Telekom 

- Name 
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KUNDE erhält für die erbrachten Leistungen für den Fall, dass KUNDE ab dem 

01.01.2020 eine entsprechende Zusatzvereinbarung geschlossen hat, einen maschinenles-

baren Service- und Montagenachweis per E-Mail. 

 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 6 – Preise und Schadensersatz-  Stand: 21.07.2020 Seite 1 

 pauschalen  TAL_Anlagen_39.doc 

 

 

 

 

Anlage 6 

 

Preise und Schadensersatzpauschalen 

 

 

 

 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 6 – Preise und Schadensersatz-  Stand: 21.07.2020 Seite 2 

 pauschalen  TAL_Anlagen_39.doc 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

1 Preissystematik............................................................................................................3 

1.1 Einmalentgelte…………............................................................................................3 

1.2 Laufende Entgelte…...................................................................................................5 

2 Liste der genehmigungspflichtigen Preise..............................................................5 

3 Liste der nicht genehmigungspflichtigen Preise....................................................6 

3.1 Entgelte für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung.........................................6 

3.2 Stornierung.................................................................................................................6 

3.3 Elektronischer Abruf von Informationen („Voranfrage Online“)..............................7 

3.4 Entgelte für ungerechtfertigte Störungsmeldungen durch KUNDE ..........................7 

4 Schadensersatzpauschalen für verzögerte Entstörung ......................................7 



Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung mit KUNDE 

Anlage 6 – Preise und Schadensersatz-  Stand: 21.07.2020 Seite 3 

 pauschalen  TAL_Anlagen_39.doc 

1 Preissystematik 

1.1 Einmalentgelte 

Pro Bereitstellung, Stornierung und Kündigung einer Teilnehmeranschlussleitung und 

sonstiger einmaliger Leistungen wird ein einmaliges Entgelt erhoben. Dieses Entgelt ist 

ggf. abhängig von der Art der beauftragten Produktvariante. 

 

a) Entgelte „Neuschaltung für die HVt-TAL“ 

- Das Entgelt für „Neuschaltung mit Arbeiten am KVZ und mit Arbeiten beim 

Endkunden“ fällt an, wenn die Telekom keine durchgängige Leitung in ihrem 

Bestandssystem (erfasst sind Leitungsführungen bis zum APL) finden und bu-

chen kann und Arbeiten am HVt, KVz sowie beim Endkunden (APL und/ oder 

Zwischenverteiler und/oder Anschalteeinrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) beim 

Endkunden) zur Bereitstellung der Leitung vornehmen muss. 

- Das Entgelt „Neuschaltung mit Arbeiten am KVZ ohne Arbeiten beim Endkun-

den“ fällt an, wenn die Telekom eine durchgängige Leitung in ihrem Bestand-

system (erfasst sind Leitungsführungen bis zum APL) finden kann, aber diese 

Leitungsführung für das gewünschte Produkt nicht geeignet ist und daher Ar-

beiten am HVt und KVz zur Bereitstellung einer geeigneten Leitung erforder-

lich sind. 

- Das Entgelt „Neuschaltung ohne Arbeiten am KVz und ohne Arbeiten beim 

Endkunden“ fällt an, wenn die Telekom eine durchgängige Leitung in ihrem 

Bestandsystem (erfasst sind Leitungsführungen bis zum APL) finden und bu-

chen kann und lediglich Arbeiten am HVt zur Bereitstellung der Leitung vor-

nehmen muss. 

- Das Entgelt „Neuschaltung ohne Arbeiten am KVz aber mit Arbeiten beim 

Endkunden“ fällt an, wenn die Telekom eine durchgängige Leitung in ihrem 

Bestandsystem (erfasst sind Leitungsführungen bis zum APL) finden und bu-

chen kann und Arbeiten am HVt sowie beim Endkunden (APL und/oder Zwi-

schenverteiler und/ oder Anschalteeinrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) beim 

Endkunden) zur Bereitstellung der Leitung vornehmen muss. 

 

b) Entgelte „Neuschaltung für die KVz-TAL“ 

- Das Entgelt für „Neuschaltung mit Arbeiten beim Endkunden“ fällt an, wenn 

die Telekom eine durchgängige Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind 

Leitungsführungen bis zum APL) finden und buchen kann und Arbeiten am 

KVz sowie beim Endkunden (APL und/oder Zwischenverteiler und/oder An-

schalteeinrichtung der TAL (z.B. 1.TAE) beim Endkunden) zur Bereitstellung 

der Leitung vornehmen muss. 
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- Das Entgelt „Neuschaltung ohne Arbeiten beim Endkunden“ fällt an, wenn die 

Telekom eine durchgängige Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind Lei-

tungsführungen bis zum APL) finden und buchen kann und lediglich Arbeiten 

am KVz zur Bereitstellung der Leitung vornehmen muss. 

c) Entgelte „Neuschaltung in Verbindung mit Kündigung einer HVt-TAL“ 

- Das Entgelt „Neuschaltung mit Arbeiten beim Endkunden in Verbindung mit 

Kündigung einer HVt-TAL“ fällt an, wenn die Telekom eine durchgängige 

Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind Leitungsführungen bis zum 

APL) finden und buchen kann und Arbeiten am KVz sowie beim Endkunden 

(APL und/oder Zwischenverteiler und/oder Anschalteeinrichtung der TAL 

(z.B. 1.TAE) beim Endkunden) zur Bereitstellung der Leitung in Verbindung 

mit der Kündigung einer HVt-TAL von KUNDE vornehmen muss. 

- Das Entgelt „Neuschaltung ohne Arbeiten beim Endkunden in Verbindung mit 

Kündigung einer HVt-TAL“ fällt an, wenn die Telekom eine durchgängige 

Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind Leitungsführungen bis zum 

APL) finden und buchen kann und lediglich Arbeiten am KVz zur Bereitstel-

lung der Leitung in Verbindung mit der Kündigung einer HVt-TAL von 

KUNDE vornehmen muss. 

d) Entgelte „Übernahme“ 

- Das Entgelt für die „Übernahme ohne Arbeiten beim Endkunden“ fällt an, 

wenn die Telekom anhand der mit dem Auftrag vorliegenden Informationen 

eine durchgängige Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind Leitungsfüh-

rungen bis zum APL) finden und buchen kann und lediglich Arbeiten an einem 

Schaltpunkt (HVt für HVt-TAL bzw. KVz für KVz-TAL) zur Bereitstellung 

der Leitung vornehmen muss. 

- Das Entgelt für die „Übernahme mit Arbeiten beim Endkunden“ fällt an, wenn 

die Telekom anhand der mit dem Auftrag vorliegenden Informationen eine 

durchgängige Leitung in ihrem Bestandssystem (erfasst sind Leitungsführun-

gen bis zum APL) finden und buchen kann und aus technischer Sicht nur Ar-

beiten an einem Schaltpunkt (HVt für HVt-TAL bzw. KVz für KVz-TAL) so-

wie beim Endkunden (APL und/oder Zwischenverteiler und/oder Anschalteein-

richtung der TAL (z.B. 1.TAE) bei einem Endkunden) vornehmen muss. 
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1.2 Laufende Entgelte 

Pro angemietete Teilnehmeranschlussleitung wird ein monatliches Entgelt fällig. Dieses 

Entgelt ist abhängig von der Art der beauftragten Produktvariante. Dabei wird für das Pro-

dukt Kupferdoppelader 4 Draht mit ZWR ein Sockelbetrag plus Betrag pro ZWR in Rech-

nung gestellt. 

2 Liste der genehmigungspflichtigen Preise 

Die genehmigungspflichtigen Preise für die TAL können der im Extranet der Telekom ein-

gestellten „Preisliste der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die 

TAL-Bereitstellung am Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ entnommen werden. Die 

genehmigungspflichtigen Preise für darüberhinausgehende zusätzliche Leistungen wie z.B. 

Carrier-Express-Entstörung, zusätzliche Leistungen zu besonderen Zeiten sowie Bau und 

Reparatur der Endleitung können den im Extranet eingestellten, jeweils einschlägigen 

Preislisten der genehmigten Entgelte entnommen werden. 
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3 Liste der nicht genehmigungspflichtigen Preise 

3.1 Voranfrage 

Das Entgelt für die Voranfrage wird KUNDE wie folgt in Rechnung gestellt: 

Produkt Nettopreise in EUR 

CuDA  

CuDA 2Dr 

CuDA 2Dr für KVz-TAL und SVt-TAL 

18,26 

18,26 

CuDA 2Dr hochbitratig 

CuDA 2Dr hochbitratig für KVz-TAL und SVt-TAL 

68,20 

68,20 

CuDA 4Dr hochbitratig 

CuDA 4Dr hochbitratig für KVz-TAL und SVt-TAL 

68,20 

68,20 

CuDA 2Dr mit ZWR 68,20 

CuDA 4Dr hochbitratig mit ZWR 68,20 

CCA  

CCA-A 18,26 

CCA-B ohne ZWR 18,26 

CCA-P 18,26 

OPAL  

TelAsl bei OPAL 68,20 

BaAsl bei OPAL 68,20 

ISIS  

TelAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) 68,20 

BaAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) 68,20 

PMxAsl bei ISIS-outdoor (TVSt) 68,20 

3.2 Stornierung 

Für die Stornierung einer Bestellung oder Nutzungsänderung wird ein pauschaliertes Ent-

gelt in Rechnung gestellt, welches sich aus den jeweils genehmigten Entgelten der 

CuDA 2Dr für die „Übernahme ohne Arbeiten beim Endkunden“ sowie „Kündigung mit 

gleichzeitiger Umschaltung des Endkunden“ zusammensetzt. Das jeweils aktuelle Stornie-

rungsentgelt (zu 100 %), wie es sich aus der Summe der beiden vorgenannten CuDA 2Dr-

Entgelte ergibt, kann der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste der genehmig-

ten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am Samstag so-

wie des Stornierungsentgelts“ entnommen werden. 
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Stornierungszeitpunkt vor bestätigtem 

Bereitstellungstermin bzw. vor 

bestätigtem Kündigungstermin 

(in Werktagen) 

 

zu zahlender Prozentsatz vom 

Stornierungsentgelt 

>= 1 85 % 

>= 3 65 % 

 

Erfolgt die Stornierung am Tage des bestätigten Bereitstellungstermins bzw. Kündigungs-

termins, so wird KUNDE das Stornierungsentgelt zu 100 % in Rechnung gestellt. 

 

Erfolgt die Stornierung zu einem Zeitpunkt, zu dem noch kein Bereitstellungstermin bzw. 

Kündigungstermin bestätigt worden ist, beträgt der Prozentsatz 65 % des Stornierungsent-

geltes. 

 

Die Stornierung einer Kündigung erfolgt entgeltfrei. 

 

Soweit der Aufwand der Telekom für die Stornierung geringer ist, kann KUNDE den Er-

satz der ersparten Aufwendungen gegenüber der Betroffenen geltend machen. 

3.3 Elektronischer Abruf von Informationen („Voranfrage Online“) 

Für den elektronischen Abruf von Informationen unter https://ecass.telekom.de wie z.B. 

Leitungsparameter, Beschaltungsgrad, Ausbaustand von ISIS/OPAL-Ausbaugebieten, Zu-

ordnung von Kundenadressen zu Anschlussbereichen, etc. wird die Telekom ein Entgelt, 

das KUNDE auf Nachfrage mitgeteilt wird, in Rechnung stellen. 

3.4 Entgelte für ungerechtfertigte Störungsmeldungen durch KUNDE 

Wird erst im Rahmen der Störungsbearbeitung festgestellt, dass die Störung im Zuständig-

keitsbereich von KUNDE liegt, so hat KUNDE den der Telekom entstandenen Aufwand 

pauschal mit 52,50 EUR pro ungerechtfertigte Störungsmeldung zu ersetzen. 

4 Schadensersatzpauschalen für verzögerte Bereitstellung 

Die Höhe des gem. Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kündigung, Punkt 5.5 zu zahlen-

den pauschalierten Schadensersatzes beträgt im Einzelfall in Abhängigkeit von der Über-

schreitung der Bereitstellungsfrist: 
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Überschreitung der 

Bereitstellungsfrist  pauschalierter Schadenersatz 

1-10 Werktage  je 10 % des Bereitstellungsentgelts „Übernahme ohne Arbei-

ten beim Endkunden“ der CuDA 2Dr pro Werktag 

>10 Werktage  100 % des Bereitstellungsentgelts „Übernahme ohne Arbei-

ten beim Endkunden“ der CuDA 2Dr 

plus 

    5 % des Bereitstellungsentgelts „Übernahme ohne Arbeiten 

beim Endkunden“ der CuDA 2Dr pro darüber hinausgehen-

dem Werktag 

 

Den Vertragspartnern bleibt es unbenommen, einen niedrigeren oder einen höheren Scha-

den nachzuweisen. 

5 Schadensersatzpauschalen für verzögerte Entstörung 

Die Höhe des gem. Anlage 5 – Entstörung bzw. gem. Anlage 5a - Entstörung, Punkt 7 zu 

zahlenden pauschalierten Schadensersatzes für eine verzögerte Entstörung beträgt im Ein-

zelfall in Abhängigkeit von der Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist: 

 

Dauer der Überschreitung der Entstörungsfrist pauschalierter Schadenersatz 

<= 48 Stunden      12,78 € 

>   48 Stunden       25,57 € 

 

Der pauschalierte Schadensersatz für eine verzögerte Carrier-Express-Entstörung beträgt 

im Einzelfall 25,57 EUR. 

 

Den Vertragspartnern bleibt es unbenommen, einen niedrigeren oder einen höheren Scha-

den nachzuweisen. 
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1 Anforderungen an die Leitungsschnittstellen von Systemen, die zzt. von Car-

riern im Zugangsnetz der Telekom eingesetzt werden können 

1.1 Allgemeine Forderungen, die von allen im Anschlussleitungsnetz eingesetzten 

Systemen eingehalten werden müssen 

1.1.1 Sicherheit / Personenschutz  

ProdSG Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem 

Markt (Produktsicherheitsgesetz 

Richtlinie RED 2014/53/EU Richtlinie über Funkanlagen (Radio Equipment De-

vice) 

BGV A2 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ der BG Feinmechanik Elektrotechnik 

UVV „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ – GUV 2.10 der Unfallkasse Post Telekom 

DIN VDE 0800, Teil 1 Fernmeldetechnik 

Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 

für die Sicherheit der Anlagen und Geräte 

DIN VDE 0800, Teil 3 Fernmeldetechnik 

Fernmeldeanlagen mit Fernspeisung 

DIN EN 60 950-1 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit – 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen  

DIN VDE 0805 Teil 1 

DIN EN 60950-21 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit - 

 Teil 21: Fernspeisung 

DIN EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen 

(DIN VDE 0105, Teil 1) 

DIN EN 50110-2 Betrieb von elektrischen Anlagen 

(DIN VDE 0105, Teil 2) 

DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen 

ETSI EN 302099 Environmental Engineering (EE); 

Powering of equipment in access network 
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IEC TR 62102 ed.2 Electrical Safety – Classification of Interfaces for 

Equipment to be connected to Information and Com-

munications Technology Networks 

CLC prTR 62102:2004 

IEC TS 62367 Sicherheitsaspekte für xDSL-Signale in Stromkreisen 

für den Anschluss an Telekommunikationsnetze 

(DSL: digitale Teilnehmerleitung) 

CLC prTS62367:2004 

DIN VDE 0845-6-1  Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen 

durch Starkstromanlagen – Allgemeine Grundlagen 

1.1.2 Laserschutz 

DIN EN 60825-1 Sicherheit von Lasereinrichtungen 

(DIN VDE 0837, Teil 1) Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen 

 und Benutzer-Richtlinien (Ausgabe Oktober 2003) 

DIN EN 60825-2 Sicherheit von Lasereinrichtungen 

(DIN VDE 0837, Teil 2) Teil 2: Sicherheit von Lichtwellenleiter-Kommunika-

 tionssystemen (Ausgabe Mai 2001) 

BGV B2 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV 

 B2 Laserstrahlung (ehemals B93 01/93; 01/97) 

BGI 832 Betrieb von Lasereinrichtungen 

Anwendung der Unfallverhütungsvorschrift 

„Laserstrahlung“ BGV B2 auf neue Laserklassen und 

MZB-Werte nach DIN EN 60 825-1(VDE 0837-1): 

2001-11 

UVV „Laserstrahlung“ (GUV V B2) Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung (in der 

Fassung vom Januar 1997 mit Durchführungsanwei-

sungen vom Oktober 1995) 

Schutzkonzept für den Umgang mit Lasereinrichtungen in leitergebundenen Kommunika-

tionsanlagen – DTAG, CC PM 2004 
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1.1.3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Funkstörspannung auf ungeschirmten, symmetrisch betriebenen Signalleitungen 

 

Schnittstellen, die für eine Beschaltung mit Leitungen des Zugangs- bzw. Ortsnetzes vor-

gesehen sind, sind für die Störaussendungsmessungen grundsätzlich ungeschirmt zu be-

schalten und entsprechend zu prüfen. 

 

Grenzwerte 

 

Bei ungeschirmten symmetrisch betriebenen Leitungen ist für die Funkstörspannungen die 

Grenzwertkurve nach Tabelle 1 einzuhalten. 

 

Frequenzbereich Grenzwerte [dB(µV)] 

f [MHz] Quasispitzenwert 

[dB(mV)] 

Mittelwert  

[dB(mV)] 

0,01 bis 0,055 

0,055 bis 0,15 

0,15 bis 0,5 

0,5 bis 1,6 

1,6 bis 30,0 

-- 

-- 

78 

72 

78 

79 bis 66* 

66 

66 

60 

66 

*Hinweis: Im Frequenzbereich 0,01 MHz bis 0,055 MHz nimmt der  

 Grenzwert linear mit dem Logarithmus der Frequenz ab. 

Tabelle 1: Grenzwerte der Funkstörspannung am Anschlusspunkt ungeschirmter, 

 symmetrisch betriebener Leitungen (Tabelle 3 des Entwurfs 

 DIN VDE 0878 Teil 30/11.89) 

 

Messverfahren 

 

Die Messverfahren nach ETS 300 386-1 Punkt 7.2.1, erweitert auf den Frequenzbereich 

von 10 kHz bis 30 MHz oder alternativ sind die Messverfahren nach DIN VDE 0877 

Teil 1/11.81, Entwurf DIN VDE 0877 Teil 1 A1/02.85, DIN VDE 0878 Teil 1/12.86 und 

Teil 3/11.89 in Verbindung mit dem Normentwurf DIN VDE 0878 Teil 30/11.89 anzuwen-

den. 
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1.2 Übertragungsverfahren, die auf Kupfer-Anschlusskabeln eingesetzt werden 

können 

KUNDE ist berechtigt, auf den Kupfer-Anschlusskabeln diejenigen Übertragungsverfahren 

einzusetzen, die in der jeweils gültigen Fassung der Liste der zugelassenen Übertragungs-

verfahren aufgeführt sind. Die Liste der zugelassenen Übertragungsverfahren wird in der 

jeweils aktuellen Fassung im Internet unter www.telekom.de/wholesale, „Extranet“, „Log-

in“, „Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung“ veröffentlicht. 

 

Die Telekom wird vor der Veröffentlichung 

- neuer Prüfberichte im Falle der Neueinführung von Übertragungsverfahren und 

- geänderter Prüfberichte im Falle vorgesehener Nutzungserweiterungen an den betrof-

fenen Übertragungsverfahren 

 

die vorgesehenen Änderungen in der Technikerrunde des UAK TAL vorstellen und zur 

Diskussion stellen. Ein Vetorecht der Carrier besteht hierbei nicht. Soweit die Carrier aller-

dings Änderungsvorschläge entweder sofort in der Technikerrunde oder schriftlich inner-

halb von zwei Wochen nach der Vorstellung vortragen, wird die Telekom diese prüfen und 

– soweit keine Hinderungsgründe vorliegen – umsetzen. 

Die Vorstellung in der Technikerrunde wird die Telekom auch durchführen, wenn die Ein-

führung oder Änderung von Prüfberichten durch eine von einem Carrier beauftragte Netz-

verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. 

Meldet kein Carrier bei der Vorstellung in der Technikerrunde oder in den folgenden zwei 

Wochen einen sinnvollen Änderungsbedarf an, veröffentlicht die Telekom den Prüfbericht 

umgehend. 

Meldet ein Carrier bei der Vorstellung in der Technikerrunde oder in den folgenden zwei 

Wochen einen sinnvollen Änderungsbedarf an, veröffentlicht die Telekom den Prüfbericht 

nach Umsetzung der gewünschten Änderungen und Abstimmung mit dem einbringenden 

Carrier. 

 

Abweichend von der Liste der zugelassenen Übertragungsverfahren kann KUNDE zwi-

schen den auf einer hochbitratigen HVt-TAL oder KVz-TAL eingesetzten Übertragungs-

verfahren H13, H15 oder H19 ohne Nutzungsänderung zwischen diesen wechseln, da diese 

in ihrem Beeinflussungsverhalten auf das Netz im Sinne der Netzverträglichkeit gleich 

sind. Dies gilt entsprechend nur, solange die Telekom kein neues Übertragungsverfahren 

einführt, welches hiervon abweichend eines der vorgenannten Übertragungsverfahren 

(H13, H15, H19) unterschiedlich beeinflusst. 

Die Telekom wird KUNDE in diesem Fall auffordern, die bereits vorgenommene Ände-

rung zwischen H13, H15 und H19 im Wege einer Nutzungsänderung nachträglich anzuzei-

gen. 

 

Die Telekom ermöglicht den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung auf Basis ihres allge-

mein genutzten Netzes, welches der ständigen technischen Weiterentwicklung und Über-

prüfung unterliegt. 

http://www.telekom.de/wholesale
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Um das Netz durch stetige Modernisierung auf dem Stand der Technik zu halten, die Netz-

qualität zu optimieren, die Performance von netzbasierten Produkten zu verbessern, die 

Netzintegrität und die Interoperabilität der Dienste aufrecht zu erhalten, sind technische 

Modifikationen am Netz unerlässlich. 

Soweit deshalb die Einsatzbedingungen für Übertragungsverfahren (Dokumente, auf die in 

der Liste der zugelassenen Übertragungsverfahren Bezug genommen wird) geändert oder 

Übertragungsverfahren ganz aus der Nutzung genommen werden müssen, müssen diese 

Änderungen auch für den aktuellen sowie den künftigen Bestand an Teilnehmeranschluss-

leitungen für KUNDE umgesetzt werden. Die Telekom wird KUNDE mit einer Vorlaufzeit 

von mindestens drei Monaten informieren und im Rahmen der technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten Nachteile für KUNDE vermeiden. Für den Fall, dass sich aus solchen 

Änderungen eine erhebliche Einschränkung für die Nutzung einer Teilnehmeranschluss-

leitung ergibt, darf KUNDE ab dem Zeitpunkt der Information nach Satz 2 im Bestand be-

findliche wie auch neue TAL mit den bisherigen Bedingungen des Übertragungsverfahrens 

noch 30 Monate betreiben. 

 

Im Falle der Kündigung des Übertragungsverfahrens gilt Folgendes: 

- Die Kündigung von Übertragungsverfahren kann nur nach Nachweis der Netzunver-

träglichkeit ausgesprochen werden. Die Prüfung hierzu kann von jedem Marktteilneh-

mer beauftragt werden. 

- Auf Anforderung legt die Telekom nachprüfbare Unterlagen, z.B. den Prüfbericht der 

Netz(un)verträglichkeitsprüfung, vor, der die Notwendigkeit der Abkündigung belegt. 

- Die Kündigung kann nur durch die Telekom als Eigentümerin des Netzes ausgespro-

chen werden. 

- Ein gekündigtes Übertragungsverfahren bleibt ab dem Zeitpunkt des Ausspruchs der 

Kündigung noch 30 Monate im Netz. In den ersten sechs Monaten nach Kündigung 

können noch neue TAL mit diesem Übertragungsverfahren bestellt werden; danach 

kann das Übertragungsverfahren weitere 24 Monate betrieben werden, um Vertrags-

laufzeiten zu berücksichtigen. 

- Soweit die Kündigung zugunsten eines neuen Übertragungsverfahrens erfolgt, kann 

das neue Übertragungsverfahren sofort mit Veröffentlichung des hierzu erforderlichen 

Prüfberichts von allen Marktteilnehmern genutzt werden. 

- Die für die Kündigung und Herausnahme des Übertragungsverfahrens entstehenden 

Kosten trägt jeder Marktteilnehmer selbst. 
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2 Netzverträglichkeitsprüfung 

2.1 Allgemeines zur Netzverträglichkeitsprüfung 

Für den entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung über Kupferdoppeladern mit 

anderen als den in Anlage 2 - Leistungsbeschreibung der Produktvarianten: Entbündelter 

Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung und Anlage 3 - Leistungsbeschreibung der Pro-

duktvarianten: Gebündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung beschriebenen Über-

tragungsverfahren ist vor dem erstmaligen Einsatz eine Prüfung auf Netzverträglichkeit 

durch die Telekom zur Gewährleistung der Netzsicherheit erforderlich. Mit der Prüfung 

soll der störungsfreie Betrieb der verschiedenen über ein Kabel geschalteten Übertragungs-

systeme sichergestellt werden. 

 

Hierbei ist vorrangig festzustellen, dass die Beschaltung der Kabel mit Systemen von 

KUNDE zu keiner Störbeeinflussung der Übertragungssysteme der Telekom führt sowie 

die Einhaltung der EMV und des Personenschutzes durch systembezogene Versorgungs-

spannungen auf der Kupferdoppelader garantiert ist. Ferner werden mit der Prüfung Er-

kenntnisse für die Anpassung von Planungsregeln gewonnen. 

 

Zur Netzverträglichkeitsprüfung und für den Einsatz im Netz der Telekom werden nur Sys-

teme mit standardisierten Übertragungsverfahren zugelassen. In begründeten Ausnahme-

fällen können auch nicht-standardisierte Übertragungsverfahren auf Basis einer Zusatzver-

einbarung zur Netzverträglichkeitsprüfung zugelassen werden. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn das nicht-standardisierte Übertragungsverfahren einem bereits standardisier-

ten Übertragungsverfahren verwandt ist und keine grundsätzliche abweichende Nutzung 

der Frequenzen vorsieht. 

2.2 Leistungsbeschreibung 

Die Prüfung wird in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt: 

2.2.1 Stufe 1 

In der ersten Stufe erfolgt die Prüfung ausschließlich an Hand der von KUNDE zu über-

gebenden Systemdokumentation. Diese muss neben der allgemeinen Systembeschreibung 

die für die Netzverträglichkeit relevanten Teile beinhalten. Hierzu gehören: 

- vollständige Angabe des Standards, der geltenden Abschnitte und der Anhänge des zu 

prüfenden Übertragungsverfahrens, 

- Systembeschreibung (Aufbau, Betrieb, Funktionsweise) mit Angaben zur Leitungs-

schnittstelle (Anzahl der benötigten Kupferdoppeladern, Leitungsbitraten bei Ein- oder 

Mehr-Doppeladerbetrieb, Fernspeisespannung auf der Leitungsseite, Fernspeisereich-

weite bzw. max. Schleifenwiderstände, ggf. Reichweiten bei verschiedenen Leitungs-

bitraten, power-cutback), 
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- Messwerte des Nutz- und Störleistungsdichtespektrums für downstream und upstream, 

ggf. bei den verschiedenen Leitungsbitraten, nominaler Sendepegel, Impedanz der Lei-

tungsschnittstelle, 

- Nachweis der EMV, 

- Hersteller des Systems, 

- Einsatzort des Systems (HVt und/oder KVz). 

 

Von der Telekom wird auf der Grundlage der eingereichten Dokumentation die Netzver-

träglichkeit festgestellt. Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. vier Wochen. 

 

Für die fachtechnische Prüfung wird ein Entgelt nach Maßgabe des Punktes 10 im Haupt-

teil in Rechnung gestellt. 

 

Kann auf der Grundlage der eingereichten Dokumentation die Netzverträglichkeit nicht 

zweifelsfrei festgestellt werden, da z.B. das Übertragungsverfahren und dessen Parameter 

unbekannt sind und keine Messwerte vorliegen oder das Übertragungsverfahren noch nicht 

im Netz der Telekom eingesetzt ist, ist die Überleitung in die Stufe 2 zu vereinbaren. 

2.2.2 Stufe 2 

In der zweiten Stufe erfolgt eine Prüfung der Netzverträglichkeit in Form einer Netzver-

träglichkeitsprüfung unter realen Bedingungen. Hierzu muss KUNDE fünf Systeme, beste-

hend aus LT- und NT-Geräten, ggf. Managementsystem zur Konfiguration, Steuerung und 

Überwachung, ggf. erforderliche Kleinteile wie Kabel, Adapter usw. der Telekom betriebs-

bereit übergeben. Von der Telekom wird eine reale Beschaltung der Kabel in den mögli-

chen Systemkombinationen vorgenommen und die Einhaltung des erforderlichen Störab-

standes unter Zugrundelegung der geltenden Netzplanung festgestellt. 

 

Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. acht Wochen. Sollte diese Frist nicht eingehalten wer-

den können, ist KUNDE unmittelbar bei Kenntnis von diesem Umstand unter Angabe von 

Gründen darüber zu informieren. 

 

Für die fachtechnische Prüfung wird ein Entgelt nach Maßgabe des Punktes 11 im Haupt-

teil in Rechnung gestellt. 

2.2.3 Weitergehende Prüfungen 

Wird bei der Netzverträglichkeitsprüfung eine Beeinflussung vorhandener Systeme festge-

stellt, so wird dies KUNDE abschließend mitgeteilt. Wünscht KUNDE eine Fortführung 

der Prüfungen, wird ein Entgelt nach der im Extranet der Telekom eingestellten „Preisliste 

der genehmigten TAL-Entgelte einschließlich der Entgelte für die TAL-Bereitstellung am 

Samstag sowie des Stornierungsentgelts“ in Rechnung gestellt. 
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Nachgebesserte Geräte, die sich bei einer vorangegangenen Netzverträglichkeitsprüfung 

als nicht einsetzbar erwiesen haben, werden einer erneuten Netzverträglichkeitsprüfung un-

terzogen. 

3 Kabelmanagement 

Für die hochbitratige Nutzung der Teilnehmeranschlussleitung kommt ein Kabelmanage-

ment der Telekom zur Anwendung. 
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1 Grundsätze 

Im Rahmen des im Folgenden beschriebenen Nachweisverfahrens ist nach Möglichkeit in 

der Stufe 1 eine Einigung zu erzielen. 

 

Stufe 2 - die Einbeziehung der in Anlage 9 - Ansprechpartner benannten, unabhängigen 

Stelle - soll den Ausnahmefall darstellen. Vor Ablauf der Stufe 1 ist eine Anrufung der un-

abhängigen Stelle für beide Vertragspartner ausgeschlossen. 

 

Stufe 1 

 

Im Falle des Bestreitens der von der Telekom festgestellten Tatsachen, die zur Versagung 

eines entbündelten Zugangs bzw. zur Nichtgewährung von gebündeltem Zugang führen, 

erhält KUNDE auf schriftliche Nachfrage innerhalb von zehn Werktagen nach Versagung 

der gewünschten Leitung montags bis freitags innerhalb der Regelarbeitszeit von 7:30 Uhr 

bis 16:30 Uhr bei der in Anlage 9 - Ansprechpartner aufgeführten Ansprechstelle am fol-

genden Werktag eine schriftliche Aussage über den Beschaltungsgrad (beschaltete Kupfer-

doppeladern ./. beschaltbare Kupferdoppeladern), der auf dem den Endkunden versorgen-

den Teil des Kabelnetzes besteht. Dabei handelt es sich um einen maximal drei Monate al-

ten Wert. 

 

Erfolgt durch KUNDE nicht unverzüglich, spätestens jedoch binnen fünf Werktagen nach 

Zugang der schriftlichen Aussage bei KUNDE, ein Übergang in Stufe 2 durch Anrufung 

der unabhängigen Stelle oder bestellt KUNDE innerhalb dieser Frist die ihm anstelle der 

entbündelten Teilnehmeranschlussleitung angebotene gebündelte Teilnehmeranschlusslei-

tung, gilt die Angabe des Beschaltungsgrades als akzeptiert und das Nachweisverfahren als 

abgeschlossen; eine Anrufung der unabhängigen Stelle in dieser Sache ist ausgeschlossen. 

 

Stufe 2 

 

Erfolgt binnen fünf Werktagen nach Zugang eine Anrufung der unabhängigen Stelle durch 

KUNDE, ist die Telekom unverzüglich hierüber zu informieren. 

 

Auf schriftliche Aufforderung der unabhängigen Stelle legt die Telekom die festgestellten 

Tatsachen, die zur Versagung eines entbündelten Zugangs bzw. zur Nichtgewährung eines 

gebündelten Zugangs führen, unverzüglich, spätestens jedoch binnen zehn Werktagen nach 

Zugang der Aufforderung, der unabhängigen Stelle zur Prüfung vor. Der Nachweis bezieht 

sich dabei auf den Zeitpunkt der von der Telekom aufgrund der Nachfrage von KUNDE 

durchgeführten internen Überprüfung der relevanten Daten. 

 

Es besteht Einvernehmen, dass die der unabhängigen Stelle in diesem Zusammenhang von 

der Telekom zugeleiteten Informationen durch KUNDE nicht eingesehen werden dürfen. 

 

Die unabhängige Stelle entscheidet über das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen der von der 

Telekom festgestellten Tatsachen, die zur Versagung eines entbündelten Zugangs bzw. zur 

Nichtgewährung von gebündeltem Zugang führen. 
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Die näheren Modalitäten des Verfahrens vor der unabhängigen Stelle sind im Einverneh-

men mit der unabhängigen Stelle festzulegen. 

 

Wird durch die unabhängige Stelle eine dem Begehren von KUNDE stattgegebene Ent-

scheidung getroffen, wird die Telekom diese unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer 

Frist von sieben Werktagen nachdem der entsprechende Auftrag von KUNDE nochmals 

eingereicht wurde, entsprechend umsetzen. 

 

Die unabhängige Stelle nimmt mit der Durchführung des Nachweisverfahrens der Stufe 2 

eine schiedsgutachterliche Tätigkeit im Sinne von § 317 BGB wahr. 

Der Schiedsgutachter bestimmt das Verfahren nach billigem Ermessen. 

2 Kostentragung 

Für das gesamte in Stufe 1 beschriebene Verfahren wird KUNDE ein Preis in Höhe von 

10,23 EUR in Rechnung gestellt. Sollte sich in einem ggf. folgenden Nachweisverfahren 

der Stufe 2 herausstellen, dass die Telekom eine Beauftragung zu Unrecht abgelehnt hat, 

erstattet die Telekom KUNDE die in Rechnung gestellten Kosten für das Nachweisverfah-

ren der Stufe 1. 

 

Die Kosten für eigene Aufwendungen im Verfahren der Stufe 2 trägt jeder Vertragspartner 

selbst. 

Die Kosten der unabhängigen Stelle trägt der unterliegende Vertragspartner. Diese werden 

auf Basis der geltenden Kostensätze des Bundesministeriums des Innern und des Bundes-

reisekostengesetzes ermittelt. 
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1 Voranfrage 

Voranfragen sind, sofern diese nicht über eine elektronische Schnittstelle eingehen, per 

Telefax oder per E-Mail an das für das jeweilige Ortsnetz zuständige Auftragsmanagement 

der Telekom zu richten. 

 

Das für das jeweilige Ortsnetz zuständige Auftragsmanagement der Telekom wird im In-

ternet unter www.telekom.de/wholesale, „Extranet“, „Login“, „Zugang zur Teilnehmeran-

schlussleitung“ und „Ansprechpartner“ benannt oder kann beim zuständigen Carrier-Ma-

nager erfragt werden. Eventuelle Änderungen erfolgen ebenfalls auf diesem Weg. 

2 Abrechnung und Einwendungen 

Das Buchungskonto wird KUNDE vom zuständigen Auftragsmanagement mitgeteilt. 

 

Einwendungen gegen die Rechnung sind an das Beschwerdemanagement des Zentrums 

Wholesale zu richten. Die aktuellen Kontaktdaten der Kompetenzteams sind im Extranet 

unter der Rubrik „Kompetenzteams – Ihre Ansprechpartner für Beschwerden im Zentrum 

Wholesale“ hinterlegt. 

3 Ansprechpartner für DMZ-Server 

Das Eingangstor für Fragen zum DMZ-Server (Anlage 13 – Nutzung DMZ-Server) sind 

- Herr Rainer Ullmann, Telefon-Nr. 0961 809252, Telefax-Nr. 0391 580139104 bzw. 

folgende E-Mail-Adresse: 

R.Ullmann@telekom.de 

- Herr Thomas Seubert, Telefon-Nr. 09307 9888356, Telefax-Nr. 0391 580228078 bzw. 

folgende E-Mail-Adresse: 

Thomas.Seubert@telekom.de 

4 Clearing- und Eskalationsverfahren 

Die Vertragspartner sind sich einig, dass sie jeweils möglichst hoch automatisierte Prozes-

se für die in Anlage 4 – Bestellung, Bereitstellung, Kündigung beschriebene Bestellung und 

Bereitstellung und die in Anlage 5 – Entstörung (Fax und ESEP) bzw. Anlage 5a – Entstö-

rung (ESS, nebst Anlagen 5b und 5c) beschriebene Entstörung anstreben. Trotzdem kann 

es in besonderen Einzelfällen sinnvoll sein, ein manuelles Clearing von Aufträgen durch-

zuführen. Darüber hinaus ermöglicht die Telekom ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

ein Eskalationsverfahren zu einem solchen manuellen Clearing. 

http://www.telekom.de/wholesale
mailto:Fmb-dtts-sd-c-rsl@telekom.de
mailto:Fmb-dtts-sd-c-expresstal@telekom.de
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Das Clearing- und Eskalationsverfahren ist grundsätzlich dreistufig aufgebaut: 

- erste Stufe des Clearingverfahrens: Mailanfrage 

- zweite Stufe des Clearing- bzw. erste Stufe des Eskalationsverfahrens: Mailanfrage 

mit Betreff „Carrier-Eskalation“ 

- dritte Stufe des Clearing- bzw. zweite Stufe des Eskalationsverfahrens: Mailanfrage 

mit Betreff „Carrier-Eskalation Stufe 2“ 

 

Die aktuellen Ansprechpartner für das Clearing- und das Eskalationsverfahren sind im Ex-

tranet unter der Rubrik „Ihre Ansprechpartner für Anfragen im Bereitstellungs-Entstör- 

und Anbieterwechselprozess im Zentrum Wholesale“ auf der Startseite eingestellt, soweit 

es sich bei KUNDE nicht um einen Carrier handelt, dem die Telekom aufgrund seiner Grö-

ße eigene Kontakte und Eingangskanäle eingerichtet und mitgeteilt hat. Im Clearingverfah-

ren wird die Telekom in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine abschließende Antwort 

oder jedenfalls eine Zwischenmeldung zur Anfrage an KUNDE abgeben. Weitere Randbe-

dingungen ergeben sich aus Anhang 4 des WITA-Handbuchs. 

 

KUNDE verpflichtet sich, sich an die Randbedingungen zu halten und darüber hinaus kei-

ne unberechtigten Anfragen zu stellen. „Unberechtigt“ ist eine Anfrage, wenn sie sich aus 

einem der fünf nachfolgend aufgeführten Cluster ergibt: 

- KUNDE kann die Daten selbst in der WITA finden, 

- KUNDE kann den Vorgang selbst in die WITA einstellen, 

- die vertraglichen Fristen für die Rückmeldung zum Auftrag laufen noch, 

- es handelt sich um eine Prozessfrage, die aus dem Anhang 4 des WITA-Handbuchs er-

kenntlich ist, 

- es sind Daten anderer Carrier betroffen, die datenschutzrechtlich geschützt sind. 

5 Entstörung 

5.1 Meldung einer Störung über Telefax (gemäß Anlage 5) 

Die Meldung einer Störung der Teilnehmeranschlussleitung durch KUNDE an die 

Telekom erfolgt an die für das jeweilige Ortsnetz zuständige Stelle der Telekom. 

 

Die für das jeweilige Ortsnetz zuständige Stelle der Telekom wird im Internet unter 

www.telekom.de/wholesale, „Extranet“, „Login“, „Zugang zur Teilnehmeranschlusslei-

tung“ und „Ansprechpartner“ benannt oder kann beim zuständigen Carrier-Manager erfragt 

werden. Eventuelle Änderungen erfolgen ebenfalls auf diesem Weg. 

http://www.telekom.de/wholesale
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5.2 Entstörung bei Störung/Ausfall der ESS 

Das Eingangstor für die Vorlage „Störungsmeldung“ (Anlage 10 – Vordrucke, Vordruck 2) 

ist 

- bei Standardentstörungen die Telefax-Nr. +49 391 580101075 bzw. folgende E-Mail-

Adresse: 

TAL-Standard-Wholesale-Fallback@telekom.de 

- und bei Carrier-Express-Entstörungen die Telefax-Nr. +49 391 580101076 bzw. fol-

gende E-Mail-Adresse: 

TAL-Express-Wholesale-Fallback@telekom.de 

 

KUNDE kann über die telefonische Hotline-Nr. 0800 330 5678 ggf. den Status aller von 

KUNDE als gestört gemeldeten und derzeit noch in Bearbeitung befindlichen Störungs-

meldungen innerhalb der Servicebereitschaft der Telekom abfragen. 

6 Rechnungsanschrift von KUNDE 

 

7 Ansprechpartner von KUNDE für Auskunftserteilung und Störungsmeldun-

gen (es ist ebenfalls eine Übergabe auf Datenträger möglich) 

Telefon: 

Telefax: 

8 Unabhängige Stelle 

Die BNetzA übernimmt im Falle der Notwendigkeit der Ausregelung des Nachweises von 

Tatsachen, welche zur Versagung eines Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung führen, 

die Funktionen der in Anlage 8 - Nachweisverfahren genannten unabhängigen Stelle. 

9 Weitergabe von Kontaktdaten 

Kontakte, wie z.B. Rufnummern oder E-Mail-Adressen von Mitarbeitern der Telekom dür-

fen weder an Endkunden noch an sonstige Dritte weitergegeben werden. 

mailto:TAL-Standard-Wholesale-Fallback@telekom.de
mailto:TAL-Express-Wholesale-Fallback@telekom.de
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10 Änderungen bezüglich der Ansprechpartner 

Die Vertragspartner können Ansprechpartner ändern. Ebenso können sich Anschriften so-

wie Telefon- und Telefaxnummern und E-Mail-Adressen ändern. Die Vertragspartner sind 

sich darüber einig, dass hierfür keine Vertragsänderung erforderlich ist. Die Vertragspart-

ner werden sich gegenseitig über Änderungen bezüglich ihrer Ansprechpartner schnellst-

möglich in Textform informieren. 
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Die nachfolgenden Vordrucke werden in der jeweils gültigen Fassung im Extranet 

veröffentlicht. 

 

 

1 Vordruck: Voranfrage 

2 Vordruck: Störungsmeldung Teilnehmeranschlussleitung 

3 Vordruck: Eingangsbestätigung Störung durch die Telekom 

4 Vordruck: Zwischenmeldung Störung durch die Telekom 

5 Vordruck: Erledigungsmeldung Störung durch die Telekom 

6 Vordruck: Terminanforderungsmeldung (TAM) Störung durch die Telekom 

7 Vordruck: Antwort Terminanforderung 
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1 Voranfrage Online 

1.1 Allgemeines zu Voranfrage Online 

KUNDE kann über die elektronische Schnittstelle „Voranfrage Online“ unter 

https://ecass.telekom.de die unter nachfolgendem Punkt 1.2 aufgeführten Informationen über 

Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) abfragen. Dabei erfolgt keine Reservierung der abge-

fragten TAL. 

1.2 Leistungsumfang von Voranfrage Online 

Die Telekom stellt KUNDE innerhalb „Voranfrage-Online“ folgende Geschäftsfälle zur 

Verfügung. In Klammern ist der Text entsprechend der Eingabemaske angefügt. 

1.2.1 Geschäftsfall 1: Auskunft über die TAL von KUNDE (Eigene TAL beauskunf-

ten) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu der von KUNDE angemieteten 

HVt-TAL. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl), „ONKZ“ (Ortsnetz-

kennzahl) und „ORDNR“ (Ordnungsnummer der eigenen TAL) und kann KUNDE die opti-

onalen Felder „LSZ-Zusatz“ (der LSZ-Zusatz muss nur bei Leitungen mit hochbitratiger 

Nutzung angegeben werden), „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen 

Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt werden soll) und 

„Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt 

werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer bestehenden CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Lei-

tungslängen in m) 

• Aussage, ob die beabsichtigte hochbitratige Nutzung möglich ist, wenn angefordert 

(„Die gewünschte hochbitratige Nutzung ist möglich.“ bzw. „Die gewünschte hochbit-

ratige Nutzung ist nicht möglich.“) 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 
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Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Kein Rechercheergebnis ermittelbar. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl und Geschäftsfall überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitartigen Nutzung fehlt. 

1.2.2 Geschäftsfall 2: Auskunft über Telekom-Anschluss oder TAL eines anderen 

Carriers (Telekom-Anschluss oder TAL eines anderen Carriers beauskunften) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu Anschlüssen der Telekom oder 

der TAL eines anderen Carriers. Folgende Recherchearten stehen zu Auswahl: 

• Recherche über Rufnummer (der Telekom) 

• Recherche über Festverbindung 

• Recherche über TAL eines anderen Carriers 

1.2.2.1 Recherche über Rufnummer der Telekom (Recherche über Rufnummer) 

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einem bestehenden Anschluss der 

Telekom. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „Rufnummer“ (Ruf-

nummer des Telekom-Anschlusses; bei TK-Anlagen mit mehreren Anschlussleitungen und 

bei PMxAs muss die Rechnungsnummer einer der Leitungen eingegeben werden), und „ge-

wünschtes TAL-Produkt“ (TAL-Produkt aus Auswahlbox selektieren) und kann KUNDE 

die optionalen Felder „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen Übertra-

gungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt werden soll) und „Be-

schaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt 

werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 
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Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• TAL-Variante der recherchierten Leitung (Alternativprodukt, wenn das gewünschte 

TAL-Produkt nicht bestellbar ist) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist („Das gewünschte TAL-Pro-

dukt ist herstellbar.“) 

• Aussage, ob die beabsichtigte hochbitratige Nutzung möglich ist, wenn angefordert 

(„Die gewünschte hochbitratige Nutzung ist möglich.“ bzw. „Die gewünschte hochbit-

ratige Nutzung ist nicht möglich.“) 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl und Geschäftsfall überprüfen. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

• Bei LSZ 96T manuelle Voranfrage erforderlich. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

1.2.2.2 Recherche über Festverbindung (Recherche über Festverbindung) 

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einer bestehenden Festverbindung 

der Telekom. 
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Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl der Festverbindung), 

„ONKZA“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle A (erstgenannte ONKZ in der Leitungsbezeich-

nung)), „ONKZB“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle B), „ORDNR“ (Ordnungsnummer der 

Festverbindung) und „gewünschtes TAL-Produkt“ (TAL-Produkt aus der Auswahlbox se-

lektieren) und kann KUNDE die optionalen Felder „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung 

des hochbitratigen Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt 

werden soll) und „Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschal-

tungsgrad ermittelt werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• TAL-Variante der recherchierten Leitung (Alternativprodukt, wenn das gewünschte 

TAL-Produkt nicht herstellbar ist) 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

• Aussage, ob die beabsichtigte hochbitratige Nutzung möglich ist, wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl und Geschäftsfall überprüfen. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Bei LSZ 96T manuelle Voranfrage erforderlich. 
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• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

1.2.2.3 Recherche über TAL eines anderen Carriers (Recherche über TAL) 

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einer TAL eines anderen Carriers. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl), „ONKZ“ (Ortsnetz-

kennzahl) und „ORDNR“ (Ordnungsnummer der TAL des anderen Carriers) und „ge-

wünschtes TAL-Produkt“ (TAL-Produkt aus der Auswahlbox selektieren) und kann 

KUNDE die optionalen Felder „LSZ-Zusatz“ (der LSZ-Zusatz muss nur bei Leitungen mit 

hochbitratiger Nutzung angegeben werden), „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des 

hochbitratigen Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt 

werden soll) und „Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschal-

tungsgrad ermittelt werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• TAL-Variante der recherchierten Leitung (Alternativprodukt, wenn das gewünschte 

TAL-Produkt nicht herstellbar ist) 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl und Geschäftsfall überprüfen. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 
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• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Bei LSZ 96T manuelle Voranfrage erforderlich. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

1.2.3 Geschäftsfall 3: Auskunft über neu bereitzustellende TAL (Neue TAL beaus-

kunften) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu einem gewünschten, neu be-

reitzustellenden TAL-Produkt. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Gewünschtes TAL-Produkt“ (TAL-Produkt aus der Auswahlbox wählen), „Beabs. hoch-

bitr. Nutzung“ (wenn ein hochbitratiges TAL-Produkt ausgewählt wurde, beabs. hochbitr. 

Nutzung aus Auswahlbox auswählen), „Ort“ (Ortsname), „Straße“ (Straßenname), „Haus-

nummer“ (Hausnummer, wenn nicht vorhanden „0“ eintragen) und kann KUNDE die optio-

nalen Felder „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen Übertragungsverfah-

rens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt werden soll), „Beschaltungsgrad ermit-

teln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt werden soll, nur für 

CuDA-Anteil), „Ortsteil“ (Ortsteil, falls vorhanden), „Haus-Nr.-Zusatz“ (Zusatz zur Haus-

nummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer bestehenden CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Lei-

tungslängen in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

• Information, ob das Grundstück über einen anderen APL mitversorgt wird 

• Information, über welchen anderen APL das Grundstück mitversorgt wird 
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Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Keine freien Netzressourcen verfügbar. Manuelle Voranfrage beauftragen. 

• Versorgung mehrerer Gebäudeteile auf gleichem Grundstück. Klärung anhand Vormie-

terdaten durchführen oder manuelle Voranfrage beauftragen. 

• Es konnte automatisch kein geeigneter Schaltweg gefunden werden. Manuelle Recher-

che erforderlich. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

1.2.4 Geschäftsfall 4: Auskunft über bestehende eigene KVz-TAL (Eigene KVz-TAL 

beauskunften) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu einer bereits von KUNDE an-

gemieteten KVz-TAL. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl), „ONKZ“ (Ortsnetz-

kennzahl) und „ORDNR“ (Ordnungsnummer der KVz-TAL) und kann KUNDE die optio-

nalen Felder „LSZ-Zusatz“ (der LSZ-Zusatz muss nur bei Leitungen mit hochbitratiger Nut-

zung angegeben werden), „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen Übertra-

gungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die KVz-TAL hochbitratig genutzt werden soll) und 

„Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt 

werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer bestehenden CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Lei-

tungslängen in m) 

• Aussage, ob die beabsichtigte hochbitratige Nutzung möglich ist, wenn angefordert 
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Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Leitungsschlüsselzahl und Geschäftsfall überprüfen. 

• Kein Rechercheergebnis ermittelbar. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

• Die gewünschte hochbitratige Nutzung ist nicht möglich. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

1.2.5 Geschäftsfall 5: Auskunft über Telekom-Anschluss ab KVz oder KVz-TAL ei-

nes anderen Carriers (Telekom-Anschluss oder KVz-TAL eines anderen Car-

riers beauskunften ab KVz) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu Anschlüssen der Telekom oder 

der TAL eines anderen Carriers. Im Vergleich zum Geschäftsfall unter Punkt 2.2 ist hier nur 

die Information ab KVz beinhaltet. Folgende Recherchearten stehen zu Auswahl: 

• Recherche über Rufnummer (der Telekom) 

• Recherche über Festverbindung 

• Recherche über TAL eines anderen Carriers 

1.2.5.1 Recherche über Rufnummer der Telekom (Recherche über Rufnummer) 

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einem bestehenden Anschluss der 

Telekom. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „Rufnummer“ (Ruf-

nummer des Telekom-Anschlusses; bei TK-Anlagen mit mehreren Anschlussleitungen und 

bei PMxAs muss die Rechnungsnummer einer der Leitungen eingegeben werden) und „ge-

wünschtes TAL-Produkt“ (TAL-Produkt aus Auswahlbox selektieren) und kann KUNDE 

die optionalen Felder „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen Übertra-

gungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die TAL hochbitratig genutzt werden soll) und „Be-

schaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt 

werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 
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Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden 

(RC04 EC05). 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Vorhandenes TAL-Produkt für die Anfrage unplausibel. 

1.2.5.2 Recherche über Festverbindung (Recherche über Festverbindung) 

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einer bestehenden Festverbindung 

der Telekom. 
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Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl der Festverbindung), 

„ONKZA“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle A = erstgenannte ONKZ in der Leitungsbe-

zeichnung), „ORDNR“ (Ordnungsnummer der Festverbindung) und „gewünschtes 

KVz-TAL-Produkt“ (KVz-TAL-Produkt aus der Auswahlbox selektieren) und kann 

KUNDE die optionalen Felder „ONKZB“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle B), „Beabs. 

hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn 

die KVz-TAL hochbitratig genutzt werden soll) und „Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei 

der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt werden soll, nur für CuDA-Anteil) be-

füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Recherchenummer 

• Status („abgeschlossen“) 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Vorhandenes TAL-Produkt für die Anfrage unplausibel. 
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1.2.5.3 Recherche über TAL eines anderen Carriers (Recherche über TAL)  

In dieser Recherche bekommt KUNDE Informationen zu einer HVt-TAL oder KVz-TAL 

eines anderen Carriers. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl), „ONKZ“ (Ortsnetz-

kennzahl) und „ORDNR“ (Ordnungsnummer der TAL oder KVz-TAL des anderen Carriers) 

und „gewünschtes KVz-TAL-Produkt“ (KVz-TAL-Produkt aus der Auswahlbox selektie-

ren) und kann KUNDE die optionalen Felder „LSZ-Zusatz“ (der LSZ-Zusatz muss nur bei 

Leitungen mit hochbitratiger Nutzung angegeben werden), „Beabs. hochbitr. Nutzung“ 

(Kennung des hochbitratigen Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die KVz-TAL 

hochbitratig genutzt werden soll) und „Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recher-

che der max. Beschaltungsgrad ermittelt werden soll, nur für CuDA-Anteil) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Leitungslängen 

in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• ONKz nicht gefunden. 

• Leitung nicht vorhanden. 

• Mehrere Leitungen anhand der Eingabedaten gefunden. Manuelle Voranfrage erforder-

lich. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. 

• Das gewünschte TAL-Produkt ist nicht herstellbar. Die recherchierte Leitung entspricht 

der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Die hochbitratige Nutzung kann nur manuell über eine Voranfrage TAL geprüft werden. 

Die recherchierte Leitung entspricht der TAL-Variante <Kurzbezeichnung>. 

• Vorhandenes TAL-Produkt für die Anfrage unplausibel. 
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1.2.6 Geschäftsfall 6: Auskunft über neu bereitzustellende KVz-TAL (Neue 

KVz-TAL beauskunften (nur Abschnitt KVz-APL)) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu einem gewünschten, neu be-

reitzustellenden KVz-TAL-Produkt. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Gewünschtes KVz-TAL-Produkt“ (KVz-TAL-Produkt aus der Auswahlbox wählen), 

„Beabs. hochbitr. Nutzung“ (wenn ein hochbitratiges KVz-TAL-Produkt ausgewählt wurde; 

Beabs. hochbitr. Nutzung aus Auswahlbox auswählen), „Ort“ (Ortsname), „Straße“ (Stra-

ßenname), „Hausnummer“ (Hausnummer, wenn nicht vorhanden „0“ eintragen) und kann 

KUNDE die optionalen Felder „Beabs. hochbitr. Nutzung“ (Kennung des hochbitratigen 

Übertragungsverfahrens, z.B. „H04“, wenn die KVz-TAL hochbitratig genutzt werden soll), 

„Beschaltungsgrad ermitteln“ (wenn bei der Recherche der max. Beschaltungsgrad ermittelt 

werden soll, nur für CuDA-Anteil), „Ortsteil“ (Ortsteil, falls vorhanden), „Haus-Nr.-Zusatz“ 

(Zusatz zur Hausnummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Leitungsparameter einer bestehenden CuDA-TAL (Aderndurchmesser in mm und Lei-

tungslängen in m) 

• Aussage, ob das gewünschte TAL-Produkt realisierbar ist 

• Anzeige des max. Beschaltungsgrades (nur für CuDA-Anteil), wenn angefordert 

• Information, ob das Grundstücküber einen anderen APL mitversorgt wird 

• Information, über welchen anderen APL das Grundstück mitversorgt wird 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung aus 

folgender Liste: 

• Es konnte automatisch kein geeigneter Schaltweg gefunden werden. Manuelle Recher-

che erforderlich 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Versorgung mehrerer Gebäudeteile auf gleichem Grundstück. Klärung anhand Vormie-

terdaten durchführen oder manuelle Voranfrage beauftragen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung überprüfen. 

• Kennung der gewünschten hochbitratigen Nutzung fehlt. 

• Leitungsschlüsselzahl überprüfen. 
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1.2.7 Geschäftsfall 7: Zuordnung Kundenadresse zum AsB (Zuordnung Kunden-

adresse zum AsB) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen darüber, welchem AsB eine End-

kundenadresse zugeordnet ist. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Ort“ (Ortsname) und „Straße“ (Straßenname), „Hausnummer“ (Hausnummer, wenn nicht 

vorhanden „0“ eintragen) und kann KUNDE die optionalen Felder „Ortsteil“ (Ortsteil, falls 

vorhanden), „Haus-Nr.-Zusatz“ (Zusatz zur Hausnummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) be-

füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Adresse des HVt 

• ONKZ des HVt 

• AsB des HVt 

• Hinweismeldung, wenn das Grundstück mit OPAL/ISIS versorgt ist („Die HVt-Adresse 

konnte nicht ermittelt werden. Das Grundstück ist OPAL/ISIS versorgt.“) 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Keine dokumentierte Infrastruktur auf dem Grundstück vorhanden. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Die HVt-Adresse konnte nicht ermittelt werden. 

• Die HVt-Adresse konnte nicht ermittelt werden. Die Prüfung auf OPAL/ISIS-Versor-

gung war nicht möglich, mehr als ein APL vorhanden. 

• Versorgung mehrerer Gebäudeteile auf gleichem Grundstück. Klärung anhand Vormie-

terdaten durchführen oder manuelle Voranfrage TAL beauftragen. 

1.2.8 Geschäftsfall 8: Versorgung über A0-Punkt zum Kundengrundstück beaus-

kunften 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu einer Endkundenadresse, so-

weit es sich um eine A0-Adresse handelt. Folgende Recherchearten stehen zu Auswahl: 

• Recherche über Kundenanschrift 

• Recherche über Rufnummer (der Telekom) 

• Recherche über Leitungsbezeichnung 
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1.2.8.1 Recherche über Kundenanschrift 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Ort“ (Ortsname) und „Straße“ (Straßenname), „Hausnummer“ (Hausnummer, wenn nicht 

vorhanden „0“ eintragen) und kann KUNDE die optionalen Felder „Ortsteil“ (falls vorhan-

den), „Haus-Nr.-Zusatz“ (Zusatz zur Hausnummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) befüllen. 

1.2.8.2 Recherche über Rufnummer (der Telekom) 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl) und „Rufnummer“ be-

füllen. 

1.2.8.3 Recherche über Leitungsbezeichnung 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZA“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle A), 

„LSZ“ (Leitungsschlüsselzahl) und „ORDNR“ (Ordnungsnummer) und kann KUNDE das 

optionale Feld „ONKZB“ (Ortsnetzkennzahl der Endstelle B, falls vorhanden) befüllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche (Ergebnis bei allen drei Recherchearten identisch): 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Ausgabe „A0-Versorgung Ja/Nein“ 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Grundstück oder Leitung nicht vorhanden. 

1.2.9 Geschäftsfall 9: Zuordnung Kundenadresse zum KVz (Zuordnung Kunden-

adresse zum KVz) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen darüber, welchem KVz eine End-

kundenadresse zugeordnet ist. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Ort“ (Ortsname) und „Straße“ (Straßenname), „Hausnummer“ (Hausnummer, wenn nicht 

vorhanden „0“ eintragen) und kann KUNDE die optionalen Felder „Ortsteil“ (Ortsteil, falls 

vorhanden), „Haus-Nr.-Zusatz“ (Zusatz zur Hausnummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) 

befüllen. 
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Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Adresse des KVz – bis zu fünfmal 

• ONKZ des KVz – bis zu fünfmal 

• AsB des KVz – bis zu fünfmal 

• Verzweiger-Nr. – bis zu fünfmal 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Keine dokumentierte Infrastruktur auf dem Grundstück vorhanden. 

• Versorgung durch mehrere APL. Klärung anhand Vormieterdaten durchführen oder ma-

nuelle Voranfrage beauftragen. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• APL hat keine KVz-Anbindung. 

1.2.10 Geschäftsfall 10: KVz mit allen versorgten Kundenadressen (KVz mit allen ver-

sorgten Kundenadressen) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE zu einem KVz-Standort die Adressen der linien-

technisch über diesen KVz versorgten Grundstücke. 

 

Dieser Geschäftsfall stößt einen Batch-Prozess an und wird in eCaSS zunächst unter „Offene 

Recherchen“ gehalten. Wenn das Rechercheergebnis vorliegt, erscheint der Prozess nicht 

mehr auf der Seite „Offene Recherchen“, sondern unter „Aktuelle Ergebnisse“. KUNDE er-

hält das Ergebnis in Form einer Datei, die in der Regel am folgenden Tag vorliegt. Als Da-

teiformat kann KUNDE zwischen pdf- oder csv-Format wählen. Dabei ist pdf-Format vor-

eingestellt. Wenn KUNDE das csv-Format wünscht, kann er die Umstellung über seinen 

Carrier-Manager veranlassen. 

 

Für diesen Geschäftsfall muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), 

„AsB“ (Anschlussbereich des KVz-Standortes) und „Verzweigernummer“ (Nummer des 

KVz) füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 
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• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Liste aller Adressen, die linientechnisch über den KVz versorgt sind 

• Liste aller Adressen, die linientechnisch über A0-Punkte versorgt sind 

• Leitungslänge und Leitungsdurchmesser (bis zu fünfmal) je Teilstück und Dämpfungs-

berechnung pro APL-Standort (für die Dämpfungsberechnung wendet die Telekom ei-

nen Algorithmus an, der aus den vorherrschenden Parametern (Leitungslängen und Lei-

tungsdurchmessern je Teilstück) die durchschnittlich zu erwartende zugehörige Dämp-

fung berechnet) 

 

Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• in VAO: Ihre Anfrage wird bearbeitet. Die Ergebnisse werden am nächsten Arbeitstag 

bereitgestellt => Positivmeldung! In diesem Fall kann die Recherche durchgeführt wer-

den. 

• Kein Rechercheergebnis ermittelbar. 

• Eine Auswertung der Kundenadressen war nicht möglich. 

• Eingegebener Verzweiger-Typ ist unzulässig.  

• Zu den Eingabedaten konnte kein Verzweiger gefunden werden. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

1.2.11 Geschäftsfall 12: OLT-Zuordnung 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE Informationen zu einem OPAL/ISIS-versorgten 

Grundstück. 

 

Hierzu muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), „PLZ“ (Postleitzahl), 

„Ort“ (Ortsname) und „Straße“ (Straßenname), „Hausnummer“ (Hausnummer, wenn nicht 

vorhanden „0“ eintragen) und kann KUNDE die optionalen Felder „Ortsteil“ (Ortsteil, falls 

vorhanden), „Haus-Nr.-Zusatz“ (Zusatz zur Hausnummer, z.B. a oder b, falls vorhanden) be-

füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• ONKZ der Kollokation 

• AsB der Kollokation 

• OLT-Nr. des OLT, über den das Grundstück versorgt wird 
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Falls keine Recherche durchgeführt werden kann, bekommt KUNDE eine Rückmeldung mit 

einem Rückmeldegrund aus nachfolgender Liste: 

• Das Grundstück ist nicht OPAL/ISIS versorgt. 

• Kein Rechercheergebnis ermittelbar. 

• Parameter formal falsch. Bitte Eingaben überprüfen. 

• Versorgung mehrerer Gebäudeteile auf gleichem Grundstück. Klärung anhand Vormie-

terdaten durchführen oder manuelle Voranfrage beauftragen. 

1.2.12 Mitversorgung (in Geschäftsfall 10 integriert) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE die Adressen, die über einen anderen APL mit-

versorgt werden. 

1.2.13 HVt mit allen versorgten A0-Adressen (in Geschäftsfall 10 integriert) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE zu einem HVt-Standort die A0-Adressen der 

linientechnisch direkt über diesen HVt versorgten Grundstücke. 

 

Dieser Geschäftsfall stößt einen Batch-Prozess an und wird in eCaSS zunächst unter „Offene 

Recherchen“ gehalten. Wenn das Rechercheergebnis vorliegt, erscheint der Prozess nicht 

mehr auf der Seite „Offene Recherchen“ sondern unter „Aktuelle Ergebnisse“. KUNDE er-

hält das Ergebnis in Form einer Datei, die in der Regel am folgenden Tag vorliegt. Als Da-

teiformat kann KUNDE zwischen pdf- oder csv-Format wählen. Dabei ist pdf-Format vor-

eingestellt. Wenn KUNDE das csv-Format wünscht, kann er die Umstellung über seinen 

Carrier-Manager veranlassen. 

 

Für diesen Geschäftsfall muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl) und 

„AsB“ (Anschlussbereich des HVt-Standortes) füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Liste aller Adressen, die linientechnisch über den HVt versorgt sind 
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1.2.14 KVz mit allen Dämpfungen (in Geschäftsfall 10 integriert) 

In diesem Geschäftsfall bekommt KUNDE zu einem KVz-Standort die Adressen bzw. APL-

Standorte der linientechnisch über diesen KVz versorgten Grundstücke mit den zugehörigen 

Leitungsabschnitten und Dämpfungen. 

 

Dieser Geschäftsfall stößt einen Batch-Prozess an und wird in eCaSS zunächst unter „Offene 

Recherchen“ gehalten. Wenn das Rechercheergebnis vorliegt, erscheint der Prozess nicht 

mehr auf der Seite „Offene Recherchen“ sondern unter „Aktuelle Ergebnisse“. KUNDE er-

hält das Ergebnis in Form einer Datei, die in der Regel am folgenden Tag vorliegt. Als Da-

teiformat kann KUNDE zwischen pdf- oder csv-Format wählen. Dabei ist pdf-Format vor-

eingestellt. Wenn KUNDE das csv-Format wünscht, kann er die Umstellung über seinen 

Carrier-Manager veranlassen. 

 

Für diesen Geschäftsfall muss KUNDE die Pflichtfelder „ONKZ“ (Ortsnetzkennzahl), 

„AsB“ (Anschlussbereich des KVz-Standortes) und „Verzweigernummer“ (Nummer des 

KVz) füllen. 

 

Als Ergebnis liefert die Recherche: 

• Recherchetyp 

• Datum/Uhrzeit 

• Status („abgeschlossen“) 

• Recherchenummer 

• Eingabedaten 

• Liste aller Adressen, die linientechnisch über den KVz versorgt sind 

• Liste aller Adressen, die linientechnisch über A0-Punkte versorgt sind 

• Leitungslänge und Leitungsdurchmesser (bis zu fünfmal) je Teilstück und Dämpfungs-

berechnung pro APL-Standort (Für die Dämpfungsberechnung wendet die Telekom ei-

nen Algorithmus an, der aus den vorherrschenden Parametern (Leitungslängen und Lei-

tungsdurchmessern je Teilstück) die durchschnittlich zu erwartende zugehörige Dämp-

fung berechnet.) 

1.3 Betrieblich-technische Rahmenbedingungen von Voranfrage Online 

Die Telekom stellt KUNDE die Daten so zur Verfügung, wie sie diese selbst nutzt. Die 

Telekom überprüft diese Daten aus Anlass der Abfrage der Daten durch KUNDE nicht. 

 

Im Fall der Lieferung fehlerhafter Daten im Rahmen der Voranfrage Online haftet die 

Telekom gemäß den Haftungsregelungen in Punkt 14 des Hauptteils mit der Maßgabe, dass 

aufgrund der sehr großen Datenmengen eine Haftung der Telekom nur dann eintritt, wenn 

eine Fehlerquote von 5 % - bezogen auf alle APL-Datensätze der Telekom - überschritten 

wird. 
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Als fehlerhaft gilt eine Information im Rahmen der Voranfrage Online, wenn die Telekom 

folgende Angaben falsch liefert: 

• Dämpfungen, 

• Längen, 

• Adressen, 

• Inhalte 

 

Als nicht fehlerhaft gilt eine Information, wenn 

• sie nicht offensichtlich ist, wie z.B. eine Unterdrückung des trennenden Kommas bei 

den Dämpfungswerten, 

• ein Platzhalter (z.B. 9999 oder 999) für noch nicht erfolgte Verdatung oder nicht mögli-

che Verdatung gesetzt wurde, 

• eine Änderung noch nicht dokumentiert wurde, z.B. eine Umbenennung (PLZ, Ort, 

Straße) noch nicht nachgepflegt ist, 

• die Schreibweise falsch ist oder eine Abkürzung verwendet wurde, 

• die Information über einen Ortsteil nicht vorhanden ist, 

• der politische Prozess der Benennung, Widmung oder Umwidmung noch nicht abge-

schlossen ist, 

• die Änderung noch nicht in den amtlichen Straßenverzeichnissen erfolgt ist, 

• die Änderung sich auf ein noch nicht gewidmetes Neubaugebiet bezieht, 

• nur noch nicht mehr relevante Mengen vorhanden sind (insbesondere OPAL/ISIS, Zu-

gang zum MFG), 

• die Geodaten nicht exakt oder nicht vorhanden sind, 

• mehrere Abfragemöglichkeiten bestehen (insbesondere mehrere APL vorhanden sind), 

• sie sich auf einen Standort in Feld und Flur ohne Straßenbezeichnung bezieht (z.B. Aus-

siedlerhöfe, Sportplätze), 

• sie sich auf ein ausschließlich von KUNDE oder einem Dritten versorgtes Gebiet be-

zieht, 

• sie sich auf militärische oder andere sicherheitsrelevante Gebiete bezieht. 

 

Die Haftungsregelungen gelten bei einer Abfrage von Geschäftsfall 10 je Informationslie-

ferung, bezogen auf die Gesamtdatenmenge. Das bedeutet, dass mehrere Fehler innerhalb 

einer einzelnen Informationslieferung zu einem Fehler zusammengefasst werden. 

 

Damit alle Carrier gleichermaßen die Möglichkeit haben, „Voranfrage Online“ zu nutzen, 

wird die Telekom mengenmäßige Beschränkungen für die Nutzung von „Voranfrage On-

line“ vornehmen. Eine zu große Abfragemenge pro Tag könnte andernfalls massive Rück-

wirkungen auf alle Nutzer haben (z.B. Verlängerung von Antwort- und Reaktionszeiten, Ab-

lehnung von Anfragen). Diese würden sich nicht nur auf Voranfragen, sondern auch auf Be-

auftragungen beziehen. 
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Daher ist in „Voranfrage Online“ eine Mengengrenze je Carrier implementiert. KUNDE darf 

in Summe maximal 200 Abfragen pro Stunde stellen. Hiervon ausgenommen ist der in 

Punkt 1.2.10 beschriebene Geschäftsfall; Abfragen zu dem in Punkt 1.2.10 beschriebenen 

Geschäftsfall erfolgen im Rahmen der technisch-betrieblichen Möglichkeiten und sind auf 

4x150 Abfragen pro Tag und Carrier begrenzt. 

1.4 Web-Service-Schnittstelle zu Voranfrage Online 

1.4.1 Allgemeines 

Ergänzend zur oben beschriebenen Abfragemöglichkeit über die HTML-Schnittstelle bietet 

die Telekom im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten den 

Abruf von Informationen über Teilnehmeranschlussleitungen (z.B. Länge und Adernquer-

schnitt von TAL) über eine XML-Schnittstelle zu dem Internetportal „Voranfrage Online“ 

an. 

1.4.2 Leistungsumfang 

Die Telekom stellt KUNDE die XML-Schnittstelle zu „Voranfrage-Online“ gemäß Schnitt-

stellenvereinbarung zur Verfügung. Dabei sind die Abfragemöglichkeiten und die bereitge-

stellten Informationen grundsätzlich identisch zu denen in Punkt 1.2 dieser Anlage. Über die 

XML-Schnittstelle kann KUNDE allerdings keine Abfragen zum Geschäftsfall 10 anstoßen 

und es besteht nicht die Möglichkeit, in den Geschäftsfällen 1 bis 6 den Beschaltungsgrad 

abzufragen. 

 

Im Falle der Einführung einer neuen IT-Architektur, die den Zugang über die Web-Service-

Schnittstellen (HTML-und XML-Schnittstellen) zu „Voranfrage-Online“ betrifft, informiert 

die Telekom KUNDE mit einer Vorlauffrist von mindestens zwölf Monaten in Textform 

über die geplante Änderung. 

 

Die nach dieser Änderung für die neue Schnittstelle dann gültige Schnittstellenvereinbarung 

stellt die Telekom KUNDE mit einer Vorlauffrist von mindestens sechs Monaten via Extra-

net zur Verfügung. 

 

Unbenommen hiervon sind fachlich oder technisch erforderliche Anpassungen. 
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1.4.3 Bereitstellung der XML-Schnittstelle 

Die Telekom schaltet KUNDE nach erfolgreicher Absolvierung des Konformitätstests und 

Bereitstellung seiner Zugangsdaten innerhalb von zehn Arbeitstagen frei. Bei Nichtbestehen 

des Konformitätstests hat KUNDE maximal ein weiteres Mal die Möglichkeit, die nicht be-

standenen Testfälle zu wiederholen. Sollte der Konformitätstest auch beim zweiten Durch-

lauf nicht erfolgreich absolviert worden sein, muss KUNDE den gesamten Konformitätstest 

von Beginn erneut durchlaufen. 

1.4.4 Betrieblich-technische Rahmenbedingungen 

Die Telekom stellt KUNDE die Daten so zur Verfügung, wie sie diese selbst nutzt. Die 

Telekom überprüft diese Daten aus Anlass der Abfrage der Daten durch KUNDE nicht. Für 

die fehlerhafte Lieferung von Daten im Rahmen der Voranfrage Online gelten die Regelun-

gen unter Punkt 1.3. 

 

Die Telekom wartet die XML-Schnittstelle im Rahmen der Wartungsfenster gemäß der gül-

tigen Schnittstellen-Spezifikation eCaSS, die im Extranet unter https://wholesale-

portal.telekom.de verfügbar ist. Außerdem behält sich die Telekom eine Begrenzung der 

Abfragemenge aus technisch-betrieblichen Gründen vor. 

2 Listen 

Die Telekom stellt KUNDE die Daten zu den nachfolgend aufgeführten Listen so zur Verfü-

gung, wie sie diese selbst nutzt. Die Telekom überprüft diese Daten aus Anlass der Abfrage 

der Daten durch KUNDE nicht. 

 

Im Fall der Lieferung fehlerhafter Daten im Rahmen der Listen haftet die Telekom gemäß 

den Haftungsregelungen in Punkt 14 des Hauptteils mit der Maßgabe, dass aufgrund der 

sehr großen Datenmengen eine Haftung der Telekom nur dann eintritt, wenn eine Fehlerquo-

te von 5 % - bezogen auf die jeweils gelieferten Datensätze – überschritten wird. Zu diesen 

Listen zählt auch die Liste der KVz mit allen versorgten Endkundenadressen nach 

Punkt 1.2.10 dieser Anlage (Geschäftsfall 10). 

 

Als fehlerhaft gilt eine Information im Rahmen dieser Listen, wenn die Telekom folgende 

Angaben falsch liefert: 

• Dämpfungen, 

• Längen, 

• Adressen, 

• Inhalte 

https://wholesale-portal.telekom.de/
https://wholesale-portal.telekom.de/
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Als nicht fehlerhaft gilt eine Information, wenn 

• sie nicht offensichtlich ist, wie z.B. eine Unterdrückung des trennenden Kommas bei 

den Dämpfungswerten, 

• ein zeitlicher Versatz von mehr als 30 Werktagen zwischen der Lieferung der Liste und 

einer aktuellen Abfrage z.B. in Voranfrage Online vorliegt, 

• ein Platzhalter (z.B. 9999 oder 999) für noch nicht erfolgte Verdatung oder nicht mögli-

che Verdatung gesetzt wurde, 

• eine Änderung noch nicht dokumentiert wurde, z.B. eine Umbenennung (PLZ, Ort, 

Straße) noch nicht nachgepflegt ist, 

• die Schreibweise falsch ist oder eine Abkürzung verwendet wurde, 

• die Information über einen Ortsteil nicht vorhanden ist, 

• nur noch nicht mehr relevante Mengen vorhanden sind (insbesondere OPAL/ISIS, Zu-

gang zum MFG), 

• die Nahbereichszuordnung eines KVz nicht stimmt, 

• die Geodaten nicht exakt oder nicht vorhanden sind, 

• die tatsächliche Nutzung mit VDSL bzw. ADSL nicht nachgepflegt ist, 

• sie nur in Bemerkungsfeldern eingetragen ist. 

 

Die Haftungsregelungen gelten je Informationslieferung. Das bedeutet, dass mehrere Fehler 

innerhalb einer einzelnen Informationslieferung zu einem Fehler zusammengefasst werden. 

2.1 KVz-Liste 

Die Liste der Kabelverzweiger-Standorte (KVz) enthält Informationen über Standorte, die 

für den Zugang zum Kabelverzweiger relevant sind. Aufgrund der Informationsmenge stellt 

die Telekom die Daten in einer Gesamttabelle im csv-Format bzw. acht Einzeldateien im 

xlsx-Format ein. 

 

Sie enthält folgende Informationen 

• KVz-ID (ONKz, AsB, KVz) 

• ONKz (Ortsnetzkennzahl) 

• AsB (Anschlussbereich) 

• KVz 

• PLZ 

• Ort 

• Straße (ab 01.12.2019 in separater Spalte) 

• Hausnummer (ab 01.12.2019 in separater Spalte) 

• Haus-Nr. Zusatz (Zusatzinformation zur Adresse, ab 01.12.2019 in separater Spalte) 

• Bemerkung (als Zusatzinformation zum Auffinden des KVz, ab 01.12.2019 in separater 

Spalte) 
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• KVz-Bezeichnung (AsB, KVz) 

• kein VzK-Bereich (wenn der KVz selbst keinen Verzweigerkabelbereich besitzt) 

• Nahbereich 550 m (wenn der KVz sich im Nahbereich mit maximal 550 m Hauptkabel-

länge befindet) 

• versorgt durch (Benennung des DSLAM/MSAN-Standortes, wenn der KVz im Rahmen 

eines Mitversorgungskonzeptes mit DSL von einem anderen Standort aus mitversorgt 

wird; nur bei Erschließung durch die Telekom) 

• ADSL-DSLAM (wenn sich am Standort ein ADSL-DSLAM befindet) 

• VDSL-DSLAM (wenn sich am Standort ein VDSL-DSLAM befindet) 

• HK-Dämpfung max (höchste Hauptkabeldämpfung bei Mehrfachanbindung) 

• HK-Dämpfung min (niedrigste Hauptkabeldämpfung bei Mehrfachanbindung) 

• VzK-dB Durchschnitt (durchschnittliche Verzweigerkabeldämpfung über alle ange-

schalteten Verzweigerkabel-Doppeladern) 

• Summe der angeschalteten Kupfer-DA (Anzahl der am KVz angeschalteten Verzwei-

gerkabel-Doppeladern; nur in der Liste mit Anzahl der vorhandenen Doppeladern). 

 

KUNDE erhält die KVz-Liste im Extranet der Telekom über den Pfad: 

Extranet -> Zugang zur TAL -> Standortinformationen -> Liste der KVz-Standorte bzw. 

KVz-Listen mit Anzahl der vorhandenen Doppeladern 

 

Die KVz-Liste wird in Zeitabständen von drei Monaten aktualisiert. Der Veröffentlichungs-

termin ist jeweils in der Mitte des Quartals (Dienbstag oder Mittwoch in der Woche des 15.) 

der Monate Februar, Mai, August und November jeden Jahres. Die Telekom stellt ab der 

Aktualisierung Q4/2019 zu dieser KVz-Liste eine Excel-Datei zur Verfügung, die drei Ta-

bellenblätter mit folgenden Änderungen zur Vorgängerliste enthält: 

• Wegfall eines Standortes 

• neue Standorte 

• Ortsveränderungen und Adressänderungen von Standorten. 

2.2 Querkabel-Liste 

Die Liste der rein über Querkabel versorgten KVz der Telekom enthält Informationen über 

KVz, die keine eigene Hauptkabelanbindung besitzen und nur über Querkabel an einen re-

gulären KVz (mit Hauptkabelanbindung) angebunden sind. Die Telekom stellt die Daten in 

einer Gesamttabelle im csv-Format im Extranet ein. 
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Sie enthält folgende Informationen 

• ONKz (Ortsnetzkennzahl) 

• AsB (Anschlussbereich) 

• KVz-ID (ONKz, AsB, KVz) des regulären KVz (mit HK-Anbindung) 

• KVz-ID (ONKz, AsB, KVz) des rein Querkabel-versorgten KVz 

• Querkabeldämpfung bei 4 MHz 

• Anzahl der im Querkabel vorhandenen Doppeladern 

 

KUNDE erhält die Querkabel-Liste im Extranet der Telekom über den Pfad: 

Extranet -> Zugang zur TAL -> Standortinformationen -> Liste der Querkabel 

 

Die Querkabel-Liste wird in Zeitabständen von drei Monaten aktualisiert. Der Veröffentli-

chungstermin ist jeweils in der Mitte des Quartals (Dienstag oder Mittwoch in der Woche 

des 15.) der Monate Februar, Mai, August und November jeden Jahres. 

2.3 MFG-Liste 

Die Liste der Multifunktionsgehäuse-Standorte (MFG) der Telekom enthält Informationen 

über Standorte, die für den hochbitratigen Zugang im Multifunktionsgehäuse relevant sind. 

Aufgrund der Informationsmenge stellt die Telekom die Daten in einer Gesamttabelle im 

csv-Format bzw. acht Einzeldateien im xlsx-Format ein. 

 

Sie enthält folgende Informationen 

• KVz-ID (ONKz, AsB, KVz) 

• ONKz (Ortsnetzkennzahl) 

• AsB (Anschlussbereich) 

• DSLAM-KVz (AsB, KVz-Nummer des MFG) 

• MV-KVz (Angabe von mitversorgten KVz) 

• DSLAM-ADRE (Adresse des MFG) 

• MV-ADRE (Adresse des mitversorgten KVz) 

• ADSL (wenn sich ein ADSL-DSLAM im MFG befindet) 

• VDSL (wenn sich ein VDSL-DSLAM im MFG befindet) 

• Hytas (wenn die Telefonieleistungen am Standort über Hytas herangeführt werden) 

• OPAL (wenn die Telefonieleistungen am Standort über OPAL herangeführt werden) 

• HK1M_MIN (niedrigste Hauptkabeldämpfung bei Mehrfachanbindung) 

• HK1M_MAX (höchste Hauptkabeldämpfung bei Mehrfachanbindung) 

• UEBERBAU (wenn der KVz mit einem MFG überbaut wurde) 

• NEBENST (wenn das MFG neben den regulären KVz gestellt wurde) 

• VzK (wenn das MFG Verzweigerkabel besitzt) 
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• VzK_1DB_D (durchschnittliche Verzweigerkabeldämpfung über alle angeschalteten 

Verzweigerkabel-Doppeladern) 

• Nahbereich (wenn das MFG sich im Nahbereich mit maximal 550 m Hauptkabellänge 

befindet) 

• QK1M_MIN (niedrigste Dämpfung des SOL-Querkabels zwischen versorgendem MFG 

und mitversorgten KVz) 

• QK1M_MAX (höchste Dämpfung des SOL-Querkabels zwischen versorgendem MFG 

und mitversorgten KVz). 

 

KUNDE erhält die MFG-Liste im Extranet der Telekom über den Pfad: 

Extranet -> Zugang zur TAL -> Standortinformationen -> Liste der MFG-Standorte 

 

Die MFG-Liste wird in Zeitabständen von drei Monaten aktualisiert. Der Veröffentlichungs-

termin ist jeweils in der Mitte des Quartals (Dienstag oder Mittwoch in der Woche des 15.) 

der Monate Februar, Mai, August und November jeden Jahres. 

2.4 A0-Liste 

Die A0-Liste enthält Informationen über Adressen, die direkt vom HVt aus ohne zwischen-

geschaltete KVz versorgt werden. Aufgrund der Informationsmenge stellt die Telekom die 

Daten in einer Gesamttabelle im csv-Format ein. 

 

Sie enthält folgende Informationen 

• ONKz (Ortsnetzkennzahl) 

• AsB (Anschlussbereich) 

• HVt (Bezeichnung des HVt) 

• A0-Bezeichnung (Nummerierung des A0-APL) 

• PLZ 

• Ort 

• Straße (ab 01.12.2019 in separater Spalte) 

• Hausnummer (ab 01.12.2019 in separater Spalte) 

• Haus-Nr. Zusatz (Zusatzinformation zur Adresse, ab 01.12.2019 in separater Spalte). 

 

KUNDE erhält die A0-Liste im Extranet der Telekom über den Pfad: 

Extranet -> Zugang zur TAL -> Standortinformationen -> A0-Liste  
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Die A0-Liste wird in Zeitabständen von drei Monaten aktualisiert. Der Veröffentlichungster-

min ist jeweils in der Mitte des Quartals (Dienstag oder Mittwoch in der Woche des 15.) der 

Monate Februar, Mai, August und November jeden Jahres. Die Telekom stellt ab der Aktua-

lisierung Q4/2019 zu dieser A0-Liste eine Excel-Datei zur Verfügung, die drei Tabellenblät-

ter mit folgenden Änderungen zur Vorgängerliste enthält: 

• Wegfall eines Standortes 

• neue Standorte 

• Ortsveränderungen und Adressänderungen von Standorten. 

2.5 PE-Liste  

Die PE-Liste enthält Informationen über kupferbasierte periphere Vorfeldeinrichtungen. Die 

Telekom stellt die Daten in einer Gesamttabelle im xlsx-Format ein. 

 

Sie enthält folgende Informationen 

• KVz-ID (ONKz, AsB, KVz) 

• ONKz (Ortsnetzkennzahl) 

• AsB (Anschlussbereich) 

• KVz 

• KVz_PE_SUM (Anzahl der zum Zeitpunkt der Listenerstellung tatsächlich über PE ge-

führten Anschlüsse; die PE befindet sich zwischen HVt und KVz) 

• APL_PE_SUM (Anzahl der zum Zeitpunkt der Listenerstellung tatsächlich über PE ge-

führten Anschlüsse; die PE befindet sich zwischen KVz und APL). 

 

KUNDE erhält die PE-Liste im Extranet der Telekom über den Pfad: 

Extranet -> Zugang zur TAL -> Standortinformationen -> PE-Liste 

 

Die PE-Liste wird in Zeitabständen von drei Monaten aktualisiert. Der Veröffentlichungster-

min ist jeweils in der Mitte des Quartals (Dienstag oder Mittwoch in der Woche des 15.) der 

Monate Februar, Mai, August und November jeden Jahres. 

3 Trassenauskunft Kabel (TAK) 

Mit der Trassenauskunft Kabel erhält KUNDE Informationen über die Kabelführung der 

Telekom. 

 

Unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html ist das Muster für eine Nut-

zungsvereinbarung eingestellt. Vor Beginn der Nutzung muss KUNDE diese unterzeichnen 

und per E-Mail an trassenauskunft.kabel@telekom.de senden. 
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KUNDE erhält über die Internetseite https://trassenauskunft-kabel.telekom.de alle Informa-

tionen, wie sie auch die übrigen Nutzer, also insbesondere Tiefbauunternehmen, erhalten, 

zur Anwendung. KUNDE kann je Technik-Niederlassung der Telekom bis zu fünf Benutzer-

kennungen bekommen. In der Nutzungsvereinbarung sind folgende Angaben erforderlich: 

• Name von KUNDE 

• Anschrift mit PLZ, Ort, Straße und Hausnummer 

• Eintrag im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK 

• Umsatzsteuernummer 

• Name und rechtsverbindliche Unterschrift des Vertretungsberechtigten 

• Telefon- und Telefax-Nr. des Vertretungsberechtigten 

• Anzahl der gewünschten Benutzerkennungen für die jeweilige Technik Niederlassung 

• Ansprechpartner Name, Telefon- und Telefax-Nr. sowie die E-Mail Adresse 

• Firmen-/Behördenstempel 

4 Ansprechpartner 

Als Ansprechpartner dient der zuständige Carrier-Manager. 
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1 Bestellprozess TAL 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie alle xDSL-Leistun-

gen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen Endkunden 

die tatsächliche Auftragsrückmeldedauer jedes einzelnen Auftrags. 

 

Die Auftragsrückmeldedauer ist die Anzahl der Werktage nach Eingang einer Bestellung 

bis zur Rückmeldung in Form einer Auftragsbestätigungsmeldung oder Abbruchmeldung. 

 

Betrachtet werden alle im fraglichen Monat zurückgemeldeten Bestellungen auf Bereitstel-

lung der TAL-Produktvarianten HVt-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig sowie auf einen Produktgruppenwechsel, einen Providerwechsel, 

eine Verbundleistung und eine Leistungsänderung. Bestellungen von Leistungsmerkmalän-

derungen (z.B. Wechsel des Übertragungsverfahrens ADSL zu VDSL) fallen nicht in die 

betrachtete Menge. 

 

Es ist die prozentuale Verteilung der Rückmeldungen auf den Bestelltag und jeden der fol-

genden fünf Werktage sowie der prozentuale Anteil der Bestellungen mit einer Rückmel-

dedauer von mehr als fünf Werktagen ab der Bestellung zu erfassen. Rückmeldungen an 

Wochenendtagen oder gesetzlichen Feiertagen werden dem folgenden Werktag zugerech-

net. 

2 Dienstleistungserbringung 

2.1 Termintreue Bereitstellung TAL 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie alle xDSL-Leistun-

gen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen Endkunden 

den Anteil der nicht eingehaltenen bestätigten Bereitstellungstermine differenziert nach 

Bereitstellungen mit und ohne Endkundentermin. Bei den nicht eingehaltenen Bereitstel-

lungen mit Endkundentermin wird wiederum differenziert nach TAM wegen Nichtantref-

fen des Endkunden und der Summe der anderen Gründe für die TAM. 

 

Betrachtet werden alle im fraglichen Monat terminierten Bereitstellungen der TAL-Pro-

duktvarianten HVt-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig 

sowie Produktgruppenwechsel, Providerwechsel, Verbundleistung und Leistungsänderung. 

Bereitstellungen von Leistungsmerkmaländerungen fallen nicht in die betrachtete Menge. 
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2.2 Anschaltedauer TAL 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie alle xDSL-Leistun-

gen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen Endkunden 

die tatsächliche Anschaltedauer. 

 

Die Anschaltedauer ist die Anzahl der Werktage nach Eingang einer Bestellung bis zur 

Bereitstellung. Bereitstellungen am Samstag gelten als Bereitstellungen am nachfolgenden 

Werktag. 

 

Betrachtet werden alle im fraglichen Monat bereitgestellten TAL-Produktvarianten 

HVt-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie vollzo-

genen Produktgruppenwechsel, Providerwechsel, Verbundleistungen und Leistungsände-

rungen. Bereitstellungen von Leistungsmerkmaländerungen fallen nicht in die betrachtete 

Menge. 

 

Es ist die prozentuale Verteilung der Anschaltungen HVt-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig 

und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig auf den Bestelltag und jeden der folgenden 

15 Werktage sowie der prozentuale Anteil der Bestellungen mit einer Anschaltedauer von 

mehr als 15 Werktagen ab der Bestellung zu erfassen. Anschaltungen an Wochenendtagen 

oder gesetzlichen Feiertagen werden dem folgenden Werktag zugerechnet. 

2.3 Verteilung Bereitstellung TAL 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie alle xDSL-Leistun-

gen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen Endkunden 

den Anteil der Bereitstellungen an jedem Kalendertag differenziert nach Bereitstellungen 

mit und ohne Endkundentermin. 

3 Dienstequalität, einschließlich Mängeln 

3.1 Störhäufigkeit TAL 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie alle xDSL-Leistun-

gen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen Endkunden 

die Quote der Entstörungsaufträge pro Anschluss. 

 

Dazu wird die Anzahl der am letzten Kalendertag des Monats überlassenen Anschlüsse zu 

der Anzahl der diese Anschlüsse betreffenden Entstörungsaufträge in dem Monat ins Ver-

hältnis gesetzt. 
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4 Fehlerbehebungszeiten 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat über die TAL-Produktvarianten HVt-TAL, 

CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig sowie über alle xDSL-

Leistungen (ADSL-, SDSL, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen End-

kunden die Dauer der Entstörung differenziert nach Standard- und Expressentstörung. 

 

Betrachtet werden alle im jeweiligen Monat mit einer Erledigungsmeldung geschlossenen 

Entstörungsaufträge. Es ist die prozentuale Verteilung auf den Bestelltag der Entstörung 

und auf jeden der folgenden fünf Werktage sowie der prozentuale Anteil der Entstörungen 

mit einer Rückmeldedauer von mehr als fünf Werktagen zu erfassen. Rückmeldungen an 

Wochenendtagen oder gesetzlichen Feiertagen werden dem folgenden Werktag zugerech-

net. 

 

Die Telekom ist verpflichtet, die ermittelten Daten zur Dauer der Entstörung aller xDSL-

Leistungen (ADSL-, SDSL-, VDSL- und VDSL-Vectoring-Anschlüsse) ihrer eigenen End-

kunden differenziert nach Standard- und Expressentstörung vorzulegen. 

5 Umstellung zwischen verschiedenen regulierten Vorleistungen (außer einmali-

gen Massenumstellungen) 

Die Telekom ermittelt für jeden Kalendermonat in Summe über alle in diesem Monat ab-

geschlossenen Produktgruppenwechsel (Wechsel von einem Produkt eines Produktvertra-

ges auf ein Produkt eines anderen Produktvertrages), Providerwechsel (Kunde der 

Telekom – Wholesale – bezüglich eines gleichbleibenden Produktes ändert sich) und Ver-

bundleistungen (Wechsel zwischen zwei Anbietern bei gleichzeitiger Änderung des Pro-

duktes) die Quote der Bereitstellungsentstörungen für die Fälle, bei denen das Zielprodukt 

eine TAL-Produktvariante HVt-TAL, CuDA 2Dr hochbitratig und KVz-TAL, CuDA 2Dr 

hochbitratig ist. 

6 Verfahren 

Die Telekom übersendet die gemäß Punkt 1 bis 5 ermittelten Werte in dem auf den Be-

trachtungszeitraum folgenden Kalendermonat der Bundesnetzagentur und stellt sie in ihr 

Extranet ein. 

 

Mit der erstmaligen Übersendung bzw. Einstellung der Werte erfolgt eine detaillierte Dar-

stellung der angestellten Mess- und Berechnungsmethoden. 
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Bislang erhält KUNDE seine Rechnung sowie die RBU (rechnungsbegleitende Unterla-

gen) im EDIFACT (ELFE) Format oder in Papierform. 

 

Die Vertragspartner regeln, dass für die Produktgruppen TAL die Bereitstellung der RBU 

bei Nutzung des DMZ-Servers über einen gegen Fremdzugriff gesicherten Server im Inter-

net (DMZ-Server) erfolgen soll. Die Bereitstellung der RBU erfolgt erst, sobald der 

Telekom abrechnungsrelevante Aufträge von KUNDE vorliegen. 

1 Bereitstellung der RBU 

Die Telekom stellt die rechnungsbegleitenden Unterlagen (RBU) über einen Server mit 

Download Funktion (DMZ-Server) für die TAL-Varianten, die über die IT-Architektur 

WITA beauftragt und abgewickelt werden können und die mit diesen TAL-Varianten im 

Zusammenhang stehenden Leistungen wie z.B. CEE, ungerechtfertigte Störungsmeldun-

gen, zusätzliche Anfahrten, Bau und Reparatur der Endleitung bereit. 

2 EDIFACT Format 

Sofern KUNDE seine Rechnung im EDIFACT Format (ELFE) erhält, vereinbaren die Ver-

tragspartner, dass die Lieferung der elektronischen Rechnung im Format EDIFACT 

(ELFE) für die in Punkt 1 benannten Produktgruppen endet. KUNDE erhält die Rechnung 

in Papierform. Für die RBU gilt Punkt 3. 

3 Leistungen der Telekom 

• Die Telekom stellt KUNDE die RBU zur Rechnung für die TAL-Varianten, die über die 

IT-Architektur WITA beauftragt und abgewickelt werden können, in Dateiform über 

einen DMZ-Server zur Verfügung. Die RBU erfassen insoweit auch den bisherigen einer 

Rechnung beiliegenden rechnungsbegleitenden Rechnungsanhang. 

 

• Die Telekom informiert KUNDE über die zur Verfügung gestellten RBU per E-Mail. 

 

• In den RBU weist die Telekom die einzelnen in Rechnung gestellten Leistungen detail-

liert gemäß folgender Dateistruktur aus: 

 

Fachlicher 
Attributname 

Muss/Kann Länge Format Erläuterung 

SATZART X 2 CHAR Satzart (SAP4WITA-
Verarbeitungskenner), 
Festwert immer ‚RB‘ 

ZEILENNR X 8 NUMC Zeilen-Nummer 
z.B. 00000001 
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RECHNUNGSMONAT X 2 NUMC Abgerechneter Monat/ 

Rechnungs-Monat 
z.B. 11 

RECHNUNGSJAHR X 4 NUMC Abrechnungsjahr 
z.B. 2011 

DEBITOR X 10 CHAR Debitorennummer 
(BKTO) lt. Rechnung 
z.B. 1199999999 

VERTRAGSNUMMER X 10 CHAR Eindeutige Zuordnung 
eines Reseller-Endkun-
den-Vertrags 
z.B. 9999999999 

AUFTRAGSNUMMER 
EXTERN 

O 20 CHAR Externe Auftragsnum-
mer des Kunden 
z.B. 134500 

TELEKOM 
AUFTRAGSNUMMER 

X 13 CHAR Interne Auftragsnummer 
Telekom 
z.B. 1011001040048 

PRODUKTNAME X 60 CHAR Produktbezeichnung 
z.B. TAL, CuDA2Dr hbr, 
Basispreis 

ALNR O 10 NUM Auftrags- und Leis-
tungsnummer Telekom 
z.B. 6769 

PRODID X 18 CHAR Materialnummer 
Telekom 
z.B. 89123400 

KONDID X 10 CHAR Konditionsnummer 
Telekom 
z.B. 1000023456 

RECHNUNGSTEXT X 60 CHAR Rechnungsbezeichnung 
(PRIMA+) 
z.B. TAL, CuDA2Dr hbr, 
Basispreis, monatlich 

LEISTUNGSDATUM VON X 8 DATS Beginn Abrechnungs-
zeitraum in Form von 
TT.MM.JJJJ 
z.B. 01.11.2011 

LEISTUNGSDATUM BIS X 8 DATS Ende Abrechnungs-
zeitraum in Form von 
TT.MM.JJJJ 
z.B. 30.11.2011 
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VORFALL X 3 CHAR Vorfallart, folgende Werte 

werden geliefert: 
Z – Zugang „+“ 

W – Wegfall „-“ 

Z/W – Zugang/Wegfall „+/-“ 

W/Z – Wegfall/Zugang „-/+“ 

B – Bestand „.“ (blank) 

UMSATZSTEUER (%) X 2 NUMC Umsatzsteuersatz 
z.B. 19 

EINZELPREIS X 16 DEC Einzelpreis zur Position mit 
4 Nachkommastellen mit Vor-
zeichen 

Bei Gutschrift mit Vorzeichen 
„-“ 
z.B. 10,8000 

MENGE X 15 DEC Menge zur Position mit 
3 Nachkommastellen 
z.B. 1,000 

MENGENEINHEIT X 3 CHAR Abgerechnte Menge 
z.B. ST = Stück 

NETTOBETRAG X 13 DEC Nettobetrag der 
Rechnungsposition mit 
2 Nachkommastellen mit 
Vorzeichen 

Bei Gutschrift mit Vorzeichen 
„-“ 
z.B. -10,8000 

KT/MONAT BEI 
ANTEILIGER 

ABRECHNUNG 

O 2 NUMC Kalendertage im 
Betrachtungsmonat 

(wird für TAL nicht geliefert) 

TAGE ANTEILIG 
ABGERECHNET 

O 2 NUMC Abgerechnete Überlassungs-
tage im Betrachtungsmonat 

(wird für TAL nicht geliefert) 

LEITUNGSBEZEICHNUNG (X) 23 CHAR Eindeutige Leitungsbezeich-
nung 

Vollständige Lieferung nur 
wenn auch vom Vorsystem 
geliefert 
z.B. 
95V/4401/4401/0000001026 
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MONATLICH/EINMALIG X 2 CHAR Abrechnungsintervall des 

Entgeltes 

Lieferung „EF“ – bei einmalig 
fallweisem Entgelt 

Lieferung „WE“ – bei wieder-
kehrendem Entgelt 

Lieferung „VE“ – bei Verbin-
dungsentgelten 

STANDORT A (X) 130 CHAR Beginn der TAL-Leitung am 
KVz/HVt 
z.B. Lindenstr. 12, 99999 
Musterstadt 

STANDORT B (X) 130 CHAR Ziel der Leitung beim End-
kunden 
z.B. Lindenstr. 12, 99999 
Musterstadt 

ZUGANG O 8 DATS Datum des Zugangs in Form 
von TT.MM.JJJJ 
z.B. 12.01.2011 

WEGFALL O 8 DATS Datum des Wegfalls in Form 
von TT.MM.JJJJ 
z.B. 31.01.2011 

ZUSATZTEXT1 O 256 CHAR Freitext 

ZUSATZTEXT2 O 256 CHAR Freitext 

INFO O 500 CHAR weitergehende Informationen 
zum Fakturadatensatz 

STOERNR O 30 CHAR Störungsnummer 
z.B. 62170 

STOERDAT O 8 DATS Störungsdatum in Form von 
TT.MM.JJJJ 
z.B. 12.09.2011 

BEZEICHNUNG ALT O 23 CHAR Leitungsschlüsselzahl alt 
z.B. 
95V/4401/4401/0000001026 

BEZUG ZUR 
VERTRAGSNUMMER 

O 10 CHAR Bezug zur Vertragsnummer 
z.B. 3001234567 

 
Zusatzdefinition: ISO-8859-1 

Quotierungszeichen: “ (doppeltes Anführungszeichen, 0x22) 

Zeilentrenner: \r\n (0x0D0A) 

Dezimaltrennzeichen: , (Komma, 0x2C) 

1000er-Trennzeichen: keine 

Feldtrennzeichen: ; (Semikolon, 0x3B) 

Erläuterung: 

Pflichtfeld: Feld muss Inhalt besitzen, zumindest Dummy-Eintrag 

Double: bei Double-Feldern, die Ganzzahlen enthalten, können Dezimaltrenner und 

Nachkommastellen entfallen 
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Mit der Einstellung der RBU auf dem DMZ-Server und mit dem Erhalt der zum Vor-

steuerabzug berechtigenden Rechnung gilt diese als zugegangen im Sinne der vertrag-

lich vereinbarten Zahlungsbedingungen. Sofern KUNDE seine Rechnung in Papier-

form erhält, gilt diese am dritten Werktag (Mo-Sa) nach Versand durch die Telekom 

als zugegangen, sofern KUNDE keinen späteren Zugang nachweist und die Telekom 

spätestens am dritten Werktag nach Versendung der Rechnung die RBU auf dem 

DMZ-Server eingestellt hat. Die Telekom behält sich in diesem Zusammenhang vor, 

den Rechnungsversand von Papierrechnungen („Billday“) um zwei Arbeitstage vorzu-

verlegen. Die Telekom wird KUNDE hierüber informieren. 

 

Sofern die Einstellung der RBU und der Erhalt bzw. Zugang der Rechnung auseinan-

derfallen, gilt die Rechnung am Tag des Eintritts des späteren Ereignisses als zugegan-

gen. 

 

• Die Rechnung gilt als nicht zugegangen: 

a) solange der DMZ-Server im Internet nicht erreichbar ist bzw. 

b) die von der Telekom eingestellten Daten unvollständig sind, nicht diesen Rege-

lungen entsprechen oder durch technische Störungen fehlerbehaftet sind 

 

und der entsprechende Sachverhalt der Telekom durch eine Meldung von KUNDE an 

die in der Anlage 9 – Ansprechpartner, Punkt 3 benannte Stelle rechtzeitig bekannt ge-

geben wurde. 

 

• Die Telekom ist berechtigt, die oben angegebene Dateistruktur an neue Erfordernisse der 

Fakturierung anzupassen und Änderungen in der Übertragungstechnik vorzunehmen. In 

diesem Fall wird die Telekom diese Änderungen spätestens sechs Monate vorher ankündi-

gen. Auf Anforderung wird die Telekom vor dem Wirksamwerden der Änderungen Test-

dateien zur Verfügung stellen. 

 

• Datenfelder, Spalten, die aus produktspezifischen Gründen in den RBU nicht von den 

Abrechnungssystemen befüllt werden, bleiben leer. 

 

• Die Telekom sorgt für die Richtigkeit der eingestellten Daten. Durch technische Störun-

gen fehlerbehaftete oder unterbliebene Übertragungen der Dateien holt die Telekom nach, 

sobald die Störung oder Fehlerursache behoben ist. 

 

• Formale Fehler in der Datei wird die Telekom unverzüglich beheben. Eine Neueinstellung 

der betroffenen Datei erfolgt nach Vereinbarung. 

 

• Zum Abruf und Download der gespeicherten Daten gewährt die Telekom KUNDE Zu-

gang zum Server über eine Weboberfläche. 
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• Nach Abruf der Dateien sichert KUNDE diese gegen Verlust und/oder Überschreiben. 

 

• Die auf dem Server abgelegten Dateien verbleiben mindestens zwei Geschäftsjahre ab 

dem jeweiligen Rechnungsdatum auf dem DMZ-Server. 

 

• Die Telekom stellt KUNDE im Rahmen der bestehenden technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten den DMZ-Server zur Verfügung. 

 

• Sollte es zu Funktionsstörungen des Servers kommen, wird sich die Telekom um eine 

schnellstmögliche Abhilfe bemühen. Eine Haftung der Telekom für systemtechnische 

Störungen ist ausgeschlossen, sofern die Störung nicht auf ein vorsätzliches Verhalten 

von Telekom-Mitarbeitern zurückzuführen ist. 

4 Mitwirkung von KUNDE 

• KUNDE stellt nach dem Erhalt der betreffenden Rechnung eigenverantwortlich sicher, 

dass er die zugehörigen RBU zeitnah vom DMZ-Server abruft. 

 

• KUNDE benennt der Telekom eine E-Mail-Adresse, über die die Telekom KUNDE 

über die Einstellung der RBU informieren kann. Änderungen an der E-Mail-Adresse 

teilt KUNDE der Telekom umgehend mit. 

 

• KUNDE verpflichtet sich weiterhin gegenüber der Telekom, dass er Störungen des 

DMZ-Servers an die in Anlage 9 – Ansprechpartner, Punkt 3 benannte Stelle meldet. 

 

• KUNDE passt, soweit notwendig, die eigenen Nachverarbeitungsroutinen für TAL-

Rechnungen an den neuen „Billday“ an, den die Telekom ihm im Falle der Vorverle-

gung wegen Versendung von Papierrechnungen gemäß Punkt 2 mitgeteilt hat. 

 

KUNDE wird 

• sämtliche Zugangskennungen (insbesondere Nutzername und Passwort) als streng ver-

trauliche Informationen gemäß den zwischen den Vertragspartnern gültigen Vertrau-

lichkeitsvereinbarungen behandeln, 
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• sicherstellen, dass eine Nutzung der Zugangskennungen und der Webadresse nur 

durch von KUNDE zur Nutzung befugte Personen (z.B. Mitarbeiter von KUNDE, be-

vollmächtigte Vertriebspartner, Vertreter sowie deren Mitarbeiter) und ausschließlich 

im engen geschäftlichen Bereich von KUNDE erfolgt und geeignete Maßnahmen er-

greifen, um einen Zugriff durch unbefugte Dritte, insbesondere einen Missbrauch der 

Kennungen, zu verhindern. 

 

Bei einer missbräuchlichen Nutzung behält die Telekom sich vor, den Zugang zum 

DMZ-Server zu sperren und weitere rechtliche Schritte einzuleiten. 
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Anhang 1 

 

 

Technische Richtlinie 

 

1 TR 216 

 

der Telekom 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 2 

 

 

Technische Richtlinie 

 

1 TR 220 

 

der Telekom 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 3 

 

 

Technische Richtlinie 

 

1 TR 221 

 

der Telekom 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 4 

 

 

Eingabeformat für Schadensersatzpauschalen 

Entstörung TAL 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 5 

 

 

Service- und Montagenachweis 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 6 

 

 

Zuordnung der Ortsnetze 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 7 

 

 

Template für Störungsmeldung: 

Überschreitung Dämpfungsrichtwerte 

 

 

 

 

 
Dieser Anhang ist in der jeweils gültigen Fassung im Extranet abrufbar. 
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Anhang 8 

 

 

Vereinbarung zur Elektronischen Rechnung 

Format EDIFACT 

 

 

 

 

 
Die Vereinbarung zur Elektronischen Rechnung im Format EDIFACT wird als End-

kundenprodukt in den AGB der Telekom angeboten. Die jeweils aktuelle Fassung ist 

über den Ansprechpartner nach Anlage 9 – Ansprechpartner, Punkt 2 erhältlich. 


